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� Unsere  � Skripten   � Karteikarten   �Hörbücher (Audio-CDs) 
 

Zivilrecht  Sozialrecht 
� Standardfälle für Anfänger � Standardfälle Fortg. (7,9 €) 
� Grundlagen und Fälle BGB für 1. und 2. Sem. (9,90 €) 
� �Standardfälle BGB AT (7,90 €)  
� �Standardfälle Schuldrecht (7,90 €)  
� Standardfälle Ges. Schuldverh., §§ 677, 812,823 (7,90 €) 
� �Standardfälle Sachenrecht (7,90 €) 
� Standardfälle Familien- und Erbrecht (7,90 €) 
� Originalklausuren Übung für Fortgeschrittene (7,90 €) 
� �Basiswissen BGB (AT) (Frage-Antwort) (7 €) 
� �Basiswissen SchuldR (AT) � �SchuldR (BT) (7 €) 
� �Basiswissen Sachenrecht, � �FamR, � �ErbR 
� Einführung in das Bürgerliche Recht (7,90 €) 
� Studienbuch BGB (AT) (9,90 €) 
� Studienbuch Schuldrecht (AT) (9,90 €) 
� Schuldrecht (BT) 1 - §§ 437, 536, 634, 670 ff. (7,90 €) 
� Schuldrecht (BT) 2 - §§ 812, 823, 765 ff. (7,90 €) 
� SachenR 1 – Bewegl. S., � SachenR 2 – Unb. S. (7,9 €) 
� Familienrecht und � Erbrecht (Einführungen) (7,90 €) 
� Streitfragen Schuldrecht (7 €) 
� �Definitionen für die Zivilrechtsklausur (9,90 €)  

� Kinder- und Jugendhilferecht (ab Oktober 2009) 
� Sozpäd. Diagn.: SPFH & ambul. Hilfen d. KJH 
� Sozialrecht (7,90 €) 

Nebengebiete 
� Standardfälle Handels- & GesellschaftsR (7,90 €) 
� Standardfälle Arbeitsrecht (7,90 €) 
� �Basiswissen HandelsR (Frage-Antwort) (7 €) 
� �Basiswissen Gesellschaftsrecht (Fra.-Antwort) 
� �Basiswissen ZPO (Frage-Antwort) (7,90 €) 
� �Basiswissen StPO (Frage-Antwort) (7 €) 
� Handelsrecht (7,90 €) 
� Gesellschaftsrecht (7,90 €) 
� Arbeitsrecht (7,90 €) 
� Kollektives Arbeitsrecht (9,90 €) 
� ZPO I – Erkenntnisverfahren (7,90 €) 
� ZPO II – Zwangsvollstreckung (7,90 €) 
� Strafprozessordnung – StPO (7,90 €) 
� Internationales Privatrecht - IPR (9,90 €)  
� Standardfälle mit Frage-Antw.-Teil IPR (12 €) 
� Insolvenzrecht (8,90 €) 
� Gewerbl. Rechtsschutz/Urheberrecht (7,90 €) 
� Wettbewerbsrecht (7,90 €) 
� Ratgeber 500 Spezial-Tipps für Juristen (12 €) 
� Mediation (7,90 €) 

Karteikarten (je 8,90 €) 
� Zivilrecht: BGB AT/Grundlagen/ �Schemata 
� Strafrecht: AT/BT-1/BT-2/Streitfragen 
� Öffentliches Recht: StaatsorgaR/GrundR/VerwR 

Strafrecht 
� �Standardfälle für Anfänger Band 1 (9,90 €)  
� Standardfälle für Anfänger Band 2 (7,90 €) 
� Standardfälle für Fortgeschrittene (9,90 €) 
� �Basiswissen Strafrecht (AT) (Frage-Antwort) 
� �Basiswissen Strafrecht BT 1 und � �BT 2 (7 €) 
� Strafrecht (AT) (7,90 €) 
� Strafrecht (BT) 1 – Vermögensdelikte (7,90 €) 
� Strafrecht (BT) 2 – Nichtvermögensdelikte (7,90 €) 
� Jugendstrafrecht/Strafvollzug/Kriminologie (7,00 €) 
� �Definitionen für die Strafrechtsklausur (7,90 €) Assessorexamen 

Öffentliches Recht  � Die Relationstechnik (7 €) 
� Der Aktenvortrag im Strafrecht (7,90 €) 
� Der Aktenvortrag im Wahlfach Strafrecht 
� Der Aktenvortrag im Zivilrecht (7,90 €) 
� Der Aktenvortrag im Öffentlichen Recht (7,90 €) 
� Urteilsklausuren Zivilrecht (7,90 €) 
� Anwaltsklausuren Zivilrecht (7,00 €) 
� Staatsanwaltl. Sitzungsdienst & Plädoyer (7,90 €) 
� Die strafrechtliche Assessorklausur (7,90 €) 
� Die öff.-rechtl. Assessorklausur Bd.1 (7,90 €) 
� Die öff.-rechtl. Assessorklausur Bd.2 (7,90 €) 
� Zwangsvollstreckungsklausuren (7,90 €) 
� Vertragsgestaltung in der Anwaltsstation (7 €) 

� Standardfälle Staatsrecht I – StaatsorgaR (9,90 €) 
� Standardfälle Staatsrecht II – Grundrechte (9,90 €) 
� �Standardfälle f. Anfänger (StaatsorgaR u. GRe) (7,9 €) 
� Standardfälle Verwaltungsrecht (AT) (9,90 €) 
� Standardfälle Verwaltungsrecht für Fortg. (7,90 €) 
� Standardfälle Baurecht (9,90 €) 
� Standardfälle Europarecht (9,90 €) 
� Standardfälle Kommunalrecht (7,90 €) 
� �Basiswissen StaatsR I –StaatsorgaR (Fr-Antw.) (7 €) 
� �Basiswissen StaatsR II –GrundR (Frage-Antw.) (7 €) 
� Basiswissen VerwaltungsR AT– (Frage-Antwort) (7 €) 
� Studienbuch Staatsorganisationsrecht (9,90 €) 
� Studienbuch Grundrechte (9,90 €) 
� Studienbuch Verwaltungsrecht AT (9,90 €) 
� Studienbuch Europarecht (12 €) u. �Basiswissen EuR 
� Staatshaftungsrecht (7,90 €) 
� VerwaltungsR AT 1 – VwVfG u. � AT 2–VwGO (7,90 €) 
� VerwaltungsR BT 1 – POR (7,90 €) 
� VerwaltungsR BT 2 – BauR � BT 3 – UmweltR (7,90 €) 
� �Definitionen Öffentliches Recht (9,90 €)  

BWL & VWL 
� Einführung i. die Betriebswirtschaftslehre (7,90 €) 
� Einführung in die Volkswirtschaftslehre (7,90 €) 
� Ratg. „500 Spezial-Tipps für BWLer“ 
� Rechnungswesen (7,90 €) 
� Marketing (7 €) 
� Organisationsgestaltung & -entwickl. (7,90 €) 
� Internationales Management (7 €) 
� Unternehmensführung (7 €) 
� Wie gelingt meine wiss. Abschlussarbeit? (7 €) 
� Ratgeber Assessment Center (7,90 €) 

Steuerrecht 
� Abgabenordnung (AO) (8,90 €) 
� Einkommensteuerrecht (EStG) (9,90 €) 
� Umsatzsteuerrecht (UStG) (7,90 €) 
� Erbschaftsteuerrecht (9,90 €) 
� Steuerstrafrecht/Verfahren/Steuerhaftung (7,90 €) 

Schemata  
� Die wichtigsten Schemata-ZivR,StrafR,ÖR (12 €) 
� Die wichtigsten Schemata–Nebengebiete (9,90 €) 

 
Irrtümer und Änderungen vorbehalten! 

 
 

  � bedeutet: auch als Hörbuch (Audio-CD oder MP3) lieferbar 
 
 

Im www.niederle-shop.de bestellte Artikel  
treffen idR nach 1-2 Werktagen ein! 
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1. BGB Allgemeiner Teil 
 
Rechtsfähigkeit Fähigkeit, Träger von Rechten u. 

Pflichten zu sein => Beginnt bei 
natürlichen Personen mit der 
Vollendung der Geburt (§ 1) u. 
endet mit dem Tod (Hirntod) 

 
Handlungsfähigkeit Fähigkeit des Menschen, recht-

lich bedeutsame Handlungen 
vorzunehmen => Man unterschei-
det zwischen Geschäfts- u. De-
liktsfähigkeit 

 
Geschäftsfähigkeit Fähigkeit, Rechtsgeschäfte vor-

zunehmen => Tritt mit Erreichen 
des 18. Lebensjahres ein. Vor Er-
reichen der Volljährigkeit besteht 
entweder eine beschränkte Ge-
schäftsfähigkeit (§ 106) oder eine 
Geschäftsunfähigkeit (§ 104) => 
siehe Def. 

 
Deliktsfähigkeit Fähigkeit, im Rahmen der §§ 823 

ff. zivilrechtlich für einen Scha-
den zur Verantwortung gezogen 
zu werden => Ab welchem Alter 
diese Fähigkeit besteht, vgl.        
§ 828! 

 
Ipso iure Ohne weitere rechtsgeschäftliche 

Akte 
 
Ex tunc „von damals an“; von Anfang an 
 
Ex nunc „von jetzt an“ 
 
Lex specialis Sondergesetz, das Vorrang hat 

vor der Lex generalis => vor-
rangige Prüfung! 

 
Lex generalis Allgemeines Gesetz 
 

Erläuternde Vertragsauslegung Mit ihr wird der Inhalt des Ver-
trages bzw. seine Vertragsbe-
standteile ermittelt => Kriterien: 
Wortlaut, verfolgter Zweck, Ver-
kehrssitte, Treu u. Glauben 
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Ergänzende Vertragsauslegung Mit ihr werden Lücken rechtsge-

schäftlicher Vereinbarungen ge-
schlossen => Eine ausfüllungsbe-
dürftige Lücke liegt dann vor, 
wenn beim Vetragsschluss beide 
Parteien einen bestimmten Um-
stand nicht oder in falscher Wei-
se berücksichtigt haben. Dann 
gilt es zu ermitteln, was bei dem 
Vertrag beide Parteien gewollt 
hätten, wenn sie den nicht be-
dachten Umstand berücksichtigt 
hätten (= Ermittlung des hypo-
thetischen Willens der Vertrags-
parteien) 

 

Analogie Ausdehnung von Rechtssätzen 
auf einen im Gesetz nicht gere-
gelten oder vom Gesetzeswort-
laut nicht mehr erfassten Fall => 
In der Praxis: Übertragung einer 
im Gesetz enthaltenen Regelung 
auf einen nicht geregelten Fall, 
sofern 1. eine Regelungslücke 
besteht, 2. die Regelungs-/Ge-
setzeslücke vom Gesetzgeber 
nicht beabsichtigt war u. 3. es 
die Interessenlage gebietet, die 
Lücke i. S. d. vorhandenen Re-
gelung zu schließen (Interessen-
gleichheit) 

 

Person Jemand, der Träger von Rechten 
sein kann (Rechtssubjekt) 

 

Natürliche Person Jeder lebende Mensch 
 

Verbraucher Legaldefinition in § 13 
 

Unternehmer Legaldefinition in § 14 I 
 

Juristische Person Zweckgebundene Organisation, 
der die Rechtsordnung Rechts-
fähigkeit verliehen hat => Das 
BGB enthält 2 Formen der juristi-
schen Person des Privatrechts: 
Verein (§§ 21 ff.),Stiftung (§§ 80 
ff.). Bspe. für Sonderformen des 
Vereins: AG, GmbH, Genossen-
schaft 
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Vereine (§§ 21 ff.) 1) Auf Dauer angelegte Verbind-
ung 2) mehrerer 3) natürlicher 
oder juristischer Personen 4) zur 
Erreichung eines gemeinsamen 
Zwecks, 5) die körperschaftlich 
organisiert ist, 6) einen Gesamt-
namen führt u. 7) auf wechseln-
den Mitgliederbestand angelegt 
ist => BGB unterscheidet zwi-
schen ideellen, d. h. nichtwirt-
schaftlichen (§ 21) u. wirtschaft-
lichen (§ 22) Vereinen 

 
Stiftungen (§§ 80 ff.) Vermögensmassen mit eigener 

Rechtspersönlichkeit. Der Stifter 
bestimmt den Zweck der Stiftung 
=> Im Gegensatz zum Verein ist 
sie keine Personenvereinigung, 
hat keine Mitglieder, sondern le-
diglich die von ihr begünstigten 
Personen (Destinatäre) 

 
Sachen Alle körperlichen Gegenstände 

(Rechtsobjekte), § 90 => Bei-
spiele für „Nichtsachen“: Forde-
rungen, Daten. Tiere stehen ge-
mäß § 90a im Ergebnis weitge-
hend den Sachen gleich, da die 
für Sachen geltenden Vorschrif-
ten entsprechend angewendet 
werden 

 
Privatautonomie Recht des Einzelnen, seine Le-

bensverhältnisse im Rahmen der 
Rechtsordnung eigenverant-
wortlich zu gestalten => Bspe.: 
Vertrags-, Vereinigungs-, Eigen-
tums-, Testierfreiheit 

 
Vertragsfreiheit Freie Entscheidung des Einzel-

nen, ob und mit wem er einen 
Vertrag schließt (Abschluss-
freiheit) und was dessen Inhalt 
sein soll (Gestaltungsfreiheit) 
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Kontrahierungszwang Abschlusspflicht/ -zwang. 

Rechtssatz, nach dem der Emp-
fänger eines Antrags nicht ab-
lehnen darf. Er muss den Antrag 
annehmen => Der Kontrahie-
rungszwang ergibt sich unmittel-
bar aus Gesetz, z. B. § 22 PBefG 
für Beförderungsunternehmen 
oder besteht bei Unternehmen 
mit monopolartiger Stellung, z. B. 
Post, Telekom, Stadtwerke. Bsp.: 
Lokalzeitungen haben oft eine 
Monopolstellung u. dürfen dann 
die Annahme unpolitischer Anzei-
gen nicht ablehnen. Falls den-
noch Ablehnung, Schadenser-
satzanspruch prüfen (§§ 826, 249 
S. 1). Aus § 826 könnte dann ein 
Kontrahierungszwang folgen 

 
Vereinigungsfreiheit Recht, Vereine und Gesellschaf-

ten zu gründen (Art. 9 I GG), 
auch Vereinsfreiheit 

 
Eigentumsfreiheit Berechtigung des Einzelnen, Ei.-

gentum zu haben u. mit diesem 
nach seinem Belieben zu verfah-
ren u. andere von jeder Einwir-
kung auszuschließen (Art. 14 I 
GG, § 903) 

 
Testierfreiheit Recht des Einzelnen, durch Tes-

tament zu bestimmen, an wen 
nach seinem Tode sein Vermö-
gen fallen soll (§ 1937) 

 
Rechtsgeschäft Besteht aus einer oder mehreren 

Willenserklärungen, die allein 
oder in Verbindung mit anderen 
Tatbestandsmerkmalen eine 
Rechtsfolge herbeiführen, weil 
sie gewollt ist => Das Rechtsge-
schäft unterscheidet sich von den 
geschäftsähnlichen Handlung-
en u. von den Realakten. Des 
Weiteren unterscheidet man zwi-
schen einseitigen u. mehrseitig-
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en Rechtsgeschäften. Wegen 
des im Zivilrecht geltenden Tren-
nungs- u. Abstraktionsprin-
zips ist bei Rechtsgeschäften 
weiter zu unterscheiden zwischen 
Verpflichtungs- u. Verfügungs-
geschäften 

 
Geschäftsähnliche Handlungen Auf tatsächlichen Erfolg gerichte-

te Erklärungen, deren RFen un-
abhängig vom Willen kraft Ge-
setzes eintreten => Bspe.: An-
drohung (z. B. § 384 I), Mahnung 
(§ 286 I, II), Fristsetzung (z. B.    
§ 286 I), Aufforderung (z. B.        
§ 108 II), Anzeige (z. B. § 170). 
Die Erklärungen richten sich nicht 
auf eine bestimmte gewollte RF, 
sondern auf eine gesetzlich vor-
gesehene. Bei den geschäftsähn-
lichen Handlungen gelten die 
Vorschriften für Rechtsge-
schäfte i. d. R. analog, wobei 
dies jedes Mal ausdrücklich zu 
begründen ist! 

 
Realakte Tathandlungen. Willentliche Tat-

handlungen, deren RFen unab-
hängig vom Willen kraft Ge-
setzes eintreten => Bspe.: Ver-
bindung (§§ 946, 947), Vermi-
schung (§ 948), Verarbeitung          
(§ 950). Da diese Handlungen 
nicht durch Erklärungen vorge-
nommen werden, sind die Vor-
schriften für Rechtsgeschäfte 
auf Realakte nicht anwendbar u. 
zwar auch nicht analog! 

 
Einseitiges Rechtsgeschäft Die WE bereits einer Person 

reicht aus, um eine bestimmte 
rechtsgeschäftliche Folge auszu-
lösen => Bspe.: Testament        
(§ 2247), Auslobung (§ 657), An-
fechtung (§ 142), Rücktritt (§ 349) 
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Mehrseitiges Rechtsgeschäft Liegt vor, wenn es die WEen 

mehrerer, mind. zweier, Perso-
nen enthält => Bspe.: Vertrag (z. 
B. Kaufvertrag § 433), Beschluss 

 

Vertrag Rechtsgeschäft, das aus inhalt-
lich übereinstimmenden, mit 
Bezug aufeinander abgegebenen 
WEen von mind. 2 Personen 
besteht (Angebot u. Annahme) 

 

Angebot Antrag/Offerte. Ist eine emp-
fangsbedürftige WE, durch die ei-
nem anderen ein Vertrags-
schluss so angetragen wird, dass 
nur von dessen Einverständnis 
das Zustandekommen des Ver-
trages abhängt (u. zwar durch ein 
schlichtes „ja“) => Abgrenzung 
zur invitatio ad offerendum! Der 
Antrag muss die sog. „essentialia 
negotii“ zumindest erkennen las-
sen 

 

Essentialia negotii Wesentliche Vertragspunkte 
müssen bestimmt oder bestimm-
bar sein: Vertragspartner, Ge-
schäftstyp, Geschäftsgegenstand  

 

Annahme Ist eine empfangsbedürftige WE, 
durch die der Antragsempfänger 
dem Antragenden sein Einver-
ständnis mit dem angebotenen 
Vertragsschluss zu verstehen 
gibt => Kurzform: Vorbehaltloses 
Einverständnis mit dem Antrag. 
Lässt sich auf ein bloßes „ja“ 
beschränken, ansonsten neuer 
Antrag, § 150 II. Annahme auch 
durch schlüssiges Verhalten 
möglich, z. B. durch Zahlung, 
oder auch durch Schweigen bei      
§ 362 HGB oder Schweigen auf 
ein kaufmännisches Bestäti-
gungsschreiben. Beachte die An-
nahmefrist, § 147 
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Kaufmännisches Bestätigungs- Wiedergabe vorangegangener 
schreiben Vertragsverhandlungen, die 

noch nicht zum Vertragsschluss 
geführt haben => Voraussetzun-
gen: a) Beide Parteien sind 
Unternehmer (§ 14), nicht not-
wendig Kaufleute; b) Parteien ha-
ben Vertragsverhandlungen ge-
führt; c) Wiedergabe des we-
sentlichen Vertragsinhalts => 
Schreiben darf nur soweit vom 
Stand der Verhandlungen abwei-
chen, als aus objektiver Sicht die 
Zustimmung des Empfängers zu 
erwarten ist; d) Absender darf 
nicht arglistig sein, d. h. er darf 
nicht bewusst unrichtig oder 
entstellt das Verhandlungsergeb-
nis wiedergeben (=> sonst: kein 
Bestätigungsschreiben); e) Zu-
gang des Schreibens innerhalb 
angemessener Frist; f) Kein 
unverzüglicher Widerspruch des 
Empfängers 

 
Synallagmatische Verträge Gegenseitig verpflichtende 

Verträge. Jede Partei verpflichtet 
sich, weil und damit sich auch 
die andere verpflichtet => Bspe.: 
Dienst-, Werk-, Mietvertrag. 
Exemplarisch am KV: Pflicht zur 
Übergabe u. Übereignung einer 
Sache, § 433 I 1; Pflicht zur Zah-
lung des Kaufpreises, § 433 II. 
Nur die vertragstypbestimmen-
den Pflichten stehen immer im 
Synallagma (z. B. § 535: Über-
lassung der Mietsache � Zah-
lung der vereinbarten Miete), die 
nicht vertragstypbestimmen-
den Pflichten nur dann, wenn al-
le Vertragsparteien dies aus-
drücklich bzw. konkludent be-
stimmen oder dies die ergänzen-
de Vertragsauslegung ergibt      
(§ 157). Beachte den Unterschied 
zu zweiseitigen Schuldverhält-
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nissen: Hier haben beide Partei-
en Pflichten, allerdings stehen 
diese nicht im Synallagma => 
Bsp.: Leihe (§§ 598, 604) 

 
Genetisches Synallagma Keine synallagmatische Pflicht 

entsteht ohne die andere 
 
Funktionelles Synallagma Jede Partei braucht nur zu leis-

ten, wenn auch die andere leistet 
(„Zug um Zug“), § 320. Diese Ab-
hängigkeit in der Erfüllung nennt 
man das funktionelle Synallagma 

 
Konditionelles Synallagma Wer nach § 275 I, II, III nicht zu 

leisten braucht, verliert den An-
spruch auf die Gegenleistung 

 
Beschluss WEen werden gebündelt dem 

Empfänger gegenüber abgege-
ben => Dient der Willensbildung 
im Gesellschafts- u. Vereinsrecht, 
wobei für den Beschluss nicht 
das Prinzip der Willensüberein-
stimmung, sondern das Mehr-
heitsprinzip gilt. Auch derjenige, 
der sich nicht an der Abstimmung 
beteiligt oder dagegen gestimmt 
hat, wird an den Beschluss ge-
bunden! 

 
Verpflichtungsgeschäft Rechtsgeschäft, durch das die 

Verpflichtung zu einer Leistung 
begründet wird => Meistens ein 
Vertrag, Bsp.: KV (§ 433). Gem. 
§ 241 I begründet das Schuldver-
hältnis lediglich eine Verpflich-
tung gegenüber dem Vertrags-
partner, das in einem Handeln, 
Unterlassen oder Dulden besteh-
en kann. D. h. im konkreten Bsp. 
des § 433 I 1: Der Käufer erwirbt 
durch den KV den Anspruch auf 
Übergabe u. Übereignung der 
Kaufsache, wobei sich durch das 
Verpflichtungsgeschäft (hier: der 
KV) unmittelbar nichts an der 
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Rechtslage der Kaufsache än-
dert, d. h. allein durch das Ver-
pflichtungsgeschäft wird noch 
keine Änderung der Eigen-
tumslage herbeigeführt, es bildet 
lediglich den Rechtsgrund für 
das Verfügungsgeschäft 

 
Verfügungsgeschäft Rechtsgeschäft, das unmittelbar 

auf ein Recht durch Übertragung, 
Aufhebung, Belastung oder In-
haltsänderung einwirkt => Bspe.: 
Übertragung (z. B. § 929 S. 1), 
Aufhebung (§ 875 I), Inhaltsän-
derung (§ 877). Voraussetzung-
en für ein wirksames Verfü-
gungsgeschäft: A) Verfügender 
muss Verfügungsmacht über 
die Sache besitzen. Diese steht 
regelmäßig dem Inhaber des 
Rechts zu. Bsp.: Eigentümer ei-
ner Sache ist ermächtigt, durch 
Übereignung der Sache nach      
§ 929 darüber zu verfügen. Ver-
fügungen von einem Nichtbe-
rechtigten sind unwirksam, es sei 
denn in folgenden Fällen: 1) Ein-
verständnis des Rechtsinhabers 
führt zur Wirksamkeit (§ 185 I); 2) 
Genehmigung des Rechtsinha-
bers (§ 185 II 1); 3) Guter Glau-
be des Erwerbenden an das 
Bestehen der Rechtsinhaber-
schaft (z. B. § 932, aber beachte 
§ 935); B) Wahrung des Be-
stimmtheitsgrundsatzes, d. h. 
die Verfügung muss sich auf 
einen konkreten Gegenstand be-
ziehen; C) Wahrung des Publi-
zitätsprinzips: Rechtsgeschäfte 
des Sachenrechts wirken gegen-
über jedermann, d.h. wirken ab-
solut; D) Geschäftsfähigkeit des 
Verfügenden 
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Trennungsprinzip Trennung der schuldrecht-

lichen Verträge von sachen-
rechtlichen Übertragungsge-
schäften => So bewirken schuld-
rechtliche Geschäfte (Verpflich-
tungsgeschäfte) keinerlei Güter-
transfer. Der erfolgt getrennt vom 
Verpflichtungsgeschäft durch 
Verfügungsgeschäfte! 

 
Abstraktionsprinzip Das Verpflichtungsgeschäft u. 

das Verfügungsgeschäft (ding-
liches Erfüllungsgeschäft) exis-
tieren rechtlich selbstständig u. 
unabhängig voneinander => 
Bsp.: KV ist ungültig. Trotzdem 
wirkt sich diese Ungültigkeit i. d. 
R. nicht auf die Übereignung aus. 
Der Käufer wird trotzdem Eigen-
tümer, allerdings muss er die 
Sache nach den §§ 812 ff. an 
den Verkäufer zurückübereignen. 
Vorsicht: In diesen Fällen be-
steht kein Herausgabeanspruch 
nach § 985, sondern ein Be-
reicherungsanspruch nach § 812 
I 1 

 
Willenserklärung Willensäußerung einer Person, 

die auf die Herbeiführung einer 
bestimmten RF gerichtet ist => 
Da der innerlich gebildete Wille 
nach außen erklärt wird, besteht 
eine WE aus dem subj. u. aus 
dem obj. Tatbestand. Dabei ist 
rechtlich nur der erklärte Wille u. 
die aus obj. Sicht gewollte Erklä-
rung relevant. Der Wille kann da-
bei ausdrücklich oder konklu-
dent, d. h. durch schlüssiges 
Verhalten oder in seltenen Fällen 
durch Schweigen erklärt werden. 
Grundsatz: Schweigen ist keine 
WE. Ausnahme: Schweigen 
kann die Bedeutung einer WE 
haben, wenn der andere unter 
den konkreten Umständen nach 
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Treu u. Glauben unter Berück-
sichtigung der Verkehrssitte (§§ 
133, 157) auf die Abgabe einer 
WE schließen durfte. „Beredtes 
Schweigen“ bei Parteivereinba-
rung. Beachte bei AGB § 308 Nr. 
5 BGB! „Normiertes Schweigen“ 
(gesetzlich geregelte WEen): z. 
B. §§ 108 II2, 177 II 2, 416 I 2, 
455 S. 2, 516 II 2 

 
Konkludentes Verhalten Der Handelnde nimmt Handlun-

gen vor, die mittelbar einen 
Schluss darauf zulassen, dass 
ein bestimmter rechtlich ge-
sicherter wirtschaftlicher Erfolg 
gewollt ist => Bspe.: Schlichte 
Inanspruchnahme einer entgelt-
lich angebotenen Leistung: Be-
steigen der Straßenbahn, des 
Busses; Annahme eines Ver-
tragsangebots durch Kopfnicken; 
unkommentiertes Bezahlen des 
Eintrittsgeldes 

 
Subjektiver Tatbestand der WE  Innerer Erklärungstatbestand der 

WE. Dieser umfasst 4 Bestand-
teile: Handlungswille, Erklärungs-
bewusstsein, Geschäftswille, 
Rechtsbindungswille 

 
Handlungswille Wille, überhaupt etwas zu tun 

oder bewusst zu unterlassen => 
Fehlt nur bei unbewussten Bewe-
gungen (z. B. Reflexe) u. vis ab-
soluta, d. h. bei unmittelbarer will-
lensausschließender körper-
licher Gewalt. Fehlt der Hand-
lungswille, liegt grundsätzlich kei-
ne WE vor (Mindestvorausset-
zung einer WE)! 

 
Erklärungsbewusstsein Bewusstsein, etwas rechtlich Er-

hebliches zu erklären => Recht-
liche Behandlung bei Fehlen des 
Erklärungsbewusstseins: 1) Will-
lenstheorie: Es liegt keine gültige 



 12
WE vor. 2) Erklärungstheorie (h. 
M.): Hätte der Erklärende bei 
pflichtgemäßer Sorgfalt erkennen 
können u. müssen, dass sein 
Verhalten als WE aufgefasst wer-
den könnte, wird ihm seine Er-
klärung als WE zugerechnet. 
Allerdings besteht ein Anfech-
tungsrecht analog § 119 I 2. Fall. 
Kannte der Erklärungsempfänger 
das Fehlen des Erklärungsbe-
wusstseins oder durfte er aus 
anderen Gründen nicht auf das 
Geschäft vertrauen, ist eine Zu-
rechnung ausgeschlossen! Bsp.: 
„Trierer Weinversteigerung“. 
Hier winkt der ortsfremde Z bei 
der Versteigerung durch Erheben 
der Hand seinem Freund Y zu. Z 
weiß nicht, dass hier das Hand-
heben die Abgabe eines um 50 € 
höheren Kaufangebots bedeutet. 
Der Versteigerer schlägt dem Z 
das Fass Wein zu 

 
Geschäftswille Wille des Erklärenden, eine ganz 

bestimmte RF herbeizuführen, 
z.B. ob eine Sache gekauft oder 
gemietet werden soll. Das Fehlen 
des Geschäftswillens ist stets un-
beachtlich. I. Z. gilt die WE so, 
wie sie obj. zu verstehen ist, also 
von einem vernünftigen Dritten 
verstanden worden wäre. Aber: 
Anfechtung nach den §§ 119 ff. 
möglich, wobei der Erklärende 
dann gem. § 122 auf Schadens-
ersatz haftet  

 
Rechtsbindungswille  Wille, sich rechtlich binden zu 

wollen. Fehlt i.d.R. bei Gefällig-
keiten, Erteilen von Auskünften/ 
Ratschlägen/Empfehlungen und 
der invitatio ad offerendum 

 
Gefälligkeit Versprechen einer unentgelt-

lichen Hilfe oder Annehmlichkeit. 
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Jemand wird also für einen ande-
ren tätig, überlässt ihm Sachen 
oder bewahrt dessen Sachen auf, 
ohne dafür ein Entgelt zu erhal-
ten! => 3 Fallgruppen sind zu un-
terscheiden: Gefälligkeitsvertrag; 
Gefälligkeitsverhältnis; Alltäg-
liche Gefälligkeit 

 

Gefälligkeitsvertrag Unentgeltlicher Vertrag, bei dem 
keine Verpflichtung zur Gegen-
leistung besteht. Eine echte ver-
tragliche Einigung liegt vor, die 
nur einen der Vertragspartner zur 
Leistung verpflichtet => Beteiligte 
wollen sich vertraglich verpflich-
ten, haben also Rechtsbindungs-
willen! Bspe.: §§ 516, 598, 662, 
688. Bei Verletzung: Haftung 
nach § 280 bzw. nach den ent-
sprechenden Haftungsprivile-
gierungen, z. B. § 521 

 

Gefälligkeitsverhältnis Gefälligkeitszusage. Bedeutet 
die (oft unentgeltl.) Erbringung 
einer Leistung, ohne dass dem 
eine rechtliche Verpflichtung des 
Leistenden zugrunde liegt. Die 
Beziehungen der Beteiligten sind 
nicht von einem gemeinsamen 
Rechtsbindungswillen getragen, 
sie handeln damit nicht auf ver-
traglicher Grundlage, sondern 
aus Gefälligkeit. => Entscheiden-
des Abgrenzungskriterium zum 
Gefälligkeitsvertrag ist also, ob 
die Leistungszusage mit Rechts-
bindungswillen erfolgt (ermitteln 
durch Auslegung der Erklärung,  
§ 133). Liegt dieser den Erklärun-
gen erkennbar zugrunde, dann 
Gefälligkeitsvertrag! Bei schuld-
hafter Verletzung: Ansprüche aus 
§§ 280 I, 241 II, 311 II; Verschul-
densmaßstab ist streitig: Analoge 
Anwendung der Haftungsprivile-
gierungen, d. h. Haftung auf Vor-
satz u. grobe Fahrlässigkeit  
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(BGH: normaler Haftungsmaß-
stab, § 276, d. h. Haftg. f. Vorsatz 
u. jede Form von Fahrlässigkeit) 

 
Alltägliche / reine Gefälligkeit Abreden, bei denen sich die Be-

teiligten rechtlich nicht binden 
u. damit keine WE abgeben u. 
keine vertraglichen Pflichten ein-
gehen wollen => Es fehlt folglich 
der Rechtsbindungswille! Bsp.: 
Einladung zu einer Geburtstags-
party. Bei Verletzung keine Haf-
tung des Betroffenen, weder auf 
Erfüllung noch auf Schadenser-
satz! 

 
Invitatio ad offerendum Aufforderung zur Abgabe einer 

WE u. damit Aufforderung zur 
Abgabe eines Angebots zu einem 
Vertragsschluss => Hier fehlt 
also der Rechtsbindungswille! 
Bspe.: Zeitungsanzeigen, Schau-
fensterauslagen. Würden dies 
Angebote sein, könnte eine unbe-
grenzte Anzahl von Personen 
durch Annahme einen Vertrags-
schluss zustande bringen. Dem 
Anbieter wird das bei der invitatio 
ad offerendum erspart. Die an-
deren machen das Angebot, das 
er dann annehmen oder ablehn-
en kann, z. B. wenn diese zah-
lungsunfähig sind 

 
Freibleibendes Angebot 2 Auffassungen: 1) invitatio ad of-

ferendum; 2) Verbindliches Ange-
bot, das aber noch unverzüglich 
nach Zugang der Annahmeerklä-
rung widerrufen werden kann 
(h.M.) => Bspe.: Angebot „frei-
bleibend“, „unverbindlich“ 

 
Objektiver Tatbestand der WE Äußerer Erklärungstatbestand 

der WE => Gedankliche Hilfsfra-
ge: Wie ist das Verhalten aus der 
Sicht eines obj. Dritten bzw. ei-
nes vernünftigen Empfängers zu 
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würdigen (§ 133)? Für diesen obj. 
Dritten (in der Rolle des Erklä-
rungsempfängers) muss sich das 
Verhalten des Erklärenden als 
die Äußerung eines Rechtsbin-
dungswillen darstellen. Für den 
äußeren Erklärungstatbestand 
spielt es also keine Rolle, ob der 
Erklärende den zum Ausdruck 
gekommenen Willen tatsächlich 
hatte! 

 

Empfangsbedürftige Willenserklärung WE, die einem anderen gegen-
über abzugeben ist (§ 130 I 1) 
=> Wird nur mit Abgabe u. Zu-
gang der Erklärung wirksam; 
Bspe.: Kauf-, Werk-, Dienstver-
trag, Kündigung, Anfechtung we-
gen arglistiger Täuschung/Irrtums 
(§ 143) 

 

Nicht empfangsbedürftige WE Liegt vor, wenn sich aus dem Re-
gelungszusammenhang oder ei-
ner ausdrücklichen Vorschrift er-
gibt, dass ihre Wirksamkeit nicht 
vom Zugang abhängt => § 130 
gilt deshalb nicht! Bspe.: Testa-
ment wird mit Abgabe wirksam; 
Auslobung (§ 657); Eigentums-
aufgabe (§ 959) 

 

Abgabe einer Willenserklärung Abgabe einer empfangsbedürf- 
(unter Abwesenden) § 130 tigen WE liegt vor, wenn die Er-

klärung vom Erklärenden willent-
lich so in Verkehr gebracht wird, 
dass ohne sein weiteres Zutun 
der Zugang der Erklärung eintre-
ten kann => Bsp.: X lässt ein un-
terschriebenes Schriftstück auf 
seinem Schreibtisch liegen, das 
seine Putzfrau findet u. es in den 
Briefkasten wirft. Hilfsfrage: Hätte 
der Erklärende damit rechnen 
müssen? Wenn ja, dann gilt die 
Erklärung als abgegeben! Im Fall 
hätte X nicht damit rechnen müs-
sen! Abgabe einer nicht emp-
fangsbedürftigen WE ist die end-
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gültige willentliche Entäußerung, 
d. h. diese WEen werden bereits 
in dem Zeitpunkt wirksam, in dem 
sie formuliert werden 

 
Zugang einer empfangsbedürftigen Zugegangen ist eine WE, wenn 
Willenserklärung (unter Abwesenden) sie so in den Machtbereich des 

Empfängers gelangt ist, dass mit 
ihrer Kenntnisnahme durch den 
Adressaten zu rechnen ist (§ 130 
I 1) => Sowohl bei der Abgabe 
als auch beim Zugang können 
auf beiden Seiten Hilfspersonen 
(Stellvertreter, Boten) zur Über-
mittlung bzw. Entgegennahme 
eingeschaltet werden. Zugang er-
folgt auch bei beschränkter Ge-
schäftsfähigkeit / Geschäftsunfä-
higkeit des Empfängers, § 131 I 
u. II, jedoch erst wirksam, wenn 
sie dem gesetzlichen Vertreter 
zugeht! Ebenso erfolgt Zugang 
bei unberechtigter Annahmever-
weigerung. Hier geht die Erklä-
rung in dem Moment zu, in dem 
der Empfänger die Erklärung hät-
te entgegennehmen können (= 
Zugangsfiktion) 

 
Abgabe einer Willenserklärung Schriftliche Erklärung: Abgege- 
(unter Anwesenden) ben, wenn sie dem Anwesenden 

zur Entgegennahme überreicht 
wird; Mündliche Erklärung: Ab-
gegeben, wenn der Erklärende 
sie ausgesprochen hat 

 
Zugang einer Willenserklärung Schriftliche Erklärung: Zuge- 
(unter Anwesenden) gangen, wenn sie dem Anwesen-

den übergeben, d.h. ausgehän-
digt wird u. somit in seinen Herr-
schaftsbereich gelangt. Münd-
liche Erklärung: Nach der einge-
schränkten Vernehmungstheorie 
(h. M.) geht die Erklärung zu, 
wenn der Empfänger sie akus-
tisch vernommen hat bzw. wenn 
der Erklärende damit rechnen 
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konnte, dass der Empfänger sei-
ne Erklärung richtig u. vollständig 
verstanden hat 

 
Erklärungsbote Derjenige, der nach der Ver-

kehrsanschauung als nicht er-
mächtigt anzusehen ist, z.B. Kin-
der oder Nachbarn. Mögliche 
Fehler des Boten gehen zu Las-
ten des Erklärenden (aber: An-
fechtung bei unbewusst falscher 
Übermittlung nach § 120 mög-
lich). Erklärung ist zugegangen, 
wenn sie an den Empfänger tat-
sächlich übermittelt worden ist. 

 
Empfangsbote Derjenige, der vom Empfänger 

zur Empfangnahme bestellt bzw. 
ermächtigt ist oder nach der 
Verkehrsanschauung als er-
mächtigt gilt u. hierzu bereit u. 
geeignet ist => Bspe.: Ehepart-
ner, Oma, Opa, Haus-, Büroan-
gestellte; Keine Empfangsboten: 
Der im Haus zufällig arbeitende 
Handwerker, Nachbarn, 3jähriges 
Kind. Erklärung ist dann zuge-
gangen, wenn mit der Weiterlei-
tung an den Empfänger unter 
normalen Umständen zu rech-
nen ist. Mögliche Übermittlungs-
fehler des Boten gehen zu Lasten 
des Empfängers. Beachte: Eine 
Person, die vom Empfänger nicht 
bestellt ist u. auch keine Vertre-
tungsmacht für ihn hat, ist dann 
als Bote des Erklärenden anzu-
sehen. Die Erklärung von diesem 
Boten geht dann erst zu, wenn 
sie tatsächlich in den Herr-
schaftsbereich des Empfängers 
gelangt ist (beachte § 150 I)! 

 

Widerruf Empfangsbedürftige WE, die dem 
Empfänger zu erkennen gibt, 
dass eine gültige WE nicht 
wirksam werden soll (§ 130 I 2) 
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=> Nur wirksam, wenn der Wider-
ruf spätestens gleichzeitig mit 
der ursprünglichen WE zugeht. 
Unerheblich, welches Schriftstück 
der Empfänger zuerst gelesen 
hat! 

 
Falsa demonstratio non nocet Falschbezeichnung schadet 

nicht. Die Parteien erklären obj. 
etwas anderes, als sie subj. 
übereinstimmend wollten => Ge-
meinsames/r missverstandenes/r 
Wort/ganzer Satz/Vertrag. Bsp.: 
Parteien verwenden einen einzel-
nen Ausdruck übereinstimmend 
falsch. 2 Deutsche schlossen ei-
nen KV über „Haakjöringsköd“, 
was auf norwegisch „Haifleisch“ 
bedeutet, verstanden aber beide 
darunter Walfleisch. Gegenstand 
des KV war trotz der falschen Be-
zeichnung Walfleisch! 

 
Dissens Einigungsmangel. Zwischen 

den rechtlich relevanten Inhalten 
der WEen der Parteien besteht 
keine vollständige Übereinstim-
mung 

 
Totaldissens Ohne Einigung über die wesent-

lichen Vertragsbestandteile 
kommt ein Vertrag nicht zustan-
de => Auf §§ 154, 155 darf nicht 
zurückgegriffen werden! 

 
Offener Dissens § 154. Einigung über vertragliche 

Nebenpunkte konnte nicht erzielt 
werden u. diese mangelnde Eini-
gung ist den Parteien bekannt 
=> „Im Zweifel“ ist der Vertrag 
nicht zustande gekommen (§ 154 
I 1). Den Parteien steht es somit 
frei, den Vertrag als geschlossen 
anzusehen, d. h. § 154 enthält le-
diglich eine Auslegungsregel! 
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Versteckter Dissens § 155. Der Einigungsmangel ist 
den Parteien unbekannt geblie-
ben, weil 1) ein regelungsbedürf-
tiger Punkt vergessen oder über-
sehen wurde, 2) die WEen be-
reits äußerlich voneinander ab-
weichen, die Parteien ihre Erklä-
rungen aber wechselseitig miß-
verstehen u. an das Zustande-
kommen eines Vertrages glauben 
(= Erklärungsdissens), 3) das 
Erklärte obj. mehrdeutig ist u. 
sich im Wege der Auslegung kein 
eindeutiger Sinn ermitteln lässt (= 
Scheinkonsens). Es ist dann zu 
fragen, ob die Parteien den Ver-
trag auch ohne die entsprechen-
de Vereinbarung geschlossen 
hätten. Wenn ja, so ist der Ver-
trag zustande gekommen! Bspe.: 
zu 1): Kaufvertragsschluss ohne 
Einigung über den Preis; zu 2): X 
u. Y verhandeln telegraphisch in 
Kürzeln über eine Ware u. wer-
den sich „einig“. Als X Erfüllung 
verlangt, stellt sich heraus, dass 
beide verkaufen wollten; zu 3): 
Vor Euroeinführung: Vertrags-
schluss zwischen einem Belgier 
u. einem Franzosen in einem drit-
ten Land über „Francs“, wenn je-
der seine Heimatwährung ge-
meint hat, belgische / franz. 
Francs => Versteckter Dissens. 
Durch Auslegung nicht festzustel-
len, welche Währung gelten soll, 
d. h. Vertrag ist unwirksam! 

 
Geschäftsunfähigkeit § 104 Nr. 1. Wer das 7. Lebens-

jahr noch nicht vollendet hat => 
Fristberechnung: § 187 II S. 2, d. 
h. Geschäftsunfähigkeit dauert 
bis zum Beginn (0.00 Uhr) des 
Geburtstags, an dem das Kind 7 
Jahre alt wird => RF: § 105 I. 
Nach § 104 Nr. 2 bezieht sich die 
Geschäftsunfähigkeit auf alle 
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Rechtsgeschäfte. Anerkannt ist 
aber auch eine partielle Ge-
schäftsunfähigkeit 

 
Partielle Geschäftsunfähigkeit Die krankhafte Störung der Geis-

testätigkeit kann auf einen be-
stimmten Lebensbereich be-
grenzt sein. Für alle übrigen Ge-
schäfte besteht dann weiter volle 
Geschäftsfähigkeit => Bspe.: 
Kann bei krankhafter Querulanz 
in Rechtsstreitigkeiten, bei krank-
hafter Eifersucht für Fragen der 
Ehe vorliegen 

 
Relative Geschäftsunfähigkeit Auf schwierige Rechtsgeschäfte 

begrenzte Geschäftsunfähigkeit, 
da fehlendes Verständnis => Für 
jene Personen von Bedeutung, 
die aufgrund des Geisteszustan-
des nur die einfachen Geschäfte 
des täglichen Lebens zu besor-
gen vermögen. Bsp.: Versiche-
rungsverträge. H. M. lehnte dies 
ab. Streit nicht mehr relevant, da 
seit August 2002 § 105a existiert! 
Beachte: § 105a bezieht sich nur 
auf volljährige Geschäftsunfähi-
ge, Leistung u. ggf. Gegenleis-
tung müssen bewirkt sein. Ver-
tragliche Sekundäransprüche, 
wie Schadensersatz, können ge-
gen den Geschäftsunfähigen 
nicht begründet werden! Dage-
gen können vertragliche Folgean-
sprüche zugunsten des Ge-
schäftsunfähigen bestehen! 

 
Ausschließender Zustand der freien § 104 Nr. 2. Person muss auf- 
Willensbestimmung grund ihres Geisteszustandes 

außerstande sein, ihre Entschei-
dungen von vernünftigen Erwä-
gungen abhängig zu machen => 
Zustand muss von Dauer sein 
(Abgrenzung zur vorübergehen-
den Störung, wie z. B. bei Voll-
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trunkenheit, § 104 Nr. 2 nicht ein-
schlägig!) 

 
Bewusstlosigkeit (§ 105 II) Hochgradige Bewusstseinstrü-

bung, die das Erkennen von In-
halt u. Wesen der Handlung ganz 
oder in bestimmter Richtung aus-
schließt => Bsp.: Volltrunkenheit. 
Entscheidender Unterschied zu   
§ 104 Nr. 2, § 105 I: dem Be-
wusstlosen/Volltrunkenen kann 
eine WE wirksam zugehen! 

 
Beschränkte Geschäftsfähigkeit § 106. Minderjähriger, der das 7., 

aber noch nicht das 18. Lebens-
jahr vollendet hat => Fristberech-
nung wie bei § 104 Nr. 1 nach     
§ 187 II S. 2: Beginn der Ge-
schäftsfähigkeit an dem 7. Geb. 
0.00 Uhr u. endet an dem 18. um 
0.00 Uhr! Zentrale Norm: § 107. 

 
Einwilligung (§ 107) Vorherige Zustimmung, § 183 S. 

1 
 
Genehmigung (§ 108) Nachträgliche Zustimmung,       

§ 184 I 
 
Lediglich rechtlich vorteilhaft (§ 107) Sind nur solche Rechtsgeschäfte 

oder Zuwendungen, die die 
Rechtsstellung eines beschränkt 
Geschäftsfähigen ausschließlich 
verbessern => Beachtung des 
Abstraktionsprinzips: getrennte 
Prüfung von Verpflichtungs- u. 
Verfügungsgeschäft! Bei der Be-
urteilung kommt es nicht auf den 
wirtschaftlichen Vor- oder Nach-
teil für den Minderjährigen an. 
Bsp.: X bietet dem 15jährigen Y 
ein kaum gebrauchtes Mountain-
bike zum Freundschaftspreis von 
20 € an. Y kauft ohne Wissen sei-
ner Eltern das Rad. Hier ist der 
KV (Verpflichtungsgeschäft) für Y 
aber nicht lediglich rechtlich vor-
teilhaft, weil er für ihn die Pflicht 
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zur Kaufpreiszahlung (§ 433 II) 
mit sich bringt. Beachte: Ein Ver-
pflichtungsgeschäft ist nur 
dann zustimmungsfrei, wenn der 
Minderjährige daraus nur einen 
Anspruch erwirbt, jedoch selbst 
keine Verpflichtung eingeht. 
Bspe.: Schenkungsversprechen 
(§ 518 I), Annahme eines Schuld-
versprechen (§ 780), Schuldaner-
kenntnis (§ 781). Rechtlich nach-
teilig ist die Entgegennahme ei-
ner Leistung als Erfüllung (§ 362 
I). Hierdurch verliert nämlich der 
Minderjährige seinen Anspruch. 
Begründung: Dem Minderjähri-
gen fehlt die Empfangszuständig-
keit, die sich nach den Grund-
sätzen der Verfügung (nach § 
107) beurteilt. Bsp.: 16jähriger X 
hat sein Mountainbike für 30 € an 
den 20jährigen Y verkauft, der X 
gleich das Geld gab. X verprasst 
das Geld. Seine Eltern erfahren 
am Abend von dem "Geschäft“ u. 
verlangen von Y erneut Bezah-
lung => Für die Entgegennahme 
des Kaufpreises fehlte X die 
Empfangszuständigkeit, Folge: 
trotz Eigentumsübergangs ist die 
Forderung des X gegen Y nicht 
gem. § 362 I erloschen. Aller-
dings: Anspruch des Y aus        
§§ 812 ff. auf Rückforderung des 
Geleisteten. Beachte aber § 818 
III. Stimmen also die gesetzlichen 
Vertreter nicht zu, erwirbt der 
Minderjährige die geleistete 
Sache bzw. das geleistete Recht, 
ohne dass sein Erfüllungsan-
spruch erlischt! Dagegen sind 
Verfügungsgeschäfte für den 
Minderjährigen lediglich rechtlich 
vorteilhaft, wenn zu seinen Gun-
sten ein Recht übertragen, aufge-
hoben, verändert oder belastet 
wird. Zum 1. Bsp. (15jähriger Y): 
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Die Aushändigung des Rads ist 
als Übereignung nach § 929 S. 1 
zu werten. Dieses Rechtsge-
schäft ist für Y lediglich rechtlich 
vorteilhaft, weil er dadurch das 
Eigentum am Rad erwirbt, ohne 
Rechtsnachteile zu erleiden! Y ist 
also Eigentümer des Rads ge-
worden. Jedoch muss er es nach 
§ 812 I wegen unwirksamen KV 
an X zurückgeben. Weiterer Fall: 
Verfügungen des Minderjährigen 
über fremde Rechte: Nach h. M. 
liegt hier bei der Verfügung als 
Nichtberechtigter ein neutrales 
Rechtsgeschäft vor, dass der 
Minderjährige ohne Mitwirkung 
seines gesetzlichen Vertreters 
vornehmen kann. Beachte: Zu-
wendung belasteter Gegenstän-
de. Bsp.: Tante X übereignet 
ihrer 15jähr. Nichte ein Grund-
stück im Wert von 150000 €, auf 
dem eine Hypothek in Höhe von 
400.000 € lastet. Hier haftet der 
beschränkt Geschäftsfähige nicht 
persönlich, sondern kann 
schlimmstenfalls das Grundstück 
im Wege der Zwangsversteige-
rung verlieren (Steuern oder 
kommunale Abgaben bleiben 
außer Betracht). Folglich ist eine 
Übertragung des Grundstücks 
ohne Zustimmung der Eltern 
möglich! Gleicher Fall z. B. auch 
bei Grundschuld (§ 1191), Nieß-
brauch (§ 1030). Nachteilig: z. B. 
Erwerb eines Grundstücks, das 
mit einer Reallast belastet ist! 

 
Indifferente Geschäfte Neutrale Rechtsgeschäfte, die 

für den beschränkt Geschäftsfä-
higen weder rechtlich vorteilhaft 
noch nachteilig sind, kann dieser 
auch selbst wirksam vornehmen 
=> Bsp.: Rechtsgeschäfte, die ein 
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Minderjähriger als Vertreter eines 
anderen tätigt 

 
Einzeleinwilligung Spezialeinwilligung. Einwilli-

gung kann für ein bestimmtes 
Rechtsgeschäft erteilt werden => 
Bsp.: Vater gibt seinem 17jähri-
gen Sohn Geld, damit er das Nie-
derle-BGB-Skript kaufen kann 

 
Beschränkter Generalkonsens / General- Einwilligung des gesetzlichen 
einwilligung Vertreters kann sich auch auf ei-

ne bestimmte Art oder einen be-
stimmten, abgrenzbaren Kreis 
noch nicht individualisierter 
Rechtsgeschäfte beziehen => Al-
lerdings kann sich der General-
konsens nur auf solche Geschäf-
te erstrecken, die üblicherweise 
mit dem Vorhaben des Minder-
jährigen verbunden sind (i. Z.: 
enge Auslegung!). Bsp.: Erlaub-
nis der Eltern zu einer Ferienrei-
se ihres 16jährigen Sohnes ent-
hält auch die Einwilligung in die 
dazu erforderlichen Rechtsge-
schäfte, z. B. Kauf von Speisen 
u. Getränke, nicht jedoch von Zi-
garetten u. Alkohol! Problem: 
Schwarzfahrten. Bsp.: Vater gibt 
regelmäßig seinem Sohn (14 J.) 
2,50 € für die Bahn zur Schule. 
Sohn löst keinen Fahrschein, um 
das Geld zu behalten. Er wird er-
wischt u. ein Beförderungsgeld i. 
H. v. 50 € erhoben. Liegt ein be-
schränkter Generalkonsens vor, 
der sich auf sämtliche Bahnfahr-
ten zur Schule bezog u. damit 
auch auf die Schwarzfahrt? Die 
Einwilligung des gesetzlichen 
Vertreters zur Benutzung öffentl. 
Verkehrsmittel gilt i. Z. nicht für 
Schwarzfahrten (h. M.) => Beför-
derungsvertrag schwebend un-
wirksam; Verweigerung der Ge-
nehmigung der Schwarzfahrt sei-
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tens des Vaters; Vertrag unwirk-
sam. Aber: Anspruch der Bahn 
AG auf Zahlung des normalen 
Fahrpreises gem. §§ 812 I S. 1 1. 
Fall, 818 II (nur Sohn ist bös-
gläubig, nicht jedoch der Vater) 

 
Taschengeldparagraph § 110. Konkludente Einwilligung 

der gesetzlichen Vertreter durch 
Überlassen von Mitteln, z. B. Ta-
schengeld => Umfang ergibt sich 
aus der mit der Überlassung der 
Mittel verbundenen Zweckbestim-
mung. Geschäft wird erst wirk-
sam, wenn der Minderjährige die 
vertragsgemäße Leistung bewirkt 
hat. Teilzahlungsgeschäfte wer-
den folglich erst mit Bezahlung 
der letzten Rate wirksam! Durch 
Auslegung ist zu ermitteln, ob u. 
wie der Minderjährige mit den 
Gegenständen verfahren darf, die 
er mit den Mitteln erworben hat 
(Zweckbestimmung). Bsp.: Lot-
togewinn 

 
Ermächtigung Der Ermächtigte handelt im eige-

nen Namen, mit der Folge, dass 
das Rechtsgeschäft in seiner 
Person zustande kommt 

 
Erwerbsgeschäft (§ 112) Jede erlaubte, selbstständig, be-

rufsmäßig ausgeübte u. auf Ge-
winn gerichtete Tätigkeit 

 
Dienst oder Arbeit (§ 113) Jede Tätigkeit selbstständiger 

oder unselbstständiger Art => Be-
rufsausbildungsverhältnisse 
fallen nicht unter § 113 (h. M.), 
hier steht nicht die Dienst- oder 
Arbeitsleistung im Vordergrund! 
Ermächtigung erfasst nur Rechts-
geschäfte, die verkehrsüblich 
sind! 
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Bedingung Eine durch den Parteiwillen in 

ein Rechtsgeschäft eingefügte 
Bestimmung, welche die Rechts-
wirkungen des Geschäfts von ei-
nem zukünftigen ungewissen 
Ereignis abhängig macht =>      
§§ 158 ff. Zwei Arten der Bedin-
gung: die aufschiebende (§ 158 
I) u. die auflösende (§ 158 II). 
Bsp.: Schenkung unter der Be-
dingung, dass der Beschenkte et-
was tut. Bspe. für keine Bedin-
gung: sog. Rechtsbedingung; 
Vergangenes oder gegenwär-
tiges Ereignis (sog. uneigentliche 
Bedingung), Bsp.: Jurastudent 
verkauft seinen Schönfelder unter 
der Bedingung, dass er das Exa-
men bestanden hat. Wenn das 
Ergebnis bereits im Zeitpunkt des 
Vertragsschlusses feststeht, liegt 
eine uneigentliche Bedingung 
vor. Teilweise wird dann vertre-
ten, § 158 analog anzuwenden 

 
Rechtsbedingung Wenn die Parteien ein gesetz-

liches Wirksamkeitserfordernis 
zur Bedingung des Rechtsge-
schäfts machen => Bsp.: Minder-
jähriger kauft unter der Bedin-
gung ein Fahrrad, dass seine El-
tern nachträglich zustimmen 

 
Aufschiebende Bedingung Die gewollten Rechtswirkungen 

treten erst mit Eintritt der Bedin-
gung, d. h. des zukünftigen unge-
wissen Ereignisses, ein      (§ 158 
I) => Bsp.: Veräußerung unter Ei-
gentumsvorbehalt, d. h. Übereig-
nung einer beweglichen Sache 
unter der aufschiebenden Bedin-
gung der vollständigen Bezah-
lung des Kaufpreises. Für Verfü-
gungsbefugnis, Geschäftsfähig-
keit u.s.w. des Veräußerers 
kommt es allein auf den Zeitpunkt 
der Vornahme des Rechtsge-
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schäfts an, sodass ein Erwerb 
vom Nichtberechtigten möglich ist 
(jedoch Voraussetzung: gutgläu-
biger Vorbehaltserwerber)! 

 
Auflösende Bedingung Die Rechtswirkungen entfallen 

mit Eintritt der Bedingung (§ 158 
II) => Bsp.: X übereignet dem Y 
sein Auto. Das Eigentum soll au-
tomatisch wieder an X zurückfal-
len, wenn X das ihm von Y ge-
währte Darlehen zurückzahlt 

 
Bedingungsfeindliche Rechtsgeschäfte Rechtsgeschäfte, die einen 

Schwebezustand nicht vertragen 
u. die deshalb nur unbedingt 
vorgenommen werden dürfen => 
Bspe.: Aufrechnungserklärung (§ 
388 S. 2), Auflassung (§ 925 II), 
Eheschließung (§ 1311 S. 2). Be-
dingung ist aber ausnahmswei-
se dann zulässig, wenn der Er-
klärungsgegner damit einverstan-
den oder der Bedingungseintritt 
vom Verhalten des Empfängers 
abhängig ist! 

 
Befristung Wenn für die Wirkungen eines 

Rechtsgeschäfts ein Anfangs- 
oder ein Endtermin vorgesehen 
ist (§ 163) => Gegensatz zur Be-
dingung: Die Wirkung eines 
Rechtsgeschäfts hängt bei der 
Befristung von einem zukünftigen 
gewissen Ereignis ab (Maßge-
bend: Auslegung!) => Bsp.: Ab-
schluss eines Arbeitsvertrages 
für die Zeit vom 1.7. bis zum 
31.7. Bedingungsfeindl. Rechts-
geschäfte sind grundsätzlich 
auch befristungsfeindlich! 

 
Fernabsatzvertrag Legaldefinition in § 312b I 
 
Rechtshindernde Einwendung Hier entsteht erst gar nicht ein 

Anspruch => RF: Grundsätzlich 
Nichtigkeit des Rechtsgeschäfts 
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(ex tunc). Bspe.: §§ 104 ff, §§ 
116-118, §§ 125 ff., § 134, § 138 

 
 
Rechtsvernichtende Einwendung Zunächst entstandener Anspruch 

wird rückwirkend zerstört => 
Bspe.: Anspruch kann nachträg-
lich durch Erfüllung (§ 362), Auf-
rechnung (§ 389), Anfechtung (a. 
A.: Anfechtung ist eine rechts-
hindernde Einwendung) erlö-
schen 

 
Einrede Geltendmachung eines Leis-

tungsverweigerungsrechts 
durch den Schuldner => Schuld-
ner kann dieses Recht geltend 
machen, er muss es aber nicht. 
Sofern er davon Gebrauch 
macht, geht der Anspruch nicht 
unter, sondern wird nur in seiner 
Durchsetzung gehemmt. 2 Arten 
von „Hemmungen“: dilatorische 
und peremptorische Einrede 

 
Dilatorische Einrede Aufschiebende Einrede. Hemmt 

die Durchsetzung eines An-
spruchs nur zeitweilig => Bspe.: 
Zurückbehaltungsrecht (§ 273), 
Nichterfüllter Vertrag (§ 320), 
Stundung, Vorausklage (§ 771) 
gewähren dem Schuldner das 
Recht, die Leistung vorüberge-
hend zu verweigern 

 
Peremptorische Einrede Dauernde Einrede. Hemmt die 

Durchsetzung eines Anspruchs 
dauernd => Bsp.: Einrede der 
Verjährung (§§ 214 ff.) 

 
Mentalreservation Geheimer Vorbehalt, § 116 
 
Scheingeschäft Simuliertes Geschäft, § 117 => 

Kennzeichen: Einverständlicher 
Mangel eines Rechtsbindungswil-
lens. Unterschied zu § 116 u.      
§ 118: Einverständnis des Er-
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klärenden u. des Erklärungsemp-
fängers, dass das Geschäft nicht 
gelten soll. Bsp.: X gibt bei einer 
Auktion im Einverständnis mit 
dem Auktionator Y ein Gebot ab, 
um zum Höherbieten zu animie-
ren. Keine Scheingeschäfte sind: 
Treuhand-, Strohmann- u. Umge-
hungsgeschäfte 

 
Treuhandgeschäft Liegt vor, wenn jemand einen an-

deren (den Treuhänder) juristisch 
zum Inhaber eines Rechts macht, 
obwohl dieser das Recht, wirt-
schaftlich gesehen, nur verwalten 
soll => Bsp.: Da X überschuldet 
ist, übereignet er seinen Jaguar 
an seine Freundin Y, um ihn vor 
dem Gerichtsvollzieher in Sicher-
heit zu bringen. Wirksame Über-
eignung, kein Scheingeschäft! 

 
Strohmanngeschäft Der an dem Rechtsgeschäft In-

teressierte möchte nicht selbst 
als Geschäftspartner auftreten u. 
schiebt daher einen anderen (den 
sog. Strohmann) als Vertragspar-
tei vor. Dieser schließt das er-
strebte Rechtsgeschäft im eige-
nen Namen, aber für Rechnung 
seines „Hintermanns“ ab => Bsp.: 
Autohändler X will neue Audi-
Fahrzeuge anbieten, wird jedoch 
von Audi nicht beliefert. Deswe-
gen bedient er sich zum Ankauf 
eines Strohmannes 

 
Umgehungsgeschäft Liegt vor, wenn die Beteiligten ein 

Rechtsgeschäft tätigen, das nur 
der Umgehung der für das wirk-
lich gewollte Rechtsgeschäft gel-
tenden Vorschriften dient => 
Bsp.: Der überschuldete X will die 
bevorstehende Lohnpfändung 
abwenden u. vereinbart arbeits-
vertraglich mit seinem Arbeitge-
ber Y, dass X kein Gehalt mehr 
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bezieht u. dass stattdessen Frau 
X Zahlungsansprüche gegen Y 
zustehen sollen. Kein Scheinge-
schäft, beachte jedoch: Umge-
hungsgeschäft eventuell aus ei-
nem anderen Grund (z. B. nach    
§ 134, § 138) nichtig 

 
Scherzerklärung § 118 => Erklärender geht davon 

aus, der andere wird die Nicht-
ernstlichkeit der Erklärung er-
kennen („guter Scherz“); Motiv 
(z. B. Prahlerei) des Erklärenden 
spielt keine Rolle! Entscheidend 
ist nur, dass der Erklärende ohne 
Täuschungsabsicht handelt, d. h. 
es spielt keine Rolle, ob der an-
dere die Nichternstlichkeit über-
haupt erkennt oder wenigstens 
erkennen kann. Bsp.: Wegen ei-
ner Reifenpanne an seinem na-
gelneuen Jaguar lässt sich X dar-
über am Abend am Stammtisch 
aus u. bietet ihn seinem Freund Y 
für 500 € an. Der willigt sofort ein 
u. will ihn am nächsten Tag abho-
len, worauf X kopfschüttelnd 
meint, dass das Angebot doch 
nicht ernst gemeint war. Hier darf 
X davon ausgehen, dass die 
Nichternstlichkeit seines Ange-
bots erkannt wurde (krasses 
Missverhältnis zwischen den 
Werten!). Y hat keinen Anspruch 
auf Übereignung und Schadens-
ersatz (da § 122 II: „fahrlässig“) 

 
Urkunde (§§ 126 ff.) Jede schriftlich verkörperte WE, 

die geeignet u. bestimmt ist, im 
Rechtsverkehr Beweis zu erbrin-
gen, u. den Aussteller erkennen 
lässt. Kurz: Jedes Schriftstück 
=> Bspe.: Kopie, Fax, Tele-
gramm, Vordrucke 
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Auf andere zur dauerhaften Wiedergabe § 126b. Erklärungen, die vor al- 
in Schriftzeichen geeignete Weise  lem auf elektronischen Medien 

gespeichert sind => Bspe.: USB-
Stick, CD, Festplatte 

 
Unterzeichnet (§ 126) Unterschrift muss unter dem Text 

der Urkunde stehen, sie also 
räumlich abschließen => Nach-
träge, anders als eingefügte Än-
derungen, müssen erneut unter-
schrieben werden 

 
Unterschrift (§ 126) Individueller Schriftzug => 

Braucht nicht lesbar sein, muss 
jedoch zumindest einzelne Buch-
staben erkennen lassen. I. d. R. 
Unterzeichnung mit dem Fami-
liennamen, nur der Vornamen ge-
nügt nicht! Auch reichen Kürzel 
oder Handzeichen nicht aus! 
Pseudonym nur, wenn es im Mel-
deregister eingetragen ist 

 
Eigenhändig (§ 126) Handschriftlich => Nicht aus-

reichend: Stempelaufdruck, ein-
gescannte Unterschrift, unter-
schriebenes Telefax (da nur 
Fernkopie, kein Original!) 

 
Notarielle Beurkundung (§ 128) Notar bestätigt in einer Urkunde, 

dass jemand in seiner Gegenwart 
eine bestimmte, wörtlich wieder-
gegebene WE abgegeben hat => 
Für die sachliche Richtigkeit 
übernimmt der Notar aber keine 
Gewähr! 

 
Beglaubigung (§ 129) Bestätigung / Zeugnis eines No-

tars, dass eine Unterschrift in 
seiner Gegenwart vollzogen bzw. 
anerkannt wurde (§ 40 I BeurkG) 
=> Beglaubigung sichert also nur 
gegen Unterschriftsfälschung 
u. bezieht sich nicht auf den Text, 
wie es bei der Beurkundung der 
Fall ist. Bsp.: Vorgesehen in § 29 
I GBO 
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Gesetzliche Vertretung Geschäftsunfähige u. juristi-

sche Personen können nicht 
selbst rechtsgeschäftlich han-
deln. Ihnen ist daher ein gesetz-
licher Vertreter zur Seite gestellt 
=> Bspe.: gesetzliche Vertreter 
des Minderjährigen sind seine El-
tern (§ 1629); Verein wird durch 
Vorstand (§ 26 II 1) vertreten 

 
Gewillkürte Vertretung Wer nicht selbst rechtsgeschäft-

lich handeln will, kann andere 
Personen bevollmächtigen, für 
ihn tätig zu werden => Fall des   
§ 164! Bsp.: X möchte ein Auto 
beim Händler Y kaufen, muss 
aber verreisen. Er bevollmächtigt 
deshalb seinen Freund Z, für ihn 
den Kauf zu tätigen 

 
Mittelbare Stellvertretung Wenn jemand ein Rechtsgeschäft 

im eigenen Namen, aber im In-
teresse u. für Rechnung des 
Geschäftsherrn vornimmt. Kein 
Fall der in §§ 164 ff. geregelten 
unmittelbaren Stellvertretung! => 
Schließt er einen Vertrag, wird er 
selbst Vertragspartei, nicht sein 
Auftraggeber. Die Rechte des 
mittelbaren Vertreters werden nur 
durch ein weiteres Rechtsge-
schäft an den Geschäftsherrn 
übertragen. Bsp.: Tätigkeit des 
Kommissionärs (§ 383 ff. HGB) 

 
Repräsentationsprinzip Der Vertretene wird durch den 

Vertreter, der für ihn handelt, re-
präsentiert 

 
Stellvertretung Rechtsgeschäftliches Handeln im 

Namen des Vertretenen mit der 
Wirkung, dass die Rechtsfolgen 
unmittelbar in der Person des 
Vertretenen eintreten (= unmit-
telbare Stellvertretung) => Ge-
regelt in den §§ 164 ff. Vorauss. 
des § 164 I 1: 1) Zulässigkeit der 
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Stellvertretung, 2) Eigene WE 
des Vertreters, 3) Handeln im 
fremden Namen (Offenkundig-
keitsprinzip), 4) Bestehen einer 
Vertretungsmacht 

 
Aktiv-Vertretung § 164 I. Wenn es sich um die Ab-

gabe einer WE handelt, spricht 
man von aktiver Vertretung 

 
Passiv-Vertretung § 164 III. Wenn es sich um den 

Empfang einer WE handelt, 
spricht man von passiver Vertre-
tung 

 
Zulässigkeit der Stellvertretung Vertretung ist nicht nur bei 

Rechtsgeschäften, sondern 
auch bei rechtsgeschäftsähn-
lichen Handlungen, wie z. B. 
Mahnung, möglich, allerdings un-
ter analoger Anwendung der §§ 
164 ff. Dagegen ist sie bei Real-
akten nicht anwendbar! Auch ist 
sie bei höchstpersönlichen 
Rechtsgeschäften ausgeschlos-
sen => Bspe.: Erbvertrag (§ 
2274), Eheschließung (§ 1311), 
Testamentserrichtung (§ 2064) 

 
Eigene WE des Vertreters Abgrenzung zur Botenschaft: 

Vertreter gibt eine eigene WE ab, 
während der Bote nur eine frem-
de WE überbringt => Abgren-
zung problematisch, dann durch 
Auslegung (§§ 133, 157) ermit-
teln! Entscheidend für die Ab-
grenzung ist das äußere Auftre-
ten (obj. Empfängerhorizont). 
Stellvertretung verlangt zumin-
dest eine beschränkte Geschäfts-
fähigkeit (§ 165) des Vertreters, 
Botenstellung kann auch von ei-
nem Geschäftsunfähigen vorge-
nommen werden! Bei Willens-
mängeln: Über § 164 I werden 
WEen zugerechnet, über § 166 I 
erfolgt eine Wissenszurechnung. 
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Regel: Abzustellen ist hier einzig 
auf den Vertreter. Beachte auch 
§ 166 II! 

 
Vertreter mit gebundener Marschroute Vertreter ist der Handelnde auch 

dann, wenn er das ihm vom Ge-
schäftsherrn aufgetragene, inhalt-
lich bestimmte Rechtsgeschäft 
genauso tätigt, aber als Vertreter 
auftritt => Trotz sehr geringem 
Maß an Entscheidungsfreiheit 
dennoch Vertreter! 

 
Offenkundigkeitsprinzip Vertreter muss seine WE im Na-

men des Vertretenen abgeben, 
d. h. er muss kundtun, dass die 
RFen nicht ihn, sondern einen 
anderen treffen => Dies kann in 
ausdrücklicher Form geschehen. 
Bsp.: X sagt dem Y, er wolle das 
Buch für Z erwerben. Aber es 
kann auch in schlüssiger Weise 
offenkundig gehandelt werden. 
Bsp.: Bei der Kassiererin A im 
Supermarkt des B ergibt sich aus 
dem Umstand, dass sie für B 
handelt, weil sie eben dort an der 
Kasse sitzt. Richtet sich der Wille 
des Handelnden nicht erkennbar 
auf ein Fremdgeschäft, wird das 
Geschäft als Eigengeschäft be-
handelt. Handelnder kann gemäß 
§ 164 II nicht nach § 119 I 1. Fall 
anfechten! Einschränkungen des 
Offenkundigkeitsprinzips beim 
verdeckten Geschäft für den, den 
es angeht u. beim Handeln unter 
fremdem Namen (Identitätstäu-
schung) 

 
Unternehmensbezogene Geschäfte Wenn eine Person im Tätigkeits-

bereich eines Unternehmens 
oder Freiberuflers auftritt, deutet 
dies i. d. R. auf ein Handeln „im 
Namen“ des Unternehmens hin 
=> Unternehmensinhaber wird 
dann aus dem Rechtsgeschäft 
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berechtigt u. verpflichtet. Bsp.: 
Jeder weiß, dass i. d. R. die Kas-
siererin im Supermarkt nicht Ge-
schäftsinhaberin u. damit nicht 
Vertragspartnerin ist, sondern als 
Vertreterin handelt 

 
Offenes Geschäft für den, den es angeht 2 Fallgruppen: 1) Handelnder tritt 

im Namen eines anderen auf, oh-
ne dass für den Dritten erkenn-
bar ist, wer der Vertretene ist; 2) 
Vertreter behält sich die Benen-
nung des Vertretenen vor. Findet 
der Vertreter einen Vertretenen, 
wird das Geschäft mit der Benen-
nung des Vertretenen gültig, 
sonst greift § 179 analog ein! => 
Bspe.: zu 1): Beim Kauf eines 
Gemäldes erklärt X, dass er es 
für einen anderen erwerbe. Die-
ser ist Kunstsammler u. will unge-
nannt bleiben, weil er befürchtet, 
der Verkäufer würde sonst einen 
wesentlich höheren Preis verlan-
gen. Zu 2): X will von Y ein Ge-
mälde kaufen, wobei er deutlich 
macht, dass er es nicht für sich 
kaufen will, sondern für einen von 
ihm noch zu benennenden Ge-
schäftsherrn. Y ist einverstanden, 
Übereignung u. Übergabe sollen 
in 3 Wochen stattfinden. Schon 
nach 2 Wochen findet X einen In-
teressenten Z u. bittet Y, das Ge-
mälde an Z zu übereignen 

 
Verdecktes Geschäft für den, den es Erklärender macht dem Dritten 
angeht nicht klar, dass er für einen an-

deren auftritt, so dass das Offen-
kundigkeitprinzip nicht gewahrt ist 
=> Ein solches Geschäft ist i. d. 
R. ein Eigengeschäft. Ausnah-
me: Ist es dem Geschäftspartner 
gleichgültig, mit wem er kontra-
hiert, bedarf er nicht des Schutz-
es durch das Offenkundigkeitprin-
zip. Dann treffen die Wirkungen 
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des Geschäfts den Vertretenen! 
Vor allem bei Bargeschäften des 
täglichen Lebens anzutreffen. 
Bsp.: X bittet den Y, der mit ihm 
in der WG wohnt, die Tageszei-
tung vom Kiosk mitzubringen u. 
gibt ihm gleich das Geld mit. Y 
kauft am Kiosk seine Fernseh-
zeitschrift u. die Tageszeitung. 
Hier liegt ein Geschäft für den, 
den es angeht vor, fehlende Of-
fenkundigkeit ist unschädlich! 

 
Identitätstäuschung Handelnder benutzt einen frem-

den Namen als eigenen => 2 
RFen: 1) Ist dem Geschäftspart-
ner der Namensträger unbe-
kannt oder gleichgültig, so kann 
nur der Handelnde Vertragspart-
ner sein => Eigengeschäft des 
Handelnden (Handeln unter fal-
scher Namensangabe, Namens-
täuschung). Bsp.: Verheirateter 
X will mit seiner Geliebten unge-
stört ein paar Stunden im Hotel 
verbringen. Um keine Spuren zu 
hinterlassen, checkt er unter dem 
Namen „Ehepaar Mayer“ ein u. 
zahlt sofort bar; 2) Kein Eigenge-
schäft des Handelnden liegt vor, 
wenn es dem Erklärungsemp-
fänger darauf ankommt, dass er 
mit dem wirklichen Namensträ-
ger abschließt => Hier liegt ein 
Fremdgeschäft vor, dessen Wir-
kungen nur den Namensträger 
treffen können. Bsp.: Zahlungs-
unfähiger X kauft unter dem Na-
men des Y bei Z auf Kredit. Z 
glaubt, den ihn bekannten kredit-
würdigen Y vor sich zu haben. 
Hier sollen die Regeln der §§ 164 
ff. analoge Anwendung finden. 
Das Geschäft ist schwebend un-
wirksam, sofern der Handelnde 
ohne Vertretungsmacht gehan-
delt hat. Heilung durch Genehmi-
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gung des „Vertretenen“, §§ 177, 
184 I analog. Bei Verweigerung 
der Zustimmung: Haftung des 
Handelnden gem. § 179 I analog! 

 
Vertretungsmacht Fähigkeit, im Namen eines an-

deren WEen abzugeben u. zu 
empfangen => Sie kann beruhen 
auf: Rechtsgeschäft (Bevoll-
mächtigung § 167 I, Unterfälle 
der Vollmacht: Prokura §§ 48 ff 
HGB, Handlungsvollmacht §§ 54 
ff. HGB), Verfassung einer ju-
ristischen Person (z. B. Vor-
stand eines Vereins § 26 II 1, ei-
ner AG § 78 AktG), Gesetz (z. B. 
Eltern § 1629, Ehegatten § 
1357), Staatsakt (z. B. Vormund           
§ 1793, Betreuer § 1902), 
Rechtsschein (z. B. §§ 170 ff., 
Duldungs-, Anscheinsvollmacht). 
Die Vertretungsmacht betrifft das 
Außenverhältnis zu Dritten, die 
Geschäftsführungsbefugnis da-
gegen das Innenverhältnis Vert-
reter/Vertretener, z. B. Auftrag   
(§ 662). Die Vollmacht ist gegen-
über diesem Innenverhältnis ab-
strakt, d. h. unabhängig! D. h. 
trotz Nichtigkeit des Grundge-
schäfts zwischen Vertreter/ 
Vertretener bleibt die wirksam er-
teilte Vollmacht bestehen! Um-
fang der Vertretungsmacht: Be-
stimmung durch den Voll-
machtgeber; i. Z.: Umfang zu 
ermitteln im Wege der Aus-
legung der Bevollmächtigung. 
Bei der Außenvollmacht kommt 
es darauf an, wie ein unbe-
fangener Dritter in der Position 
des Geschäftspartners die Er-
klärung des Vollmachtgebers 
verstehen durfte; bei der Innen-
vollmacht kommt es auf die 
objektivierte Sicht des Bevoll-
mächtigten an 
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Vollmacht Die durch Rechtsgeschäft erteilte 

Vertretungsmacht (§ 166 II 1) => 
Die Erteilung erfolgt durch eine 
einseitige, empfangs-, aber nicht 
annahmebedürftige WE (Bevoll-
mächtigung), § 167 I gegenüber 
1) dem zu Bevollmächtigenden (= 
Innenvollmacht, § 167 I 1. Fall), 
2) gegenüber dem Geschäfts-
partner (= Außenvollmacht,       
§ 167 I 2. Fall). Die Erteilung ist 
grundsätzlich formfrei (§ 167 II) 
u. kann auch konkludent erfol-
gen, z. B. wenn Mitarbeitern 
Aufgaben übertragen werden, die 
nur durch Abschluss von Rechts-
geschäften erfüllt werden kön-
nen. Ausnahme: Erteilung ist 
formbedürftig, wenn die Parteien 
eine besondere Form vereinbart 
haben oder wenn das Gesetz 
eine besondere Form vorschreibt, 
z. B. § 1945 III 1. Handelt der 
Vertreter ohne Vollmacht, ist 
das Rechtsgeschäft schwebend 
unwirksam u. hängt dann von 
der Genehmigung ab, §§ 177 ff. 
Erlöschen der Vollmacht: 
Richtet sich nach deren Inhalt 
oder nach gesetzlichen Vor-
schriften. Soweit die Vollmacht 
selbst keine Regelungen enthält, 
gilt § 168! 

 
Nach außen kundgetane Innenvollmacht Betrifft die Fälle, in denen zur In-

nenvollmacht die Kundgabe der 
Vollmacht an den Geschäfts-
gegner hinzutritt (§ 171) 

 
Spezialvollmacht Sie berechtigt nur zu Vornahme 

eines ganz bestimmten Ge-
schäfts => Bsp.: X beauftragt Y, 
für ihn einen Fernseher zu kaufen 

 
Generalvollmacht Sie berechtigt zur Vornahme al-

ler Rechtsgeschäfte, bei denen 
eine Vertretung zulässig ist => 
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Bsp.: 90jährige Oma bittet ihre 
Tochter, den gesamten Rechts-
verkehr für sie zu erledigen 

 
Gattungsvollmacht Sie gilt für eine bestimmte Art 

von Rechtsgeschäften => Bsp.: 
Vollmachten eines Kaufmanns für 
den Wareneinkauf 

 
Gesamtvollmacht Mehrere Personen sind bevoll-

mächtigt u. dürfen nur gemein-
sam den Geschäftsherrn vertre-
ten (Legaldefinition in § 125 II 1 
HGB) => Erklärungen einzelner 
Vertreter sind schwebend unwirk-
sam! Zur Entgegennahme von 
WEen ist jeder Gesamtvertreter 
allein berechtigt! 

 
Untervollmacht Vollmacht, die nicht der Vertre-

tene, sondern sein Vertreter 
(Hauptvertreter) einem Dritten 
(Untervertreter) erteilt => Sie be-
fugt den Untervertreter seiner-
seits nur im Namen des Vertre-
tenen WEen abzugeben u. zu 
empfangen. Er muss dabei nicht 
deutlich machen, dass er nur Un-
tervertreter ist. Ob der Hauptver-
treter einem Dritten Untervoll-
macht erteilen darf, ist eine Aus-
legungsfrage (§§ 133, 157); 
Stichwort: Interesse des Ge-
schäftsherrn! Untervollmacht 
fehlerhaft: Genehmigung des 
Geschäfts vom Hauptvertreter   
oder vom Vertretenen, sonst: § 
179; Hauptvollmacht fehlerhaft: 
Genehmigung des Geschäfts nur 
vom Vertretenen, sonst haftet 
Unterbevollmächtigter nach         
§ 179, sofern dieser nicht die Un-
terbevollmächtigung offengelegt 
hat. Wurde sie offengelegt, dann 
Haftung des Hauptvertreters 
nach § 179! (Literaturauffassung: 
Untervertreter haftet unabhängig 
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von einer Offenlegung nach        
§ 179, Vorauss.: Untervollmacht 
bestand! Der aus § 179 II in An-
spruch genommene gutgläubige 
Untervertreter hat einen ent-
sprechenden Rückgriffsanspruch 
gegen den Hauptvertreter aus 
dem zugrunde liegenden Rechts-
verhältnis) 

 
Vollmacht kraft Rechtsscheins §§ 170-173. In diesen gesetzlich 

geregelten Fällen geht es um den 
Schutz des guten Glaubens des 
Dritten an den Fortbestand einer 
einmal wirksam erteilten, inzwi-
schen aber erloschenen Voll-
macht. So soll der Dritte auf den 
Rechtsschein, dass die in 
Wirklichkeit nicht mehr be-
stehende Vollmacht noch wie-
terbesteht, vertrauen dürfen! => 
Ausnahme: § 173, „wenn der 
Dritte das Erlöschen... kennt oder 
kennen muss“. § 170 betrifft die 
Außenvollmacht. Vorauss.: 
Widerruf gegenüber dem Bevoll-
mächtigten (§ 168 S. 3). Anzeige 
des Erlöschens muss dem Dritten 
zugehen, damit sie ihre Wirkung 
auslöscht. Sie ist eine geschäfts-
ähnliche Handlung, auf die die 
Vorschriften über WEen analoge 
Anwendung finden. § 171 betrifft 
die nach außen kund-getane 
Innenvollmacht. Bei der Kund-
gabe handelt es sich auch um 
eine geschäftsähnliche Hand-
lung! § 172: Vorlage einer Voll-
machtsurkunde (siehe Def.) => 
Nur das Original, keine Foto-
kopien oder beglaubigte Abschrif-
ten, dann eventuell Rechts-
scheinhaftung nach den Grund-
sätzen der Anscheins-/Duldungs-
vollmacht! Vorgelegt ist sie, 
wenn sie dem Geschäftspartner 
zur sinnlichen Wahrnehmung 
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unmittelbar zugänglich gemacht 
wurde. Nicht erforderlich ist, dass 
Geschäftspartner tatsächlich Ein-
sicht nimmt. §§ 170-173 sind 
auch auf eine vornherein nicht 
erteilte Vollmacht analog an-
wendbar, sodass der Rechts-
schein erst zerstört ist, wenn die 
Kundgabe widerrufen wird 

 

Vollmachtsurkunde Unterzeichnetes Schriftstück, das 
den Aussteller, den Bevoll-
mächtigten u. den Umfang der 
Vollmacht erkennen lässt 

 

Duldungsvollmacht Vertretungsmacht kraft Rechts-
scheins. Von Rspr. u. Lit. ent-
wickelter, gesetzlich nicht ge-
regelter Rechtsscheintatbestand. 
Liegt vor, wenn 1) jemand sich 
benimmt, als habe er Ver-
tretungsmacht, 2) der angeblich 
Vertretene dies weiß, aber trotz 
entsprechender Verhinderungs-
möglichkeit nichts dagegen 
unternimmt, 3) der Geschäfts-
partner dieses Dulden nach Treu 
u. Glauben dahin verstehen darf, 
dass der als Vertreter Handelnde 
bevollmächtigt ist u. deswegen 
das Rechtsgeschäft abschließt. 
RF: Der Duldende muss sich so 
behandeln lassen, als habe er 
wirksam eine Vollmacht erteilt! 
Anfechtung nach h. M. nicht 
möglich, in der Duldung liegt 
keine WE! Nur diese können aber 
angefochten werden, nicht jedoch 
Rechtsscheintatbestände!      
Ausnahme: Kein Rückgriff auf 
die Duldungsvollmacht, wenn das 
Verhalten des angeblich Ver-
tretenen bereits als konkludente 
Bevollmächtigung angesehen 
werden kann, dann regulär § 164! 
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Konkludente Bevollmächtigung Liegt vor, wenn dem „angeblich 

Vertretenen“ das Auftreten des 
nicht ausdrücklich Bevollmächtig-
ten zur Kenntnis kommt u. er 
dieses Auftreten mit rechtsge-
schäftlichem Willen (Bevoll-
mächtigungswille) billigt => Im 
Wege der Auslegung (§§ 133, 
157) zu ermitteln (Empfängerhori-
zont)! 

 
Anscheinsvollmacht Vertretungsmacht kraft Rechts-

scheins. Auch von Rspr. u. Lite-
ratur entwickelt. Liegt vor, wenn 
1) der Vertretene keine Voll-
macht erteilt hat, 2) das Handeln 
des Vertreters auch nicht kennt 
u. duldet, 3) aber es bei pflicht-
gemäßer Sorgfalt hätte kennen 
u. verhindern können, u. 4) der 
Geschäftspartner wegen der Un-
tätigkeit auf das Bestehen der 
Vollmacht vertraut u. deswegen 
das Rechtsgeschäft abschließt 
=> Voraus.: Ein wiederholtes, 
sich über einen gewissen Zeit-
raum erstreckendes Auftreten 
des unbefugten Vertreters! Leicht 
fahrlässige Unkenntnis genügt! 
=> Unterschied zur Duldungs-
vollmacht: Der angeblich Ver-
tretene kennt nicht das Auftreten 
des Scheinvertreters. Anfech-
tung wie bei Duldungsvollmacht 
nicht möglich! 

 
Insichgeschäft § 181. Rechtsgeschäft, das eine 

Person gegenüber sich selbst 
vornimmt => 2 Fälle: Selbstkon-
trahieren, Mehrvertretung. RF: 
Das Rechtsgeschäft ist keines-
wegs nichtig, sondern schwe-
bend unwirksam, § 177 I ana-
log. Wirksamkeit kann durch Ge-
nehmigung eintreten. Wenn keine 
erfolgt, dann handelt der Vertre-
ter ohne Vertretungsmacht, Haf-
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tung § 179 analog. Bsp.: Prokur-
ist X des Y schließt in dessen 
Namen mit sich einen Vertrag, 
wonach sein Monatsgehalt um 
300 € erhöht wird. Ist Y mit der 
Erhöhung einverstanden, kann er 
genehmigen u. der Vertrag ist 
gültig! Ausnahmsweise ist das 
Insichgeschäft gültig, wenn 1) 
dem Vertreter die Mitwirkung auf 
beiden Seiten des Geschäfts ge-
stattet ist, 2) der Vertreter zum 
Zwecke der Erfüllung einer Ver-
bindlichkeit gehandelt hat oder 3) 
wenn das Rechtsgeschäft für den 
Vertreter lediglich einen recht-
lichen Vorteil bringt. Bsp. zu 2): 
Geschäftsherr X hat von seinem 
Prokuristen Y einen Computer 
gekauft. Y erfüllt die Pflicht des X 
zur Kaufpreiszahlung, indem er 
den von X geschuldeten Betrag 
aus der Kasse des X nimmt. Bsp. 
zu 3): Ein Vater schließt mit sei-
nem 14jährigen Sohn einen 
Schenkungsvertrag über einen 
Teppich, wobei er zugleich als 
Vertreter des beschenkten Soh-
nes u. als Schenker im eigenen 
Namen auftritt. Sohn entsteht 
kein Nachteil, folglich greift der 
Normzweck des § 181 nicht ein. 
§ 181 wird auch analog ange-
wendet, wenn der Vertreter einen 
Untervertreter bestellt u. mit die-
sem das Rechtsgeschäft vor-
nimmt, um so die RF des § 181 
zu umgehen. D. h. § 181 findet 
analoge Anwendung, wenn trotz 
Personenverschiedenheit ein In-
teressenkonflikt droht u. der Ver-
treter selbst als Partei an dem 
Rechtsgeschäft beteiligt ist! 

 
Selbstkontrahieren § 181 1. Fall. Vertreter nimmt im 

Namen des Vertretenen mit sich 
selbst im eigenen Namen ein 
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Rechtsgeschäft vor => Bsp.: X 
hat Vollmacht des Y, dessen Wa-
gen nicht unter 3000 € zu verkau-
fen. Er kauft selbst den Wagen 
zu diesem Preis. 

 
Mehrvertretung § 181 2. Fall. Wenn jemand auf 

beiden Seiten eines Rechtsge-
schäfts als Stellvertreter für die 
jeweiligen Vertragsparteien auf-
tritt => Bsp.: X hat Vollmacht des 
Y, ein Auto zu verkaufen u. 
gleichzeitig Vollmacht des Z, ein 
Auto zu kaufen. X verkauft das 
Auto des Y an den Z. 

 
Falsus procurator Vertreter ohne Vertretungsmacht 

=> Vertrag ist zunächst schwe-
bend unwirksam, kann aber 
durch Genehmigung des Vertre-
tenen wirksam werden (§ 177 I). 
Genehmigung macht dann den 
Vertrag rückwirkend wirksam (§§ 
182, 184 I). Bei Verweigerung der 
Genehmigung wird der Vertrag 
endgültig unwirksam. Das Inter-
esse des Geschäftsgegners an 
der schnellen Beseitigung des 
Schwebezustandes wird durch 
die §§ 177 II, 178 geschützt (Auf-
forderung zur Erklärung/ Wi-
derruf). Aufforderung stellt eine 
geschäftsähnliche Handlung dar, 
auf die die §§ 104 ff., 145 ff. ana-
loge Anwendung finden. Wider-
ruf, der als WE den allg. Vor-
schriften der §§ 104 ff., 145 ff. u. 
119 ff. unterliegt, muss nicht aus-
drücklich erfolgen. Auch ein kon-
kludenter Widerruf ist zulässig u. 
kann in der Geltendmachung ei-
nes Anspruchs aus § 179 gegen 
den Vertreter zu erblicken sein. 
Die Erklärung muss jedoch er-
kennen lassen, dass der Vertrag 
gerade wegen des Vertretungs-
mangels nicht gelten soll! Bei 
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einseitigen Rechtsgeschäften 
ist eine Vertretung ohne Vertre-
tungsmacht unzulässig u. damit 
auch eine Genehmigung ausge-
schlossen (§ 180 S. 1), keine 
Haftung gem. § 179, sondern ggf. 
gem. §§ 823 ff. Ausnahme: § 180 
S. 2 empfangsbedürftige Rechts-
geschäfte, z. B. Kündigung, 
Rücktritt, Anfechtung. Beachte: 
Vertretung ohne Vertretungs-
macht (=> § 164 I greift nicht ein!) 
ist vom Missbrauch der Vertre-
tungsmacht zu trennen! 

 
Missbrauch der Vertretungsmacht Hier hat der Vertreter eine 

rechtswirksame Vertretungs-
macht. Voraus. des Missbrauchs: 
Vertreter handelt im Rahmen sei-
ner Vertretungsmacht (recht-
liches Können), überschreitet je-
doch seine Befugnisse aus dem 
Innenverhältnis (rechtliches 
Dürfen) u. der Vertragspartner 
weiß dies oder hätte dies ohne 
weiteres erkennen können (Evi-
denz)! RF: Rspr.: Wenn der Ver-
tragspartner den Vertretenen aus 
dem Rechtsgeschäft in Anspruch 
nimmt, kann ihm dieser den Ein-
wand der unzulässigen Rechts-
ausübung (§ 242) entgegenhal-
ten (Lit.: Der Geschäftsgegner 
muss sich so behandeln lassen, 
als hätte keine ausreichende Ver-
tretungsmacht vorgelegen. Es 
gelten die §§ 177 ff.). Wenn der 
Vertreter u. Geschäftspartner be-
wusst zum Nachteil des Vertre-
tenen zusammenarbeiten, liegt 
eine Kollusion vor, mit der Fol-
ge, dass das Rechtsgeschäft 
gem. § 138 nichtig ist. Ggf. An-
sprüche des Vertretenen aus    
§§ 823 II i. V. m. § 266 StGB u. 
aus § 826! 
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Kollusion Siehe Missbrauch der Vertre-

tungsmacht 
 
Anfechtung Prüfungsaufbau: 1) Anfechtung 

muss zulässig sein; 2) Anfech-
tungsgrund: §§ 119, 120, 123; 3) 
Anfechtungserklärung muss 1. 
fristgerecht und 2. gegenüber 
dem Anfechtungsgegner erfolgt 
sein; 4) Anfechtung darf nicht 
ausgeschlossen sein durch Be-
stätigung des Rechtsgeschäfts  
(§ 144). RFn: 1) Vertrag ist ex 
tunc nichtig; 2) Nach § 119 oder 
§ 120 angefochten: Anfechtender 
ist zum Ersatz des Vertrauens-
schadens verpflichtet (§ 122) => 
Zur Zulässigkeit: Grundsätzlich 
ist jede WE nach §§ 119 ff. 
anfechtbar! Soweit einem 
Schweigen Erklärungswirkung 
zukommt, ist dieses ebenfalls 
anfechtbar. Nicht jedoch, soweit 
sich der Irrtum auf die rechtliche 
Bedeutung des Schweigens be-
zieht! Anfechtung ist auch von 
vornherein ausgeschlossen, so-
weit gesetzliche Sonderrege-
lungen bestehen. Bspe.: §§ 1313 
ff., §§ 1600 ff. Bei in Vollzug 
gesetzten Arbeits-/ Personen-
gesellschaftsverträgen: RF der 
Anfechtung ist modifiziert, d. h. 
Nichtigkeit tritt nur mit Wirkung 
für die Zukunft (ex nunc) ein, da 
andernfalls untragbare Ergeb-
nisse! 

 
Irrtum Unbewusstes Auseinanderfallen 

von obj. Erklärtem u. subj. Ge-
wolltem => Durch Auslegung   
(§§ 133, 157) zu ermitteln! Hat 
der Gegner die Erklärung so ver-
standen oder musste er sie so 
verstehen, wie sie der Erklärende 
verstanden wissen wollte, gilt die 
Erklärung auch mit dieser Bedeu-
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tung. Beachte daher: Auslegung 
geht vor Anfechtung! 

 
Motivirrtum Irrtum, der dem Erklärenden bei 

seinem Motiv (Beweggrund), also 
bei der Willensbildung, nicht bei 
der Willensäußerung unterläuft 
=> Bsp.: X erwirbt von Y einen 
Gegenstand, weil er glaubt, die-
sen gewinnbringend wieder ver-
äußern zu können. Dies gelingt 
aber nicht: Unbeachtlicher Motiv-
irrtum! Anfechtung ausgeschlos-
sen! 

 
Inhaltsirrtum (§ 119 I 1. Fall) Bedeutungsirrtum. Erklärender 

irrt sich über die Bedeutung oder 
Tragweite seiner Erklärung, d. h. 
er verbindet mit dem Erklärten ei-
nen anderen Sinn als ihm nach 
der Auslegung zukommt. Es be-
steht daher eine Diskrepanz zwi-
schen der obj. Bedeutung der 
fraglichen WE u. der subj. Vor-
stellung des Erklärenden. Bsp.: 
Leiterin X einer Realschule unter-
schrieb eine von einem Vertreter 
für Toilettenpapier ausgefüllte 
Bestellung über „25 Gros Rollen“, 
die Rolle zu je 1000 Blatt. Sie 
wusste nicht, dass die Bezeich-
nung „Gros“ zwölf Dutzend Stück 
bedeutete u. nahm an, lediglich 
25 große Rollen Toilettenpapier 
bestellt zu haben 

 
Erklärungsirrtum (§ 119 I 2. Fall) Irrtum beim Erklärungsakt. Der 

Erklärende setzt ein anderes als 
das gewollte Erklärungszeichen 
=> Bspe.: Versprechen, Vertip-
pen, Verschreiben, Vergreifen 

 
Rechtsfolgenirrtum Irrt sich der Erklärende über RFn, 

die mittels der Erklärung unmit-
telbar herbeigeführt werden soll-
ten, liegt ein Inhaltsirrtum (§ 119 I 
1. Fall) vor. Bezieht sich der Irr-
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tum dagegen auf gesetzliche 
Nebenfolgen des Rechtsge-
schäfts, die vom Erklärenden 
nicht erkannt u. nicht gewollt 
sind, so ist eine Anfechtung aus-
geschlossen! => Bsp. zum 1. 
Fall: Ergibt die Auslegung des 
zwischen X u. Y geschlossenen 
Vertrags, dass es sich nicht um 
einen Dienst-, sondern Werkver-
trag handelt, kann Y anfechten, 
sofern er irrtümlich glaubte, nur 
zur Leistung von Diensten, nicht 
aber zur Herbeiführung des Er-
folgs verpflichtet zu sein. Bsp. 
zum 2. Fall: Bauunternehmer X 
übereignet schenkungsweise ein 
Grundstück an seine Ehefrau, irrt 
sich dabei aber über die steuer-
lichen Folgen einer Schenkung. 
Unbeachtlicher Motivirrtum! 

 
Kalkulationsirrtum Wenn sich der Erklärende über 

einen Umstand (z. B. Größe, Ge-
wicht), den er seiner Berech-
nung zugrunde gelegt hat, irrt, er 
sich also verkalkuliert => 2 Ar-
ten: Verdeckter u. offener Kalku-
lationsirrtum 

 
Verdeckter Kalkulationsirrtum Wenn der Anbieter seine Kalkula-

tion nicht offengelegt hat, d. h. 
die interne Kalkulation war nicht 
in die WE aufgenommen, berech-
tigt ihn eine vergessene Position 
nicht zur Anfechtung. Unbeacht-
licher Motivirrtum! => Bsp.: Ein 
Fabrikant bietet auf eine Aus-
schreibung Elektromaterial an, 
hat dabei aber versehentlich bei 
mehreren Positionen zu niedrige 
Beträge eingesetzt. Beachte: An-
fechtungsrecht ist nach h. M. 
auch dann ausgeschlossen, 
wenn der Gegner den Irrtum 
hätte erkennen können oder so-
gar kannte. Eventuelle Unbillig-
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keiten können ggf. über § 242 
(unzulässige Rechtsausübung) 
korrigiert werden, wenn der Aus-
schluss der Anfechtung für den 
Erklärenden ruinöse Folgen hat 
u. der Gegner -trotz Kenntnis des 
Irrtums- Vertragsdurchführung 
verlangt (M. M.: Anfechtung gem. 
§ 119 I 1. Fall analog) 

 
Offener Kalkulationsirrtum Beide Parteien gehen gemein-

sam von einer bestimmten Kal-
kulationsgrundlage aus u. haben 
diese zur Grundlage ihrer Ver-
handlungen gemacht => Bsp.: X 
sagt zu Y: „Ein Kilo Birnen kostet 
2 €. Das macht bei 4 Kilo 6 €.“ 
Bei evidenten Fehlern kann der 
rechtlich relevante Wille durch 
Auslegung ermittelt werden. 
Auslegungsgrundsatz: falsa de-
monstratio non nocet! Wenn aber 
die Vertragsauslegung nicht zum 
Ziel führt, kommt eine Anpas-
sung des Vertrags nach den 
Grundsätzen der Störung der Ge-
schäftsgrundlage (§ 313) in Be-
tracht. Sachgerechtere Lösung 
als die Anfechtung, da Ver-
trauensschaden wegfällt! Wenn 
keine Möglichkeit besteht, das zu 
Ergänzende als sinngemäß mit-
erklärt anzusehen oder eine Ver-
tragsanpassung vorzunehmen, 
ist die Erklärung (WE) perplex, d. 
h. in sich widersprüchlich u. nich-
tig. Z. B.: Auslegung nach dem 
obj. Empfängerhorizont ergibt, 
dass der erste Teil Vorrang ha-
ben soll, d. h. KV ist über 8 € 
zustande gekommen 

 
Unterschriftsirrtum Jemand unterschreibt eine Ur-

kunde, wobei er deren Inhalt 
nicht oder nicht richtig erfasst hat 
=> Grund: 1) Er hat die Urkunde 
nicht (vollständig) gelesen; 2) Er 
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hat ihren Inhalt nicht (vollständig) 
verstanden. Lösung dieser Fälle: 
Wenn der Unterzeichnende ver-
schiedene Urkunden verwech-
selt hat, liegt ein Erklärungsirr-
tum vor (§ 119 I 2. Fall); wenn 
der Inhalt der Urkunde falsch 
verstanden wurde, liegt ein In-
haltsirrtum vor (§ 119 I 1. Fall); 
Wenn die Urkunde ungelesen 
unterschrieben wurde u. der Un-
terzeichnende keinerlei Vorstel-
lung von deren Inhalt hat, ist 
keine Anfechtung möglich! 

 
Eigenschaftsirrtum (§ 119 II) Irrtum über eine wesentliche Ei-

genschaft einer Person oder ei-
ner Sache => Wenn es um einen 
Irrtum über verkehrswesentliche 
Eigenschaften geht, die gleichzei-
tig eine Sachmängelhaftung nach 
den §§ 434 ff. begründen, ist eine 
Anfechtung des Käufers gemäß 
§ 119 II nach Gefahrübergang   
(§ 446) ausgeschlossen (anson-
sten würde die kaufrechtl. Ver-
jährung umgangen). Anfechtung 
auch vor Gefahrübergang mög-
lich? H. M.: Keine Anfechtung 
möglich (=> Entziehung der Ver-
antwortung, § 442), sondern auf 
Sachmängelgewährleistungsrech
-te angewiesen. Verkäufer kann 
nach § 119 II nur dann an-
fechten, wenn dadurch die 
Rechte des Käufers auf Gel-
tendmachung seiner Gewähr-
leistungsansprüche nicht einge-
schränkt werden! 

 
Eigenschaft (§ 119 II) Alle tatsächlichen oder recht-

lichen Verhältnisse, die dauer-
haft sind u. die Sache oder Per-
son unmittelbar kennzeichnen 
=> Eigenschaften einer Sache: 
alle wertbildenden Faktoren (z. 
B. Material, Echtheit, Herkunft, 
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Größe, Fahrleistung), nicht je-
doch der Wert (Preis) selbst (z. 
B.: X kauft bei Y eine Flasche 
Wodka, weil er irrtümlich glaubt, 
der Preis sei herabgesetzt. Keine 
Anfechtung möglich). Eigenschaf-
ten einer Person (Geschäftspart-
ner oder auch Dritter): Alter, Ge-
schlecht, Zahlungsfähigkeit, Zu-
verlässigkeit, Vorstrafen 

 
Verkehrswesentlichkeit (§ 119 II) Verkehrswesentlich ist eine Ei-

genschaft, wenn sie nach der 
Verkehrsauffassung (also obj.) 
als wesentlich für das konkrete 
Rechtsgeschäft zu erachten, d. h. 
wenn sie ausschlaggebend für 
seinen Abschluss ist 

 
Doppelirrtum / Beidseitiger Eigen- Bei Vertragsschluss irren sich 
schaftsirrtum beide Parteien über ein dem Ver-

trag zugrunde liegendes Motiv => 
Unbeachtlicher Motivirrtum. Im-
mer: Anwendungsbereich des    
§ 313. Bei beidseitigem Irrtum 
über verkehrswesentliche Ei-
genschaft: H. M.: Lösung über 
die Grundsätze der Störung der 
Geschäftsgrundlage (§ 313). Kei-
ne Anfechtung, da § 119 II nur 
den einseitigen Eigenschaftsirr-
tum regelt. Argument: Schadens-
ersatzpflicht des zuerst Anfech-
tenden nach § 122 ist angesichts 
des beidseitigen Irrtums unbillig. 
M. M.: Anfechtungsregelungen 
der §§ 119 ff. sind anwendbar. 
Argument: Nur derjenige wird an-
fechten, für den das Geschäft 
nachteilig ist, d. h. zu dessen 
Nachteil die Wirklichkeit von der 
gemeinsamen Vorstellung ab-
weicht. Nicht unbillig, dem An-
fechtenden die Schadensersatz-
pflicht aufzuerlegen 
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Übermittlungsirrtum (§ 120) Erklärender muss sich die un-

richtig übermittelte Erklärung zu-
rechnen lassen, kann sich aber 
von ihr durch Anfechtung befrei-
en => Beachte: Überbringt der 
Bote die Erklärung bewusst 
falsch, liegt nach h. M. keine 
Übermittlung i. S. d. § 120 vor. 
Die Erklärung ist dem Geschäfts-
herrn erst gar nicht zuzurechnen, 
so dass es keiner Anfechtung be-
darf. Ggf. Haftung des Auftragge-
bers aus c.i.c. (§§ 280 I, 311 II, 
241 II) auf Ersatz des Vertrau-
ensschadens 

 
Täuschung (§ 123 I 1. Fall) Ein Irrtum über Tatsachen wird 

hervorgerufen, bestärkt oder 
aufrechterhalten => Bloße An-
preisungen u. subj. Werturteile 
reichen nicht aus! Bsp.: Verkäu-
ferin zur Kundin: „Der Rock steht 
ihnen ausgezeichnet“. Zuhause 
meint ihr Sohn jedoch, dass der 
Rock unmöglich an ihr aussieht. 
Täuschungshandlung kann ent-
weder durch positives Tun (Vor-
spiegeln von Tatsachen) oder 
Unterlassen (Verschweigen von 
Tatsachen), wenn eine Rechts-
pflicht zur Aufklärung besteht, er-
folgen. Beachte: Sowohl aus-
drückliche als auch konkludente 
Täuschung möglich! Die Aufklä-
rungs- u. Offenbarungspflicht 
beim Unterlassen ist nach der 
Verkehrsauffassung unter Be-
rücksichtigung von Treu u. Glau-
ben (§ 242) u. den Umständen 
des Einzelfalls zu entscheiden. 
Rechtspflicht zur Aufklärung be-
steht z. B. kraft gesonderter Ver-
einbarung, kraft Ingerenz u. kraft 
Treu u. Glauben (Vertrauen des 
Geschäftspartners auf die Fach-
kunde der anderen Seite; bei 
langjährigen Geschäftsbezie-



 

 

53

 

hungen). Beachte: Eine un-
zulässige Frage darf wahr-
heitswidrig oder überhaupt nicht 
beantwortet werden. Kein 
Anfechtungsrecht desjenigen, der 
durch die Falschangabe ge-
täuscht wurde. Vor allem im 
Arbeitsrecht relevant. Bsp.: Frau-
gen des Arbeitgebers bei der 
Einstellung nach Bestehen einer 
Schwangerschaft oder nach der 
politischen Einstellung. Irrtum 
muss für die Abgabe der WE 
kausal gewesen sein (Mit-
ursächlichkeit genügt!). Liegt 
nicht vor, wenn der Erklärende 
von vornherein den wahren SV 
kannte oder mit der Täuschung 
rechnete, er also die Erklärung 
auf alle Fälle abgegeben hätte. 
Beachte: Es spielt dagegen kei-
ne Rolle, ob der Erklärende die 
Täuschung ohne weiteres hätte 
durchschauen können oder ob er 
bei verständiger Würdigung die 
Erklärung auch bei Kenntnis von 
der Täuschung abgegeben hätte. 
Anfechtung möglich! Verhältnis 
§ 123 zu § 119: Neben § 123 
kann zugleich eine Anfechtung 
wegen Irrtums in Betracht kom-
men. Anfechtungsberechtigter 
kann dann wählen, auf welchen 
Grund er sich berufen will! Be-
achte: Bei § 123 scheidet § 122 I 
aus, also i. d. R. günstiger! 

 
Tatsachen Dem Beweis zugängliche Ereig-

nisse oder Zustände der Gegen-
wart oder Vergangenheit 

 
Offenbarungspflicht Umfasst alle Umstände, die für 

die Entscheidung des Vertrags-
partners zum Vertragsschluss 
offensichtlich von Bedeutung sind 
u. deren Mitteilung nach der Ver-
kehrsauffassung erwartet werden 
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kann => Bsp.: Beim Gebraucht-
wagenkauf: Offenlegung, dass es 
sich um einen wiederherge-
stellten Unfallwagen handelt 

 
Arglist (§ 123) 1) Der Täuschende muss die 

Unrichtigkeit seiner Angaben 
kennen oder die Angaben „ins 
Blaue hinein“ gemacht haben 
(dolus eventualis ausreichend!). 
2) Bewusstsein, dass der an-
dere ohne Täuschung die WE 
möglicherweise nicht oder nicht 
mit dem vereinbarten Inhalt abge-
geben hätte (dolus eventualis 
ausreichend!). => Bsp.: Obwohl 
der Gebrauchtwagenhändler den 
Wagen nicht überprüft hat, be-
hauptet er beim Verkauf, dass 
der Wagen keinen Unfall gehabt 
habe. Beachte: Für die Arglist ist 
kein Schädigungsvorsatz erfor-
derlich! 

 
Dritte (§ 123 II 1) Dritte i. S. d. § 123 II 1 sind nur 

am Rechtsgeschäft gänzlich Un-
beteiligte, nicht aber diejenigen, 
die im Lager des Erklärungsemp-
fängers stehen => Nicht-Dritte 
sind Vertreter, Verhandlungsge-
hilfen, -führer oder Personen, die 
in sonstiger besonders enger Be-
ziehung zum Geschäftsherrn ste-
hen. Bsp.: Wer einen Vertragsab-
schluss lediglich vermittelt, z. B. 
als Makler, ist Dritter 

 
Drohung (§ 123 I 2. Fall) Ist das (auch konkludente) Inaus-

sichtstellen eines künftigen 
Übels, auf dessen Eintritt der 
Drohende Einfluss hat oder zu 
haben vorgibt. Als Übel genügt 
jeder Nachteil => Bspe.: Drohung 
mit Strafanzeige, Verprügeln. 
Durch das Inaussichtstellen des 
Übels soll in dem Bedrohten 
Furcht vor dem künftigen Übel 
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erregt werden (psychische 
Zwangslage). Bei Anwendung 
von physischem Zwang liegt be-
reits tatbestandlich keine WE vor, 
so dass es auch keiner Anfech-
tung bedarf! Eine Willensbeein-
flussung ist auch gegeben, wenn 
die Drohung gar nicht ernst 
gemeint ist, der Bedrohte sie 
aber für ernst gemeint hält! 
Beachte: Das künftige Übel 
muss aus der Sicht des Bedroh-
ten vom Willen des Drohenden 
abhängig sein 

 
Widerrechtlichkeit der Drohung Drohung ist widerrechtlich, wenn 

das Mittel, der Zweck oder die 
Mittel-Zweck-Relation verwerf-
lich ist => Mittel: Drohung mit 
einer widerrechtlichen Handlung, 
z. B. Drohung mit Körperverletz-
ung. Zweck: Bestimmung zur Ab-
gabe einer WE ist widerrechtlich, 
wenn der damit erstrebte Erfolg 
widerrechtlich ist. Gilt auch dann, 
wenn das eingesetzte Mittel nicht 
zu beanstanden ist. Bsp.: X hat Y 
bei einem Diebstahl beobachtet. 
X droht Y, er werde ihn anzeigen, 
wenn er nicht 200 € bekomme. 
Hier ist die angedrohte Handlung 
(Strafanzeige) rechtmäßig, nicht 
aber der erstrebte Erfolg! Mittel-
Zweck-Relation: Widerrechtlich-
keit ist zu bejahen, wenn Mittel u. 
Zweck zwar für sich allein be-
trachtet nicht widerrechtlich sind, 
aber ihre Verbindung, nämlich 
die Benutzung dieses Mittels zu 
diesem Zweck, gegen die guten 
Sitten oder gegen Treu u. Glau-
ben verstößt. Gesamtwürdigung 
aller Umstände unter besonderer 
Berücksichtigung der Belange 
nicht nur des Bedrohten, sondern 
auch des Drohenden! Bsp.: X hat 
Y bei einem Diebstahl beobach-
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tet. X droht dem Y mit einer An-
zeige, falls Y nicht eine fällige 
Kaufpreisforderung des X erfüllt. 
Widerrechtlichkeit der Mittel-
Zweck-Relation, da zwischen 
dem Kaufpreisanspruch und der 
Straftat keinerlei Zusammen-
hang besteht. Anders: Drohung 
mit Strafanzeige zulässig, wenn 
die aus einer Straftat erwachse-
nen Schadensersatzansprüche 
durchgesetzt werden sollen. Dro-
hung mit einer Zivilklage ist i. d. 
R. stets zulässig, weil sie das von 
der Rechtsordnung vorgesehene 
Mittel der Anspruchsdurchset-
zung ist 

 
Unverzüglich (§ 121) Angemessene Überlegungsfrist 

des Anfechtungsberechtigten. 
Was angemessen ist, beurteilt 
sich nach den Umständen des 
Einzelfalls, insbes. nach der Be-
deutung u. Komplexität des 
Rechtsgeschäfts => I. d. R. Ent-
scheidung binnen weniger Tage 
zumutbar. Frist beginnt mit 
Kenntniserlangung des Irrtums 
u. nicht schon bei bloßen Zwei-
feln o. unbestimmten Vermutun-
gen oder fahrlässiger Unkenntnis 

 
Vertrauensschaden / Negatives Der Anfechtende hat dem Geg- 
Interesse (§ 122) ner (Anspruchsberechtigten) den 

Schaden zu ersetzen, den dieser 
dadurch erleidet, dass er auf die 
Gültigkeit der Erklärung vertraut. 
Der Anspruchsberechtigte muss 
so gestellt werden, als hätte er 
nicht auf die Gültigkeit der WE 
vertraut, also nie etwas von dem 
Geschäft gehört => Ersatzpflicht 
umfasst: nutzlose Aufwendungen 
für das Geschäft, z. B. Telefon-, 
Portokosten, aber auch den 
dadurch entgangenen Gewinn. 
Grenze des Schadenersatzan-
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spruchs ist das Erfüllungsinteres-
se. Diese Begrenzung soll verhin-
dern, dass der Berechtigte durch 
die Anfechtung besser gestellt 
wird als bei Erfüllung des Ver-
trags! Bsp.: X kauft u. erwirbt von 
Y einen Hamster für 2 €. Der 
Hamster hat einen Wert von 10 €. 
X kauft sich einen Käfig für 50 €, 
doch Y ficht den KV wirksam an. 
X erhält die 2 € zurück und Y den 
Hamster. Negatives Interesse: 
Wenn X nicht auf die Gültigkeit 
der Erklärung vertraut hätte, hätte 
er die 50 € nicht ausgegeben, d. 
h. negatives Interesse in Höhe 
von 50 €. Trifft den Anfechtenden 
ein Verschulden, tritt neben die 
Schadensersatzpflicht nach § 
122 I auch eine aus c.i.c. (§ 280 
I, 311 II, 241 II) auf Ersatz des 
negativen Interesses. Der Vorteil 
gegenüber § 122 I ist, dass keine 
Begrenzung des negativen Inter-
esses durch das positive Interes-
se besteht (str.). Jedoch § 280 I 2 
beachten: Anfechtender kann 
sich „von Schuld befreien“. Dies 
ist bei § 122 I nicht möglich! Auch 
ist § 122 II nicht anwendbar, es 
gilt hier § 254 

 
Erfüllungsinteresse / Positives Wer zum Ersatz des positiven In- 
Interesse (§ 122 I a. E.) teresses verpflichtet ist, hat den 

Zustand herzustellen, der beste-
hen würde, wenn ordnungsge-
mäß erfüllt worden wäre => Bsp.: 
Hamster-Fall siehe neg. Interes-
se. Erfüllungsinteresse: Wenn die 
WE des Y gültig gewesen wäre, 
hätte X einen Gewinn in Höhe 
von 8 € gehabt, d. h. positives In-
teresse: 8 €. Somit hat X aus § 
122 I nur einen Anspruch auf 8 € 

 
Gesetzliches Verbot (§ 134) Verbot muss sich aus einem 

Gesetz ergeben. Gesetz i. S. d. 
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BGB sind alle Rechtsnormen, d. 
h. nicht nur Gesetze im formellen 
Sinne, sondern auch Rechtsver-
ordnungen u. Gewohnheitsrecht. 
Verbotsgesetze sind Gesetze, 
die sich gegen die Vornahme ein-
es Rechtsgeschäftes richten. 
Bsp.: Schwarzarbeitsvertrag ist 
nach § 134 nichtig, wenn beide 
Parteien gegen das Gesetz ver-
stoßen haben 

 
Begriff der guten Sitten (§ 138 I) Bestimmen sich nach dem An-

standsgefühl aller billig u. ge-
recht Denkender => Verstöße 
sind unter Berücksichtigung aller 
Umstände festzustellen: Inhalt/ 
Zweck des Rechtsgeschäfts, Be-
weggründe (Absichten, Motive) 
zur Vornahme des Rechtsge-
schäfts, Verhalten vor Abschluss 
des Rechtsgeschäfts. Maßgeb-
licher Zeitpunkt der Beurteilung 
der Sittenwidrigkeit: Verhältnisse 
im Zeitpunkt der Vornahme des 
Rechtsgeschäfts! RF: Sittenwi-
driges Rechtsgeschäft ist ex tunc 
unwirksam. Ist ein Verpflichtungs-
geschäft sittenwidrig, dann bleibt 
das abstrakte Verfügungsge-
schäft von dieser Sittenwidrigkeit 
unberührt. Wenn aber der Sit-
tenverstoß gerade in der Verän-
derung der Güterzuordnung liegt, 
dann ist auch das Verfügungsge-
schäft nichtig. Rückgewährung 
der erbrachten Leistung nach 
Kondiktionsrecht! Fallgruppen: 
Wucherähnliches Geschäft (Kau-
salgeschäft ist unwirksam, nicht 
aber das dingliche Erfüllungsge-
schäft! => Unterschied zu § 138 
II!); Knebelungsverträge/ Bürg-
schaftsübernahmen; Verstöße 
gegen die Sexualmoral (Beachte: 
Seit 1.1.02 ist die Prostitution 
selbst nicht mehr sittenwidrig); 
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Gläubigergefährdung; Miss-
brauch einer Macht- oder Mono-
polstellung; anstößige Kommer-
zialisierung (Bsp.: Entgeltlicher 
Vertrag über die Verschaffung ei-
nes Ehrendoktortitels) 

 
Wucher (§ 138 II) Auffälliges Missverhältnis von 

Leistung u. Gegenleistung => Es 
muss eine Schwächesituation 
des Bewucherten vorliegen, die 
der Wucherer bewusst ausnutzt. 
Auffälliges Missverhältnis ist 
dann anzunehmen, wenn die Ge-
genleistung den Wert der Leis-
tung um 100 % über- bzw. unter-
schreitet. Es ist jedoch immer ei-
ne Gesamtwürdigung des Ein-
zelfalls vorzunehmen, so dass 
auch eine kleinere Differenz für 
den Wuchervorwurf genügt bzw. 
bei hohen Risiken eine größere 
Differenz berechtigt ist. Bsp.: 
Beim Mietvertrag ist eine Über-
schreitung der angemessenen 
Miete bereits um 50 % wuche-
risch. § 138 II ist nur auf Verträge 
anwendbar, die einen Leistungs-
austausch zum Gegenstand ha-
ben. Bspe.: Darlehens-, Miet-, 
Kaufvertrag. § 138 II ist gegen-
über § 138 I lex specialis, d. h. 
vor diesem zu prüfen. Bezüglich 
§ 134: zuerst § 134, dann § 138 II 
u. schließlich § 138 I prüfen! RF 
von § 138 II: Verpflichtungsge-
schäft ist nichtig! Erfüllungsge-
schäft des Bewucherten ist nich-
tig, während umgekehrt das Er-
füllungsgeschäft des Wucherers 
wirksam ist. Bewucherter kann 
seine Leistung nach § 985 sowie 
nach § 812 I S. 1 1. Fall u. ggf. 
nach § 817 S. 1 zurückfordern. 
Anspruch des Wucherers nach   
§ 812 I S. 1 1. Fall, eventuell 
nach § 817 S. 2 ausgeschlossen! 
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Zwangslage (§ 138 II) Zwingendes Bedürfnis nach der 

vom Wucherer versprochenen 
Leistung 

 
Unerfahrenheit (§ 138 II) Mangel an Lebens- u. Geschäfts-

erfahrung => I. d. R. nur bei Ju-
gendlichen oder geistig be-
schränkten Personen anzu-
nehmen 

 
Mangel an Urteilsvermögen (§ 138 II) Betroffener ist im konkreten Fall 

nicht in der Lage, die beidersei-
tigen Leistungen richtig zu be-
werten => Bloße Unkenntnis von 
Nachteilen eines Vertrages reicht 
nicht aus! Fähigkeit zur Beurtei-
lung, z. B. aufgrund von Ver-
standesschwäche, muss fehlen! 

 

Erhebliche Willensschwäche (§ 138 II) Betroffener ist wegen verminder-
ter psychischer Widerstands-
fähigkeit nicht in der Lage, die zu-
treffende Beurteilung des Ge-
schäftes in die Tat umzusetzen 
=> Insbesondere bei Drogen- 
oder Alkoholabhängigkeit gege-
ben, nicht bei Labilität gegenüber 
geschickter Werbung, da Willens-
schwäche erheblich sein muss! 

 

Konversion Umdeutung, § 140 
 

Allgemeine Geschäftsbedingungen Legaldefinition in § 305 I 1 
(AGB) 
 

Vertragsbedingung (§ 305 I 1) Regelung, die sich auf den Ab-
schluss oder Inhalt eines Ver-
trags bezieht 

 

Vorformuliert (§ 305 I 1) Bedingungen müssen bereits vor 
Vertragsschluss vollständig for-
muliert u. abrufbar sein 

 

Für eine Vielzahl Auch dann erfüllt, wenn der Ver-
wender die Bedingungen zum er-
sten Mal verwendet => BGH ver-
langt, dass mindestens eine 
dreimalige Verwendung beab-
sichtigt wird! 



 

 

61
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2. Strafrecht BT: § 185 
 

Ehre Achtungsanspruch, der einem 
Menschen kraft seiner Per-
sönlichkeit und zugleich 
seines sittlich-sozialen Verhal-
tens in der Gesellschaft zu-
kommt 

 
Beleidigung Kundgabe der Nichtachtung, 

Missachtung oder Gering-
schätzung einer Person, die 
geeignet ist, den Betroffenen 
verächtlich zu machen oder 
in der öffentlichen Meinung 
herabzuwürdigen => durch 
Tatsachenbehauptungen, 
Werturteile, symbolische Ge-
sten, ehrverletzende Be-
handlung (Anspucken) 

 
Tatsachenbehauptung Äußerung über konkrete Vor-

gänge oder Zustände der Ver-
gangenheit oder Gegenwart, 
die dem Beweis zugänglich 
sind 

Werturteil Ist eine subjektive Ein-
schätzung, deren Richtigkeit 
oder Unrichtigkeit als Sache 
persönlicher Überzeugung 
dargestellt wird 

 
Mittelbare Beleidigung Wenn außer dem unmittelbar 

Betroffenen auch Dritte in ihr-
em Achtungsanspruch verletzt 
sind 

 
§§ 186, 187 
 
Tatsachen Siehe Tatsachenbehauptung 

bei § 185 
 

Behaupten Etwas nach eigener Über-
zeugung gegenüber einem 
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Dritten als richtig hinstellen, 
auch wenn man es von Dritt-
en erfahren und nicht selbst 
gesehen hat 

 
Verbreiten Eine Tatsache als Gegen-

stand fremden Wissens wei-
tergeben, ohne sich diese 
Tatsache zu eigen zu machen 

 
§ 189 
 
Verunglimpfen Besonders schwere Ehren-

kränkung. Es muss schwere 
Beleidigung, üble Nachrede 
von Gewicht oder Verleum-
dung vorliegen 

 
§ 203 
 
Fremdes Geheimnis Tatsache, die nur einem be-

grenzten Personenkreis be-
kannt ist und an deren Ge-
heimhaltung derjenige, den 
sie betrifft, ein schutzwürdi-
ges Interesse hat 

§ 211 
 
Tod Das endgültige (irreversible) 

Erlöschen aller Gehirnfunk-
tionen (Hirntod) 

§ 211 II 1. Gruppe 
Mordlust Tötung, die ausschließlich da-

durch motiviert ist, dass der 
Täter Freude am Töten em-
pfindet, sei es aus Mutwillen, 
aus Angeberei, zum Zeitver-
treib oder aus sportlichem 
Ehrgeiz => Dem Täter kommt 
es einzig darauf an, einen 
Menschen sterben zu sehen 
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(alle weiteren Definitionen zu § 211 im Skript „Definitionen für die 

Strafrechtsklausur“) 
 
§ 212 
 
Mensch Beginn des menschlichen 

Lebens: Beginn der Geburt, 
d. h. mit den Eröffnungsweh-
en (bei Kaiserschnitt ab Öff-
nen des Uterus) => Auf Le-
bensfähigkeit des Kindes 
kommt es nicht an. Ende 

 des menschlichen Lebens: 
Hirntod (siehe bei § 211) 

 
§ 216 
 
Verlangen Tötung muss durch autono-

men Willen des Opfers ernst-
lich begehrt und unmiss-
verständlich kundgetan wor-
den sein, d. h. im Tatzeit-
punkt noch vorliegen 

 
Ernstlichkeit Setzt voraus, dass der Ver-

langende imstande ist, die 
Tragweite seiner Entschei-
dung zu erfassen, und dass 
er sie frei von Zwang und frei 
von anderen wesentlichen 
Willensmängeln trifft 

 
Aktive Euthanasie Aktive Sterbehilfe. Lebens-

verkürzung durch aktives Tun 
(Verabreichung einer To-
desspritze) => grundsätzlich 
gem. § 216 strafbar, wenn 
dessen Voraussetzungen vor-
liegen 
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Passive Euthanasie Passive Sterbehilfe durch 
Sterben-Lassen. Unterlass-
ung lebenserhaltender Maß-
nahmen, wodurch der Sterbe-
vorgang beschleunigt wird => 
zulässig, wenn ein tatsäch-
licher oder mutmaßlicher Wille 
des Patienten feststellbar ist 
(Einverständlicher Behand-
lungsverzicht durch Einwilli-
gung/Verlangen) oder wenn 
das Schmerzlinderungsinter-
esse überwiegt (einseitiger 
Behandlungsabbruch). Sonst 
ist Sterbehilfe nur zulässig, 
wenn Lebensverlängerungs-
maßnahmen faktisch unmög-
lich oder normativ unzumutbar 
sind 

 
§ 221 
 
Hilflose Lage Situation, in der der Betreff-

ende sich nicht aus eigener 
Kraft vor einer ihm drohenden 
Gefahr schützen kann => 
konkrete Gefahr des Todes 
(Lebensgefahr) / konkrete 
Gefahr einer schweren Ge-
sundheitsschädigung 

 
Versetzen Zustandsveränderung beim 

Opfer vornehmen, deren Fol-
ge eine hilflose Lage ist, in 
der dann das Opfer allein ge-
lassen wird => Versetzen ist 
auch durch Unterlassen bei 
bestehender Garantenstellung 
i. S. d. § 13 I möglich 

 
Im-Stich-lassen Unterlassen der zur Gefahr-

abwendung gebotenen und 
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nach den Umständen auch 
möglichen und zumutbaren 
Hilfeleistung, wodurch eine 
bestehende Gefahr entweder 
nicht beseitigt oder erhöht 
wird => Täter kann nur sein, 
wer gegenüber der hilflosen 
Person eine Obhuts- oder 
Beistandspflicht hat. Ob so 
eine Pflicht für das Opfer be-
steht, ist nach den Grund-
sätzen über die Entstehung 
einer Garantenstellung zu be-
urteilen (siehe wie bei Be-
schützer-/Überwachungs-
garanten) 

 
Obhut Bereits tatsächlich bestehen-

des Schutz- oder Betreuungs-
verhältnis 

 
Beistandspflicht Besondere Pflicht erforderlich, 

dass der Im-Stich-Gelassene 
nicht in Gesundheitsgefahr 
gerät 

 
Schwere Gesundheitsschädigung Besteht in einem physischen 

oder psychischen Krankheits-
zustand, der die Gesundheit 
des Betroffenen ernstlich, 
einschneidend und nach-
haltig, d. h. langwierig, qual-
voll oder lebensbedrohend, 
beeinträchtigt => beinhaltet 
auch erhebliche Herabsetz-
ung der Arbeitskraft 
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§ 223 
 
Körperliche Misshandlung Umfasst alle substanzver-

letzenden Einwirkungen auf 
den Körper des Opfers sowie 
jede üble, unangemessene 
Behandlung, durch die das 
körperliche Wohlbefinden 
oder die körperliche Unver-
sehrtheit mehr als nur uner-
heblich beeinträchtigt wird 
=> notwendig ist eine Beein-
trächtigung des physischen 
Wohlbefindens. Seelische 
Beeinträchtigungen reichen 
dann aus, wenn sie körper-
liche Auswirkungen nach sich 
ziehen, z.B. Angstschweiß 
oder Herzrasen 

 
Gesundheitsschädigung Hervorrufen oder Steigern 

eines vom Normalzustand 
nachteilig abweichenden 
krankhaften Zustandes kör-
perlicher oder psychischer 
Art 

 
§ 224 
 
§ 224 I Nr. 1 
Gift Jeder anorganische oder or-

ganische Stoff, der unter be-
stimmten Bedingungen durch 
chemische oder chemisch-
physikalische Wirkungen die 
Gesundheit zu schädigen ver-
mag => z. B. Salzsäure, 
Rauschmittel, Arsen. Gift ist 
hier nur ein Unterfall der ge-
sundheitsschädlichen Stoffe 
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Gesundheitsschädliche Stoffe Stoffe, die mechanisch oder 

thermisch wirken => z. B. hei-
ßes Wasser, gestoßenes Glas 

 
Beibringen Sobald Stoffe in den Körper 

des anderen eingeführt 
werden, so dass diese ihre 
gesundheitsschädlichen Wir-
kungen entfalten können 

 
§ 224 I Nr. 2 
Waffe Gebrauchsbereiter Gegen-

stand, der seiner Natur nach 
dazu bestimmt ist, auf mecha-
nischem oder chemischem 
Wege einem Menschen Ver-
letzungen beizufügen (Waffe 
ist nur ein Unterfall eines 
gefährlichen Werkzeuges) 

 
Gefährliches Werkzeug,  
§ 224 I Nr. 2 Jeder Gegenstand, der nach 

seiner Beschaffenheit und der 
Art seiner Verwendung als 
Angriffs- oder Verteidigungs-
mittel im konkreten Fall ge-
eignet ist, erhebliche Ver-
letzungen zuzufügen => Nach 
Auffassung des BGH muss 
das Werkzeug auf das Opfer 
zubewegt werden, sprich 
„beweglich“ sein 

 
§ 224 I Nr. 3 
Überfall Jeder plötzliche, unerwartete 

Angriff auf einen Ahnungs-
losen 
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Hinterlistig Wenn der Täter seine wahre 
Absicht planmäßig berech-
nend verdeckt, um gerade da-
durch die Abwehr zu er-
schweren 

 
§ 224 I Nr. 4 
Mit einem anderen Beteiligten Mindestens zwei Personen 
gemeinschaftlich begangen müssen unmittelbar am Tat-

ort als Angreifer zusammen-
wirken; erfasst sind nach h. 
M. auch Teilnehmer 

 
§ 224 I Nr. 5 
Lebensgefährdende Behandlung Verletzungshandlung muss 

nach den konkreten Um-
ständen geeignet sein, das 
Leben des Opfers in eine ab-
strakte Gefahr zu bringen  => 
d. h. eine konkrete Lebens-
gefahr ist nicht erforderlich 
(h.M.)! A.A.: Lebensgefahr 
muss konkret sein 

 
§ 225 
 
Quälen Verursachung länger andau-

ernder oder sich wiederhol-
ender erheblicher Schmerzen 
oder Leiden körperlicher 
oder seelischer Art 

 
Rohe Misshandlung Erhebliche Beeinträchtigung 

des körperlichen Wohlbefin-
dens infolge gefühlloser, frem-
des Leiden missachtender 
Gesinnung 

 
Böswillige Vernachlässigung Unterlassung der dem Täter 

möglichen, erforderlichen und 
ihm zumutbaren Sorgemaß-
nahmen aus einem beson-
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ders verwerflichen Motiv 
heraus (=> z. B. Hass, Bos-
heit), nicht jedoch aus Gleich-
gültigkeit oder Charakter-
schwäche 

 
Schwere Gesundheitsschädigung Siehe bei § 221 
(§ 225 III Nr. 1) 

 
§ 226 
 
§ 226 I Nr. 2 
Glied In sich abgeschlossener Kör-

perteil mit Eigenaufgaben im 
Gesamtorganismus => z. B. 
Nase, eine Hand, Zeigefinger; 
nach einer Ansicht auch 
innere Organe 

 
Wichtigkeit Wesentliche Bedeutung des 

Gliedes für den Menschen 
(objektive Gesamtfunktion) => 
h.Lit. berücksichtigt im Ge-
gensatz zur Rspr. auch die 
individuellen Verhältnisse des 
Tatopfers, wie z. B. dessen 
Beruf 

 
Verlust / Gebrauchsunfähigkeit Abtrennen des wichtigen 

Gliedes begründet den Ver-
lust. Gebrauchsunfähigkeit 
liegt vor, wenn der Verletzte 
das Glied dauerhaft nicht 
mehr seiner Funktion ent-
sprechend einsetzen kann, 
z.B. Versteifung eines Gliedes  

 
§ 226 I Nr. 3 
Erheblich entstellt Erheblich entstellt ist eine 

Person, wenn ihr äußeres Er-
scheinungsbild durch eine 
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körperliche Verunstaltung 
wesentlich beeinträchtigt wird 

 
Dauernd Dauernd ist eine Entstellung, 

wenn sie mit einer bleiben-
den oder unbestimmt lang-
wierigen Beeinträchtigung 
des Aussehens verbunden ist 
=> Allerdings: Realisierbarkeit 
und Zumutbarkeit von kosme-
tischen Operationen berück-
sichtigen! 

 
Lähmung Erhebliche Beeinträchti-

gung der Bewegungsfreiheit 
eines Körperteils, die den 
ganzen Körper in Mitleiden-
schaft zieht 

 
Geistige Behinderung Jede Gehirnverletzung, die 

körperliche Auswirkungen 
nicht unerheblichen Maßes 
hat 

 
§ 231 
Schlägerei Tätlicher Streit mit gegen-

seitigen Körperverletzungen 
zwischen mindestens drei 
Personen => Schlägerei en-
det in dem Moment, in dem 
sich die dritte Person entfernt 
und somit nur noch zwei 
Personen übrig bleiben 

 
Von mehreren verübter Angriff Feindselige, unmittelbar auf 

den Körper des bzw. der 
Opfer abzielende Einwirkung 
durch mindestens zwei 
Personen => Angreifer müss-
en nicht mittäterschaftlich zu-
sammenwirken! 



 72
Beteiligt Jede am Tatort stattfindende 

physische oder psychische 
Mitwirkung an einer gegen 
eine andere Person gerich-
teten Tätlichkeit => jede 
aktive Teilnahme genügt, z. B. 
Abhalten von Hilfe, Anfeuern 

 
§ 239 
 
Fortbewegungsfreiheit Freiheit, sich vom derzeitigen 

Aufenthaltsort jederzeit ohne 
Beeinträchtigung fortzube-
wegen, sofern man es wollte 

 
Einsperren Festhalten in einem um-

schlossenen Raum durch 
äußere Vorrichtungen, so  
dass der Betroffene daran ge-
hindert ist, sich frei von der 
Stelle fortzubewegen => 
Auch in einem beweglichen 
Gegenstand möglich, z. B. 
fahrendes Auto 

 
 
Auf andere Weise der Freiheit Eingriff in die persönliche 
beraubt Bewegungsfreiheit eines Men-

schen durch Gewalt, List 
oder Drohung, so dass die-
sem - auch nur vorübergeh-
end- die Möglichkeit genomm-
en wird, sich frei fortzube-
wegen  

 
§ 239a / § 239b 
 
Entführen Die vom Täter vorgenomm-

ene oder veranlasste Änder-
ung des Aufenthaltsortes 
einer Person gegen oder 
ohne den Willen des Opfers 
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Sich-Bemächtigen Begründung eigener phy-
sischer Herrschaft über den 
Körper eines anderen Men-
schen => Ortsveränderung ist 
nicht notwendig! 

 
§ 240 
 
Nötigen Das Opfer gegen seinen Will-

en zu einem Handeln, Dulden 
oder Unterlassen zwingen 

 
Gewalt Laut BGH der durch körper-

liche Kraftentfaltung vermitt-
elte (zumindest auch) phy-
sisch beim Opfer wirkende 
Zwang zur Überwindung von 
geleistetem oder erwarteten 
Widerstand. Der sog. ver-
geistigte Gewaltbegriff, der 
bereits bei psychisch wirken-
dem Zwang „Gewalt“ bejahte, 
ist wegen Verstoßes gegen 
das Analogieverbot (Art. 103 
II GG) nach einer Entschei-
dung des BVerfG nicht mehr 
haltbar. Eine bloße Sitzblock-
ade als solche stellt also noch 
keine Gewalt dar 

 
Drohung Das ausdrückliche oder kon-

kludente Inaussichtstellen ein-
es künftigen Übels, auf 
dessen Eintritt der Drohende 
einen Einfluss zu haben vor-
gibt => Abzugrenzen von der 
bloßen Warnung: Ankündi-
gung eines Übels auf das der 
Warnende keinen Einfluss 
zu haben vorgibt! Abgren-
zungskriterium zur Gewalt: 
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Gegenwärtige Übelzufügung 
= Gewalt; Künftige Übelzufü-
gung = Drohung. Täter kann 
auch mit einem Unterlassen 
drohen! 

 
Empfindliches Übel Empfindlich ist ein Übel dann, 

wenn der in Aussicht gestellte 
Nachteil von solcher Erheb-
lichkeit ist, dass seine Ankün-
digung geeignet ist, einen 
besonnenen Menschen zu 
dem bezweckten Verhalten zu 
veranlassen 

 
Verwerflichkeit (§ 240 II) Verwerflich ist, was sozial 

unerträglich und wegen 
seines grob anstößigen Cha-
rakters besonders stark zu 
missbilligen ist 

 
§ 241 
 
Bedrohung Siehe bei § 240 „Drohung“ 
 
Vortäuschen Versuch des Hervorrufens ei-

nes Irrtums in naher Zukunft 
 
§ 242 
 
Sache Jeder körperliche Gegenstand 

=> Unabhängig von dem 
Aggregatzustand 

 
(alle weiteren Definitionen zu § 242 im Skript „Definitionen für die 

Strafrechtsklausur“) 
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§ 243 
 
§ 243 I 2 Nr. 1 
Umschlossener Raum Jedes Raumgebilde, das (zu-

mindest auch) zum Betreten 
durch Menschen bestimmt 
und mit Vorrichtungen ver-
sehen ist, die das Eindringen 
von Unbefugten abwehren 
sollen und ein tatsächliches, 
nicht unerhebliches Hindernis 
bilden => Raum muss nicht 
überdacht sein. Außerdem 
braucht er nicht verschlossen 
sein, er darf aber nicht für je-
dermann frei zugänglich sein! 

 
(alle weiteren Definitionen zu § 243 im Skript „Definitionen für die 

Strafrechtsklausur“) 
 

 
§ 244 
 
Waffe, 
§ 244 I Nr. 1 a) Siehe bei § 224 I Nr. 2 => 

Schuss-, Hieb-, Stoss-, Stich-
waffe 

 
 

(alle weiteren Definitionen zu § 244 im Skript „Definitionen für die 
Strafrechtsklausur“) 

§ 246 
 
Fremde bewegliche Sache Siehe bei § 242 
 
Zueignung Siehe bei § 242. Allerdings 

muss sich hier die Intention, 
sich oder einem Dritten die 
Sache zuzueignen, äußerlich 
manifestiert haben, d. h. es 
muss eine objektiv erkenn-
bare Betätigung des Zueig-
nungswillens nach außen 
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gegeben sein => Aus der 
Sicht eines objektiven Beob-
achters muss das Verhalten 
des Täters zum Ausdruck 
bringen, dass dieser die 
Sache behalten will! Beispie-
le für Zueignung: Verzehr, 
Verbrauch, Verschenken, Ver-
arbeitung; Gegenbeispiel: 
Nichtanzeige eines Fundes 

 
Anvertraut (§ 246 II) Anvertraut sind solche Sach-

en, deren Gewahrsam der 
Täter mit der Verpflichtung er-
langt hat, sie zu einem be-
stimmten Zweck zu ver-
wenden oder sie zurück-
zugeben (z.B. Miete, Leihe) 

 
§ 247 
 
Angehöriger Bestimmung nach § 11 I Nr. 1 
 
 
Häusliche Gemeinschaft Jede frei gewählte Wohn- und 

Lebensgemeinschaft => z. B. 
Haushalt einer Familie, WG; 
Gegenbeispiel: Kaserne 

 
 

§ 248a 
 
Geringwertige Sachen Siehe bei § 243 II 
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§ 248b 
 
Kraftfahrzeug Legaldefinition in § 248b IV 
 
Ingebrauchnehmen Wer ein Fahrzeug bestimm-

ungsgemäß als Fortbewe-
gungsmittel benutzt und da-
mit in Bewegung setzt => An-
lassen des Motors reicht nicht 
aus; Übernachtung im Auto, 
blinde Passagiere fallen nicht 
darunter 

Berechtigter Berechtigter ist derjenige, der 
das Verfügungsrecht über den 
Fahrzeuggebrauch inne hat 

 
§ 249 
 

 
(alle weiteren Definitionen zu § 249 im Skript „Definitionen für die 

Strafrechtsklausur“) 
 
§ 250 
 
§ 250 I Nr. 1 a) 
Waffe Siehe bei § 244 I Nr. 1 bzw.    

§ 224 I Nr. 2 
 
Gefährliches Werkzeug,  
§ 250 I Nr. 1a) Siehe bei § 244 I Nr. 1a)  
 
Beisichführen Siehe bei § 244 I Nr. 1a) 
 
Sonst ein Werkzeug oder Mittel Siehe bei § 244 I Nr. 1b) 
 
 
§ 251 
 
Leichtfertigkeit Außerachtlassung der gebo-

tenen Sorgfalt aus besonder-
em Leichtsinn oder beson-
derer Gleichgültigkeit 



 78
§ 252 
 
Gewalt gegen eine Person Siehe bei § 249 
 
Drohung Siehe bei § 249 bzw. § 240 
 
 
§ 253 
 
Gewalt Siehe bei § 240 
 
Drohung Siehe bei § 240 
 
Vermögensnachteil Wenn die Vermögenslage des 

Betroffenen nach der Tat un-
günstiger als vorher ist => 
Vermögensnachteil entspricht 
dem Begriff des Vermögens-
schadens beim Betrug 

 
Verwerflichkeit (§ 253 II) Siehe bei § 240 
 
§ 255 
 
Gewalt gegen eine Person Siehe bei § 249 
 
Drohung Siehe bei § 249 bzw. § 240 
 
 
Gegenwärtigkeit Falls der Schadenseintritt 

sicher oder höchstwahr-
scheinlich ist, wenn nicht 
alsbald Abwehrmaßnahmen 
ergriffen werden 
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§ 257 
 
Hilfeleisten zur Vorteilssicherung Erfordert eine Handlung des 

Täters, die objektiv geeignet 
ist, dem Vortäter bzw. Tat-
beteiligten den Vorteil der 
Tat zu sichern, so dass er 
diesem nicht mehr entzogen 
wird 

 
 
§ 258 
 
Vereiteln Verhalten, welches bewirkt, 

dass der staatliche Strafan-
spruch ganz oder zum Teil 
endgültig oder für geraume 
Zeit nicht durchgesetzt 
werden kann => Allerdings 
muss es sich um eine tat-
sächlich begangene Straftat 
handeln! 

 
§ 259 
 
Sichverschaffen Liegt vor bei gewolltem Er-

werb der selbständigen (Mit-) 
Verfügungsgewalt über die 
Sache zu eigenen Zwecken 

 
Absetzen Selbständige, weisungsun-

abhängige Verwertung im 
Interesse und mit Einver-
ständnis des Vortäters => 
Beispiel: Verkaufskommiss-
ionär 

 
Absetzen helfen Unselbständige, weisungs-

gebundene Unterstützung 
des Vortäters beim Weiter-
verschieben der Beute => 
Beispiel: Verkaufsgehilfe 
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§ 260 / § 260a 
 
Bande Siehe bei § 244 I Nr. 2 
 
Gewerbsmäßig Siehe bei § 243 I 2 Nr. 3 
 
 
 
 
 
§ 263 
 
§ 263 I 
Täuschung Jede intellektuelle Einwirkung 

auf das Vorstellungsbild eines 
anderen mit dem Ziel der Irre-
führung über Tatsachen => 
Täuschung kann ausdrück-
lich, konkludent und durch 
Unterlassen erfolgen 

 
(alle weiteren Definitionen zu § 263 im Skript „Definitionen für die 

Strafrechtsklausur“) 
 
 
§ 264 
 
Subvention Legaldefinition in § 264 VII 
 
Subventionserhebliche Tatsachen Legaldefinition in § 264 VIII 
 
vorteilhaft Wenn die Angabe die Aus-

sichten des Subventionsem-
pfängers, dass ihm die Sub-
vention gewährt bzw. belass-
en wird, gegenüber der wirk-
lichen Lage objektiv verbess-
ert 
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§ 265 
 
versicherte Sache Wenn über die Sache ein Ver-

sicherungsvertrag abge-
schlossen und förmlich zu-
stande gekommen ist => Un-
erheblich, ob Versicherungs-
vertrag anfechtbar oder nich-
tig ist oder ob Beiträge oder 
Prämien gezahlt sind; nur die 
formelle Gültigkeit des Ver-
trages zählt! 

 
Beschädigung Siehe bei § 303 
 
Zerstörung Siehe bei § 303 
 
Beeinträchtigung ihrer Brauch- Teilweise schon von dem 
barkeit Begriff „Beschädigen“ erfasst, 

allerdings werden hier auch 
Fälle ohne unmittelbare Ein-
wirkung auf die Sache erfasst! 

 
Beiseiteschaffen Räumliches Verschieben oder 

Verbergen bzw. das Ver-
bringen der Sache in eine an-
dere rechtliche Lage, um so 
den Versicherungsfall auszu-
lösen 

Überlassen an einen anderen Täter überlässt einem ander-
en die versicherte Sache zum 
Zwecke der Auslösung des 
Versicherungsfalls => Weiter-
gabe kann entgeltlich oder 
unentgeltlich erfolgen; Bei-
spiel: KfZ-Verschiebung 

 
§ 265a 
 
Automat Automat ist nach h. M. nur der 

Leistungs- und nicht der 
Warenautomat => Beispiel: 
Spielautomat, Waschautomat; 
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kein Leistungsautomat ist die 
Parkuhr! 

 
Erschleichen der Leistung Besteht in ihrer Inanspruch-

nahme durch ordnungswi-
drige Betätigung der tech-
nischen Vorrichtungen des 
Automaten 

 
Erschleichen der Beförderung / des Den Anschein ordnungsge- 
Zutritts mäßer Bezahlung erwecken 

bzw. Kontrollmaßnahmen um-
gehen 

 
§ 266 
 
Missbrauch der Befugnis Handeln im Rahmen des 
(Missbrauchstatbestand) rechtlichen Könnens (rechts-

wirksames Außenverhältnis) 
unter Überschreitung des 
rechtlichen Dürfens (rechts-
wirksames Innenverhältnis) 
=> Wenn auch das rechtliche 
Können überschritten wird, 
dann kommt nur der Treu-
bruchstatbestand in Betracht! 

 
Vermögen Siehe bei § 263 I 
Vermögensschaden Siehe bei § 263 I 
 
Vermögensbetreuungspflicht Es muss sich um eine Haupt-

pflicht des Täters handeln, 
die den typischen und we-
sentlichen Inhalt des Treue-
verhältnisses bildet. Deswei-
teren muss die Vermögens-
betreuungspflicht von einiger 
Bedeutung sein, d. h. es 
muss sich um eine bedeu-
tende Angelegenheit mit ei-
nem Aufgabenkreis von eini-
gem Gewicht handeln. Eine 
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gewisse Eigenverantwort-
lichkeit des Täters muss 
vorliegen, d. h. er muss selb-
ständig handeln können und 
eigenen Entscheidungsspiel-
raum haben => Vermögens-
betreuungspflicht ist nach h. 
M. sowohl für den Miss-
brauchs- (§ 266 I 1. Alt.), als 
auch für den Treubruchstat-
bestand (§ 266 I 2. Alt.) er-
forderlich! 

 
Verletzung einer spezifischen Kann durch jedes rechtsge- 
Treuepflicht schäftliche oder tatsäch-

liche Verhalten verwirklicht 
werden. (auch durch Unter-
lassen!) Dabei kann auch 
jedes schädigende Verhalten 
eine Pflichtverletzung darstell-
en => z. B. Verbrauch, Verar-
beitung, Vermischung 

 
 
§ 266b 
 
„Wer...“ Nur der berechtigte Karten-

inhaber kommt als Täter in 
Frage => Sonderdelikt!, d. h. 
wer die Karte gestohlen bzw. 
wer die Karte gefunden hat, 
kann kein Täter i.S.d. § 266b 
sein! 

 
Missbrauch Wenn der Täter das Kredit-

institut im Außenverhältnis 
rechtlich wirksam bindet 
(rechtliches Können), im 
Innenverhältnis aber seine 
Befugnisse überschreitet 
(rechtliches Dürfen) 
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Kreditkarte Universalkreditkarte im Drei-

Partner-System, nicht jedoch 
sog. Kundenkarten im Zwei-
Partner-System (Spezial-
kreditkarte) => Beispiele für 
Universalkreditkarten: Visa, 
American Express, Eurocard; 
Spezialkreditkarten: Goldene 
Kundenkarte von Quelle, Kar-
stadt, Kaufhof. Karten, die so-
wohl im Zwei-, als auch im 
Drei-Partner-System verwen-
det werden können, werden 
dann von § 266b geschützt, 
wenn der Kartenmissbrauch 
im Drei-Partner-System 
erfolgte! Im Zwei-Partner-
System ist § 263 einschlägig 

 
Scheckkarte Darunter sind Euroscheck-

karten zu verstehen (Garan-
tievertrag zwischen bezogen-
em Kreditinstitut und Scheck-
nehmer) 

§ 267 
 
Urkunde Jede verkörperte Gedanken-

erklärung (Perpetuierungs-
funktion), die zum Beweis im 
Rechtsverkehr bestimmt und 
geeignet ist (Beweisfunktion) 
und die ihren Aussteller er-
kennen lässt (Garantiefunk-
tion) => Gedankenerklärung 
muss dem Verständnis zu-
gänglich sein; Beispiele: Kei-
ne Urkunden: gesprochenes 
Wort, technische Aufzeich-
nungen => Ausnahme sog. 
EDV-Urkunden = Diese sind 
Gedankenerklärungen, wenn 
der Input durch Menschen 
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und damit nicht geräteauto-
nom erfolgt ist oder wenn 
jemand solche Schriftstücke 
im Rechtsverkehr als eigene 
gelten lassen will, Beispiel: 
Steuerbescheid 

 
§ 268 
 
Technische Aufzeichnung Legaldefinition in § 268 II 
 
Unechte Aufzeichnung herstellen Eine technische Aufzeichnung 
(§ 268 I Nr. 1 1. Alt.) ist unecht, wenn sie den Ein-

druck erweckt, sie sei das Er-
gebnis eines unbeeinflussten 
selbsttätigen Aufzeichnungs-
vorgangs => Beispiele: Total-
fälschung, Imitation 

 
Echte Aufzeichnung verfälschen Eine echte technische Auf- 
(§ 268 I Nr. 1 2. Alt.) zeichnung wird nachträglich 

verändert, sodass sie einen 
anderen gedanklichen Inhalt 
erhält 

 
Aufzeichnung gebrauchen Gebrauchen siehe bei § 267 
(§ 268 I Nr. 2)  
 
§ 269 
 
Speichern von Daten Speichern ist jeder Vorgang, 

durch den die Daten in eine 
Datenverarbeitungsanlage 
eingegeben werden 

 
Verändern von Daten Inhaltliche Umgestaltung von 

beweiserheblichen gespei-
cherten oder übermittelten 
Daten 
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§ 271 
 
Öffentliche Urkunde Wenn die Urkunde von einer 

Behörde oder einer mit öff-
entlichem Glauben versehen-
en Person innerhalb ihrer 
sachlichen Zuständigkeit in 
der vorgeschriebenen Form 
aufgenommen wird und au-
ßerdem öffentlichen Glauben 
genießt, also Beweis für und 
gegen jedermann erbringt  
=> Legaldefinition siehe § 415 
I ZPO 

 
§ 274 
 
Urkunde Siehe bei § 267 
 
Technische Aufzeichnung Siehe bei § 268 
 
Gehören Entscheidend ist hier das Be-

weisführungsrecht, nicht 
das Eigentum! Daher darf 
„nicht gehören“ nicht mit „Ei-
gentum“ gleichgesetzt wer-
den! 

 
Beweisführungsrecht Das Recht, Urkunde oder 

technische Aufzeichnung zum 
Beweis zu gebrauchen => 
Beispiel: Führerschein 

 
Vernichten Zerstören = Völlige Beseiti-

gung der beweiserheblichen 
Substanz 

 
Beschädigen Beeinträchtigung des Beweis-

wertes => Es kommt also 
nicht auf eine Substanzver-
letzung an 
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Unterdrücken Jede Handlung, die den Be-
rechtigten dauernd oder zeit-
weilig an der Benutzung der 
Urkunde hindert 

 
Löschen Vollständiges und unwieder-

bringliches Unkenntlichmach-
en der Daten 

 
Unbrauchbarmachen Beeinträchtigung der Daten 

in ihrer Gebrauchsfähigkeit, 
so dass sie nicht mehr ord-
nungsgemäß verwendet wer-
den können 

 
Verändern Daten erhalten einen anderen 

Informationsgehalt, so dass 
der ursprüngliche Verwen-
dungszweck beeinträchtigt 
wird 

 
§ 281 
 
Ausweispapier Eine echte Urkunde, die dem 

Nachweis der Identität oder 
der persönlichen Verhältnisse 
dienen soll und von einer 
öffentlichen Stelle ausge-
stellt ist 

 
§ 292 
 
Wild Wild lebende jagdbare Tiere 

=> Wilde Tiere i. S. d. § 292 I 
können nur herrenlose Tiere 
sein (vgl. § 960 I S. 1 BGB) 

 
Sache, die dem Jagdrecht unterliegt Diesem unterliegt nur eine 

Sache, solange sie noch herr-
enlos ist => Wenn Sache 
nicht mehr herrenlos, ist § 242 
einschlägig! Zum Jagdrecht 
vgl. § 2 BJagdG. 

 



 88
Nachstellen Umfasst alle Handlungen, die 

unmittelbar auf das Fangen, 
Erlegen oder Zueignen von 
lebendem herrenlosen Wild 
gerichtet sind 

§ 303 
 
Sache Siehe bei § 242 
 
Fremd Siehe bei § 242 
 
Beschädigen Jede nicht unerhebliche Ein-

wirkung, die zu einer Sub-
stanzverletzung und/oder er-
heblichen Brauchbarkeits-
minderung führt. Früher 
strittig: Plakat- und Sprüher-
Fälle, bei denen eine rück-
standsfreie Beseitigung mög-
lich ist => keine Substanz-
verletzung, seit 01.09.2005 
durch § 303 II erfasst. Bloße 
Entziehung der Sache (z.B. 
Fliegenlassen eines einheim-
ischen Vogels) ist keine Sach-
beschädigung! 

 
Zerstören Eine so wesentliche Beschä-

digung, dass die beeinträch-
tigte Sache für ihren Zweck 
völlig unbrauchbar ist, z.B. 
Verbrennen der Sache, Töten 
eines Tieres 

 
§ 304 
 
Öffentlicher Nutzen Ein Gegenstand dient dem 

öffentlichen Nutzen, wenn er 
der Allgemeinheit zugute 
kommt und der einzelne da-
raus Vorteil ziehen kann => 
Beispiel: öffentliche Straßen 
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Beschädigen Siehe bei § 303 
 
Zerstören Siehe bei § 303 
 
§ 306 
 
Fremd Siehe bei § 242 
 
Gebäude Bauwerke mit Wand und 

Dach, die mit dem Erdboden 
fest verbunden sind und die 
dem Aufenthalt von Men-
schen dienen => Muss nicht 
unbedingt zum Wohnen sein! 
Beispiele: Container, Roh-
bauten; nicht: Wohnwagen. 

 
Hütte Hier sind die Anforderungen 

an Größe, Festigkeit und Dau-
erhaftigkeit geringer als beim 
Gebäude  
=> Beispiele: Bauwagen, 
Jahrmarktbuden; nicht: Tele-
fonhaus 

 
Inbrandsetzen Nicht völlig unwesentlicher 

Bestandteil des Gegenstan-
des muss derart vom Feuer 
ergriffen sein, dass er auch 
nach Entfernen oder Erlösch-
en des Zündstoffs selbstän-
dig weiterbrennen kann => 
Bei Gebäuden muss ein Be-
standteil des Gebäudes in 
Brand gesetzt werden, der für 
den bestimmungsgemäßen 
Gebrauch von wesentlicher 
Bedeutung ist; Beispiele: Fen-
sterrahmen, Treppen; nicht: 
Gardinen, Mobiliar; brennen 
nur diese Gegenstände ist 
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das Gebäude noch nicht in 
Brand gesetzt! Auch ein In-
brandsetzen eines bereits 
brennenden Gebäudes ist 
möglich, wenn das Gebäude 
an anderer Stelle in Brand ge-
setzt und damit ein neuer 
Brandherd geschaffen wird. 
Des Weiteren ist ein Inbrand-
setzen durch Unterlassen 
möglich, wenn der Täter trotz 
Garantenpflicht nicht ver-
hindert, dass ein Tatobjekt 
Feuer fängt 

 
Zerstören durch Brandlegung Tatobjekt wird vollständig 

vernichtet oder verliert voll-
ständig seine bestimmungs-
gemäße Brauchbarkeit 

 
Teilweise zerstören Teile eines Tatobjekts, die für 

dessen bestimmungsgemä-
ßen Gebrauch wesentlich 
sind, werden unbrauchbar ge-
macht 

 
§ 306a 
 
Gebäude Siehe bei § 306. Bei ge-

mischt-genutzten Gebäu-
den, also teils zu Wohn-
zwecken, teils gewerbliche 
Nutzung, ist nach h.M. § 306a 
auch dann anwendbar, wenn 
nur die gewerblich genutzten 
Räume in Brand geraten; 
dafür muss allerdings nach 
natürlicher Auffassung ein 
einheitliches zusammen-
hängendes Gebäude vorlie-
gen. Kriterium: z. B. gemein-
sames Treppenhaus 
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Hütte Siehe bei § 306 
 
 
Räumlichkeit Nach allen Seiten und nach 

oben abgeschlossener Raum, 
der zum Betretenwerden 
durch Menschen bestimmt 
und geeignet ist  
=> Beispiele: Festzelte, 
Wohnwagen; nicht: PKW 

 
Inbrandsetzen Siehe bei § 306 
 
Zerstören durch Brandlegung Siehe bei § 306 
 
Gefahr einer Gesundheits- Wenn das geschützte Rechts- 
schädigung gut in eine kritische Situation 

geraten ist u. es nur vom Zu-
fall abhängt, ob Gesundheits-
schädigung eintritt oder nicht 

§ 306b 
 
Schwere Gesundheitsschädigung Siehe bei § 221 
 
Große Zahl von Menschen Jedenfalls bei 14 Personen 

gegeben 
 
Handeln in Ermöglichungs- oder Siehe bei § 211 
Verdeckungsabsicht  
 
§ 306e 
 
Erheblicher Schaden Bei Personenschäden: Kör-

perverletzung mit erheblicher 
Verletzungsgefahr im Sinne 
des § 224 I Nr. 2; bei Sach-
schäden, die einen bedeu-
tenden Wert im Sinne der For-
mel des § 315c I erreichen: 
Angenommen ab einem Be-
trag von etwa 750 €, der aller-
dings von verschiedenen An-
sichten als zu gering betrach-
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tet wird, eher ca. 2500 €, an-
sonsten würde § 306 f II zu 
weit ausgedehnt werden 

§ 315b 
 
Straßenverkehr Öffentlicher Straßenverkehr, 

d. h. die dem allgemeinen 
Straßenverkehr gewidmeten 
Straßen, Wege und Plätze 
sowie solche Verkehrsfläch-
en, die jedermann oder allge-
mein bestimmten Gruppen 
von Verkehrsteilnehmern dau-
ernd oder vorübergehend zur 
Benutzung offen stehen  
=> Beispiele: Tankstellen, 
Parkplätze von Kaufhäusern 

 
Gefährliche Eingriffe in den  Hier wird im Wesentlichen die  
Straßenverkehr Beeinträchtigung des Straßen 
 verkehrs von außen unter 

Strafe gestellt => Beispiel: 
Werfen von Steinen auf eine 
Autobahn 

 
Anlagen Sind alle dem Verkehr dien-

enden Einrichtungen  
=> Beispiele: Verkehrszei-
chen, Ampeln, Absperrungen, 
Brücken, Straßen 

 
Hindernisse bereiten Einwirkungen, die geeignet 

sind, den reibungslosen Ver-
kehrsablauf zu beeinträchti-
gen => Beispiel: Bauen von 
Straßensperren. Nach h. M. 
bereitet auch derjenige ein 
Hindernis, der sein Fahrzeug 
bewusst zweckentfremdet 
als Mittel der Verkehrsbehin-
derung einsetzt, wenn dies 
objektiv eine grobe Einwir-
kung von einigem Gewicht 
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darstellt und der Täter sub-
jektiv handelt, um den Ver-
kehrsvorgang zu stören 

Konkrete Gefahr für Leib oder Wenn Eintritt des Schadens 
Leben naheliegt und Gefahrsituation 

nicht mehr beherrschbar ist 
 
Sachen von bedeutendem Wert Ab ca. 750 € 
 
§ 315c 
 
(alle Definitionen zu § 315c im Skript „Definitionen für die 

Strafrechtsklausur“) 
 
§ 316 
 
Fahrzeug Siehe bei § 315c 
 
Führen Siehe bei § 315c 
 
Absolute/relative Fahrunsicherheit Siehe bei § 315c => Beispiele 

für relative Fahrunsicherheit: 
alkoholbedingtes Fehlverhal-
ten: Fahren in Schlangenlin-
ien, überhöhte Geschwindig-
keit. 

 
§ 316a 
 
Angriff auf Kraftfahrer Eine gegen Leib, Leben oder 

Entschlussfreiheit des Fahr-
zeugführers bzw. eines Mit-
fahrers gerichtete feindseli-
ge Handlung => Angriff auf 
Entschlussfreiheit ist durch 
Gewalt, Drohung oder Täu-
schung möglich 

 
Kraftfahrzeug Siehe Begriff in § 248b IV 
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Besondere Verhältnisse des Wenn sich der Täter die ty- 
Straßenverkehrs ausnutzen pischen Situationen und Ge-

fahrenlagen zunutze macht, 
die aus der Teilnahme am 
fließenden Straßenverkehr 
entstehen => Kfz muss als 
Verkehrsmittel im fließenden 
Verkehr eine Rolle spielen 
und die Tat muss eine enge 
Beziehung zur Eigenschaft 
des Kfz als Verkehrs-mittel 
haben  
=> Beispiel: Zwang zum An-
halten bei Hindernissen: Vor-
täuschung eines Unfalls; kein 
Ausnutzen: Wenn Fahrzeug 
lediglich als Beförderungs-
mittel zum Tatort benutzt wird 
und Tatort in keinerlei Be-
ziehung zum Straßenverkehr 
steht. Ein Aus-nutzen kommt 
auch in Betracht, wenn der 
Fahrer verkehrsbedingt vor-
übergehend halten muss, z. 
B. an einer Ampel und der 
Täter das ausnutzt, aber 
nicht, wenn der Fahrer aus 
sonstigen Gründen anhält und 
der Täter das ausnutzt, z. B. 
Halten wegen einer Panne 
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3. Staatsorganisationsrecht 
 
Staatsrecht Das Staatsrecht befasst sich mit 

einem konkreten Staat, hier mit 
dem Staat der BRD (Geschichte 
u. gegenwärtige Saatsorganisa-
tion) 

 

Staatslehre Die Staatslehre untersucht ganz 
abstrakt den Begriff u. das We-
sen des demokratischen Verfas-
sungsstaates allgemein, ausgeh-
end von den unterschiedlichen 
Erscheinungsformen in der Ver-
gangenheit u. Gegenwart 

 

Drei-Elemente-Lehre Nach dieser auf Georg Jellinek 
zurückgehenden Lehre konsti-
tuieren den Staat drei Elemente: 
a) Staatsgebiet, b) Staatsvolk, 
c) Staatsgewalt (siehe jeweils 
Def.) 

 

Staatsgebiet Darunter versteht man einen ab-
gegrenzten Teil der Erdober-
fläche, der zum dauernden Auf-
enthalt von Menschen geeignet 
ist u. damit einen räumlichen 
Herrschaftsbereich gegenüber 
anderen Staaten abgrenzt => 
Bestimmung der Grenzen eines 
Staatsgebiets durch den Grund-
satz der tatsächlichen Be-
herrschbarkeit; Bsp.: Luftraum 
endet an der Stelle, an der die 
effektive Beherrschung aufhört, 
Grenze bei ca. 80 bis 100 km, str. 

 

Staatsvolk Hierzu gehören alle einem Staat 
zugehörigen Menschen => Dau-
erhafter Personenverband = 
rechtliche u. politische „Schick-
salsgemeinschaft“; Bestimmung 
des Staatsvolkes durch das 
Merkmal der Staatsangehörig-
keit. Beachte: a) Def. „deutscher 
Staatsbürger“ in Art. 116 GG; b) 
§ 4 I StAG (Abstammungsprin-
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zip, siehe Def.), § 4 III StAG 
(Territorialprinzip, siehe Def.) 

 

Abstammungsprinzip Erwerb der Staatsbürgerschaft 
durch Geburt => Staatsange-
hörigkeit richtet sich nach der-
jenigen der Eltern/eines Eltern-
teils, d. h. Kind erwirbt durch 
Geburt die Staatsangehörigkeit, 
wenn mindestens ein Elternteil 
Staatsbürger des betreffenden 
Landes ist; dieses Prinzip gilt in 
der BRD 

 

Territorialprinzip Nach diesem Prinzip erwirbt je-
mand die Staatsangehörigkeit 
des Staates, in dessen Staatsge-
biet er geboren wird => Beachte: 
Ohne Rücksicht der Staatsange-
hörigkeit der Eltern! 

 

Staatsgewalt Originäre Herrschaftsmacht des 
Staates über sein Gebiet und die 
auf ihm befindlichen Personen 
=> Gebiets- u. Personalhoheit; In 
der BRD wird die Staatsgewalt 
auf drei Schultern verteilt: a) 
Legislative (gesetzgebende Ge-
walt), b) Exekutive (aus-
führende Gewalt), c) Judikative 
(rechtsprechende Gewalt) 

 

Gebietshoheit Herrschaft über das Staatsge-
biet 

 

Personalhoheit Herrschaft über das Staatsvolk 
bzw. rechtliche Unterworfenheit 
des Staatsvolkes unter die 
Staatsgewalt 

 

Staatszielbestimmungen Verfassungsnormen, die dem 
Staat die fortwährende Erfüllung 
bestimmter Aufgaben oder die 
Verfolgung bestimmter Ziele 
vorschreiben => Beachte: 
Staatszielbestimmungen sind für 
die staatlichen Organe verbind-
lich, allerdings bezieht sich die 
Bindungswirkung nur auf die 
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Zielvorgaben. Die Wahl der 
Mittel u. Wege sowie die nähere 
Konkretisierung der Ziele bleibt 
den staatlichen Organen über-
lassen! Bspe. für Staatsziel-
bestimmungen des GG: Sozial-
staat (Art. 20 I, 28 I GG), Um-
welt/-Tierschutz (Art. 20a GG) 
=> siehe jeweils Def.;  

 
Strukturprinzipien  Neben den Staatszielen gibt es 

die (Staats-)Strukturprinzipien 
des Art. 20 GG: Republik, 
Demokratie, Sozial-, Bundes- 
und Rechtsstaatsprinzip (i.V.m. 
Art 28 I). Diese Strukturprin-
zipien sind nach Art. 79 III GG 
unabänderlich (= Ewigkeits-
garantie). Folge des Art. 79 III 
GG ist damit, dass sämtliche 
Verfassungsänderungen mit Art. 
1 u. 20 GG vereinbar sein 
müssen. 

 
Republik Art. 20 I GG. Der Staat ist eine 

Republik, wenn er keine Mon-
archie (siehe Def.) ist => We-
sentlicher Inhalt: a) Periodisch 
wiederkehrende Wahl des 
Staatsoberhauptes (Bundesprä-
sident), b) Wahl auf begrenzte 
Zeit (Bundespräsident wird für 5 
Jahre gewählt, Art. 54 I, II GG); 
Bspe. für Republik: BRD, Frank-
reich, USA 

 
Monarchie Staatswesen, in dem das Staats-

oberhaupt nach familien- u. erb-
rechtlichen Regelungen be-
stimmt u. auf Lebenszeit bestellt 
wird (sog. Erbmonarchie; vgl. 
dagegen die Wahlmonarchie im 
Heiligen Römischen Reich Deu-
tscher Nation bis 1806); gegen-
wärtige Bspe. für Monarchie: 
Großbritannien, Niederlande 
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Demokratie Art. 20 I, II GG. Herrschaft des 
Volkes => Grundsatz: Alle 
Staatsgewalt geht vom Volke aus 
(Art. 20 II 1 GG). Unterscheide 
unmittelbare von mittelbarer 
Demokratie (=> siehe jeweils 
Def.). Elemente des Demo-
kratieprinzips: a) Volkssouver-
änität, b) Repräsentative Demo-
kratie (mittelbare Demokratie), c) 
Pluralistische Demokratie, d) 
Mehrheitsprinzip, e) Parlamen-
tarische Demokratie (=> siehe 
jeweils Def.) 

 

Unmittelbare Demokratie Direkte Demokratie. Das Volk 
selbst trifft die maßgeblichen 
Sach- u. Personalentscheidung-
en, d. h. die Bürger üben die 
Staatsgewalt weitgehend selbst 
aus => Keine Aufspaltung der 
Staatsgewalt in verschiedene, 
voneinander unabhängige 
Staatsorgane; diese Staatsform 
ist heute nur noch in einigen 
Schweizer „Ur-Kantonen“ zu 
finden. 

 

Volkssouveränität Grundsatz der Volkssouveräni-
tät: Art. 20 II 1 GG => Das Volk 
(=> siehe Def.) bildet die Grund-
lage der Staatsgewalt, die Aus-
übung der Staatsgewalt geht vom 
Volk aus u. muss wiederum dem 
Volk gegenüber verantwortet 
werden. Die Ausübung jeglicher 
staatlicher Macht bedarf daher 
der Legitimation durch das Volk 
u. muss in einer ununterbroch-
enen demokratischen Legitima-
tionskette auf das Volk zurück-
führbar sein. Beachte: Es gibt 
unmittelbare u. mittelbare demo-
kratische Legitimationen. Bsp.: 
Das Volk kann nicht direkt den 
Bundeskanzler wählen, sondern 
nur das Parlament (Parlament = 
vom Volk unmittelbar legit-
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imiert). Dieses wählt dann den 
Bundeskanzler (Bundeskanzler = 
vom Volk mittelbar legitimiert). 

 

Volk Das deutsche Staatsvolk => Die 
Gesamtheit der Personen, die die 
deutsche Staatsangehörigkeit be-
sitzen; Beachte: Art. 116 GG. 

 

Repräsentative Demokratie Das Volk wählt ein Parlament 
als Repräsentationsorgan, das 
seinerseits für das Volk handelt 
(Art. 20 II 2 GG) => Die Ausü-
bung der Staatsgewalt wird von 
Repräsentanten (Abgeordnet-
en), die vom Volk durch (freie) 
Wahlen dazu legitimiert sind, 
wahrgenommen; Beachte: Es 
gibt zwei Formen der repräsen-
tativen Demokratie: a) Parlamen-
tarische Demokratie, b) Präsidial-
demokratie. 

 

Parlamentarische Demokratie Die Regierung, der Regierungs-
chef, wird nicht direkt vom Volk, 
sondern vom Parlament gewählt / 
bestimmt u. ist vom Vertrauen 
des Parlaments abhängig (Art. 
63 I, 64, 67, 68, 69 II GG) => Die 
BRD ist eine parlamentarische 
Demokratie (Art. 20 II 2 GG). 

 

Präsidialdemokratie Die Regierung, der Staatspräsi-
dent, wird vom Volk direkt ge-
wählt u. ist deshalb weitgehend 
dem Einfluss des Parlaments 
entzogen => Meist sind die 
Ämter des Staatspräsidenten u. 
des Regierungschefs in einer 
Person vereint; Bspe. für Prä-
sidialdemokratie: USA, Frank-
reich. 

 

Pluralistische Demokratie Art. 20 I GG => Es wirken viel-
fältige weltanschauliche, poli-
tische, soziale u. kulturelle In-
teressen nebeneinander; Ge-
genteil: Einheitsdemokratie (wie 
in den ehemaligen Ostblock-
staaten). 
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Mehrheitsprinzip „Herrschaft der Volksmehr-
heit“ => Alle Handlungen des 
Staates müssen mit der Mehrheit 
des Volkswillens übereinstim-
men => Beachte: a) Nur demo-
kratisch zustande gekommene 
Mehrheiten legitimieren staatliche 
Machtausübung!; b) Das GG 
kennt verschiedene Mehrheits-
begriffe: 1) Abstimmungsmehr-
heit, 2) Anwesenheitsmehrheit, 3) 
Mitgliedermehrheit (=> siehe je-
weils Def.). Des Weiteren erfolgt 
eine Unterscheidung nach der 
erforderlichen Mehrheit, dem sog. 
Quorum (=> siehe Def.) 

 
Abstimmungsmehrheit Einfache Mehrheit. Der zur Ent-

scheidung gestellte Antrag bedarf 
der Mehrheit der sich an der Ab-
stimmung beteiligenden Perso-
nen => Die Zahl der abgegeben-
en Ja-Stimmen muss die Zahl der 
abgegebenen Nein-Stimmen 
überwiegen. Beachte: Ungültige 
Stimmen oder Stimmenthaltung-
en werden nicht mitgezählt (h. 
M.); Bsp.: Abstimmungsmehrheit 
bei Beschlüssen des Bundes-
tags, es sei denn, das GG be-
stimmt etwas anderes (Art. 42 II 
GG). 

 
Anwesenheitsmehrheit Erforderlich ist die Mehrheit der 

Anwesenden => Sie ist im GG 
nicht genannt, sondern nur in der 
GO BT vorgesehen, z. B. in § 80 
II GO BT oder in § 126 GO BT. 
Beachte: Enthaltungen u. ungül-
tige Stimmen zählen als Ableh-
nung! 

 
Mitgliedermehrheit Kanzlermehrheit = absolute 

Mehrheit. Erforderlich ist die 
Mehrheit der gesetzlich vorge-
schriebenen Zahl der Mitglieder 
des jeweiligen Gremiums (vgl. 
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Art. 121 GG). Beachte: Zu den 
598 Sitzen im Bundestag müssen 
die Überhangmandate (=> siehe 
Def.) hinzugezählt werden! Ent-
haltungen, ungültige Stimmen u. 
Stimmen der abwesenden Mit-
glieder werden mitgezählt u. wir-
ken sich als Ablehnung aus! 
Bsp.: Absolute Mehrheit ist bei 
der Kanzlerwahl (Art. 63 GG) 
oder bei der Vertrauensfrage des 
Bundeskanzlers (Art. 68 GG) 
erforderlich. 

 

Quorum Das Quorum stellt auf die erfor-
derliche Zahl der Stimmen ab, 
die bei der Abstimmung erreicht 
werden muss => Unterscheide: 
a) einfache Mehrheit, b) qualifi-
zierte Mehrheit (=> siehe jeweils 
Def.). 

 

Einfache Mehrheit Rechnerische Mehrheit, d. h. 50 
% plus mindestens 1 Stimme => 
Bei Stimmengleichheit ist der 
Antrag abgelehnt. 

 

Qualifizierte Mehrheit 2/3 der Mitglieder des Bundes-
tags u. ggf. 2/3 der Stimmen des 
Bundesrats => Bsp.: Ver-
fassungsänderungen bedürfen 
nach Art. 79 II einer qualifizierten 
Mitgliedermehrheit von Bundesrat 
u. Bundestag. 

 

Wahlsystem Es gibt zwei Möglichkeiten, das 
Wahlsystem zu organisieren: a) 
Als Mehrheitswahl oder b) als 
Verhältniswahl (=> siehe jeweils 
Def.). 

 

Mehrheitswahl Das gesamte Wahlgebiet ist in 
Wahlkreise eingeteilt, aus denen 
i. d. R. je ein Abgeordneter zu 
entsenden ist => Direkt gewählt 
ist derjenige, der im Wahlkreis 
mehr Stimmen als seine Konkur-
renten erhält (= relative Mehr-
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heitswahl) oder der über 50 % 
der abgegebenen Stimmen er-
reicht (= absolute Mehrheits-
wahl). Merke: Mehrheitswahl = 
Persönlichkeitswahl 

 
Verhältniswahl Hier stellen sich die Kandidaten 

im gesamten Wahlgebiet zur 
Wahl. Die Kandidaten sind auf 
Parteilisten vereint => Verhält-
niswahl ist nur bei der Wahl von 
Vertretungskörperschaften (Par-
lamenten) anwendbar. Die Abge-
ordnetensitze werden auf die 
einzelnen Parteien entsprechend 
dem Verhältnis der im Wahlge-
biet auf ihre Listen abgegebenen 
Stimmen verteilt. Merke: Verhält-
niswahl = Parteien-/Listenwahl; 
In der BRD gilt das sog. perso-
nalisierte Verhältniswahlrecht  

 
Personalisierte Verhältniswahl § 1 I 2 BWahlG. Bei der Bundes-

tagswahl hat jeder Wahlberech-
tigte zwei Stimmen, wobei er mit 
der Erststimme einen Kandida-
ten aus dem Wahlkreis wählt (= 
realtive Mehrheitswahl) u. mit der 
Zweitstimme für eine Partei 
stimmt (= reine Verhältniswahl) 
=> Vorteil dieser Wahl: Wähler 
haben es in der Hand, Kandida-
ten direkt in den Bundestag zu 
wählen, ferner können auch klei-
ne Parteien im Parlament vertre-
ten sein, auch wenn sie keine 
Wahlkreise gewonnen haben; 
Kritik: Stimmensplitting des 
Wählers, d. h. durch Überhang-
mandate (=> siehe Def.) können 
mehr Abgeordnete einer Partei in 
den Bundestag kommen, als der 
betreffenden Partei über die Liste 
zustehen. 
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Überhangmandat Es entsteht dadurch, dass eine 

Partei in einem Bundesland mehr 
Direktmandate erlangt, als ihr 
nach der Zweitstimmenauszäh-
lung Sitze im Bundestag zusteh-
en. Diese zusätzlichen Mandate 
verbleiben gem. § 6 V BWahlG 
den einzelnen Parteien => Folge: 
Erhöhung der Gesamtzahl der 
Abgeordneten im Bundestag. 
Bsp.: Erhält eine Partei etwa 245 
Direktmandate, obwohl ihr nach 
der Gesamtzahl der abgegeben-
en Zweitstimmen lediglich 240 
Sitze zustehen würden, so hätte 
diese Partei 5 Überhangmandate. 
Folglich erhöht sich die Gesamt-
zahl der Bundestagsabgeordne-
ten von 598 auf 603 Abgeord-
nete. 

 

Wahlrechtsgrundsätze Art. 38 I 1 GG u. Art. 28 I 2 GG 
=> Die Wahlen sind gem. Art. 38 
I 1 GG allgemein, unmittelbar, 
frei, gleich u. geheim (=> siehe 
jeweils Def.). 

 

Allgemeine Wahl Allgemein ist eine Wahl, wenn 
alle deutschen Staatsbürger ak-
tiv (= wählen) oder passiv (= 
sich wählen lassen) teilnehmen 
dürfen => Ausschlüsse aus poli-
tischen, wirtschaftlichen oder so-
zialen Gründen sind unzulässig! 
Beachte: Gewisse Mindestvor. 
sind aber zulässig, z. B. das Alter 
(Art. 38 II GG: Mindestalter von 
18 Jahren bzgl. des aktiven 
Wahlrechts auf Bundesebene) 
oder die deutsche Staatsange-
hörigkeit. 

 

Unmittelbare Wahl Die Abgeordneten werden durch 
die Stimmabgabe der Wahlbe-
rechtigten bestimmt. Es ist daher 
nicht zulässig, dass ein zwi-
schengeschaltetes Gremium 
(Wahlmänner) existiert, welches 
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die Abgeordneten wählen würde 
(= mittelbare Wahl) => Merke: 
Zwischen Wahlentscheidung u. 
Wahlergebnis dürfen keine wei-
tere Personen (wie z. B. die 
Wahlmänner bei der Wahl des 
Präsidenten der USA) oder Ent-
scheidungen treten. Zulässig ist 
aber die Wahl über eine Liste, 
wobei die Reihenfolge der Kandi-
daten nach der Wahl nicht mehr 
abgeändert werden darf! 

 
Geheime Wahl Der Grundsatz der geheimen 

Wahl erfordert, dass die Wahl so 
durchgeführt wird, dass andere 
Personen nicht in Erfahrung 
bringen können, wie der einzelne 
Wähler abgestimmt hat => Stim-
me muss unbeeinflusst u. un-
beobachtet abgegeben werden 
können (durch Wahlzellen, ver-
deckte Stimmabgabe, versiegelte 
Wahlurne). Der Wähler soll 
sichergehen können, dass er 
wegen seiner Wahl nicht mit 
Nachteilen oder Repressionen 
rechnen muss. Aber: Der Wähler 
kann jedoch vor oder nach der 
Wahlhandlung außerhalb des 
Wahllokals nicht gehindert 
werden, seine Stimmabgabe zu 
offenbaren; Nach Entscheidung 
des BVerfG verletzt die Brief-
wahl nicht das Wahlgeheimnis 
bzw. die Wahlfreiheit. 

 
Freie Wahl Der Grundsatz der freien Wahl 

verlangt, dass keinerlei Zwang 
zur Wahlausübung u. keine 
unzulässige Wahlbeeinflussung 
stattfindet => Im Wahllokal ist 
Wahlwerbung unzulässig! 

 
Gleiche Wahl Gleichheit der Wahl verlangt, 

dass bei der Wahlvorbereitung 
u. Durchführung, z. B. Aufstel-
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lung der Kandidaten, Auswertung 
der Stimmen, alle gleich behan-
delt werden => Bezogen auf die 
Wähler bedeutet dies, dass alle 
in gleicher Weise wählen dürfen, 
d. h. keine Differenzierung des 
Stimmschwergewichtes nach z. 
B. Vermögen (vgl. Zensuswahl-
recht, das für Wahlen zum Preu-
ßischen Landtag bis 1918 galt), 
Rasse oder Religion . Beachte: 
Es ist zwischen Zählwert u. 
Erfolgswert zu unter-scheiden 
(=> siehe jeweils Def.). 

 
Zählwert Wert der einzelnen Stimme bei 

der Auszählung => Zählwert-
gleichheit bedeutet, dass alle 
Stimmen gleich viel zählen. 

 
Erfolgswert Beschreibt den Wert einer abge-

gebenen gültigen Stimme im 
Vergleich zu den anderen abge-
gebenen gültigen Stimmen => 
Beachte: a) Erfolgswertgleichheit 
verlangt, dass alle Stimmen den 
gleichen Einfluss bei der Zusam-
mensetzung des Parlaments 
ausüben; b) Es ist aber zwischen 
der Mehrheitswahl (=> siehe 
Def.) u. der Verhältniswahl (=> 
siehe Def.) zu unterscheiden. 
Hier kann der Erfolgswert näm-
lich unterschiedlich sein: Bei der 
Mehrheitswahl erlangen die für 
den unterlegenen Kandidaten 
abgegebenen Stimmen keine 
Bedeutung. Bei der Verhältnis-
wahl fehlt den Stimmen, die für 
Parteien abgegeben werden, die 
unter 5 % liegen, der Erfolgswert. 
Diese Stimmen bleiben also im 
Erfolg unberücksichtigt. Die Fünf-
prozentklausel verstößt aber 
nicht gegen den Grundsatz der 
gleichen Wahl, weil sie eine Zer-
splitterung des Parlaments ver-



 

 

107

 

hindert u. sie damit zur Siche-
rung der Handlungs- u. Ent-
scheidungsfähigkeit des Par-
laments beiträgt. 

 
Fünfprozentklausel § 6 VI BWahlG => Parteien, die 

weniger als 5 % der Stimmen 
erhalten, werden bei der Sitzver-
teilung nicht berücksichtigt. Siehe 
auch Def. Erfolgswert. Beachte: 
Erzielt aber eine Partei mindes-
tens drei Direktmandate (= 
Kandidaten in drei Wahlkreisen 
können auf sich die höchste 
Stimmenzahl vereinigen), so 
kann die Fünfprozentklausel um-
gangen werden (= sog. Grund-
mandatsklausel, siehe Def.). 
Dann ziehen neben den drei 
erfolgreichen Bewerbern auch die 
Kandidaten der Landeslisten 
dieser Partei ein (Anzahl der 
Kandidaten hängt vom Ergebnis 
der Zweitstimme ab, bei deren 
Berechnung nun die Fünfprozent-
klausel nicht gilt!) 

 
Grundmandatsklausel § 6 VI 1 BWahlG => Parteien 

ziehen auch dann in den Bundes-
tag ein u. nehmen entspr. ihrem 
Stimmanteil an der Sitzverteilung 
teil, wenn sie zwar weniger als 5 
% der Stimmen, dafür aber min-
destens 3 Direktmandate erzielt 
haben. Ist die Grundmandats-
klausel verfassungsrechtlich zu-
lässig? a) H. L.: Sie ist verfas-
sungswidrig, Argument: Un-
gleiche Zweitstimmenbehand-
lung, weil den auf Schwerpunkt-
parteien entfallenen Zweitstimm-
en im Gegensatz zu den Zweit-
stimmen anderer Splitterparteien 
ein Erfolgswert zukommt. Es 
kann nicht sein, dass Schwer-
punktparteien eher in den Bun-
destag kommen als Splitterpar-
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teien; b) BVerfG/Teil der Litera-
tur: Sie ist verfassungskon-
form, Argument: Abschwächung 
der Fünfprozentklausel ist ge-
rechtfertigt, da in der Erringung 
von drei Direktmandaten ein 
besonderes Maß an Zustimmung 
zu der hinter den Kandidaten 
stehenden Partei liegt 

 
Abstimmungen (Art. 20 II 2 GG) Gem. Art. 20 II 2 GG finden nicht 

nur Wahlen, sondern auch Ab-
stimmungen statt => Es existier-
en drei Modelle: a) Volksbe-
fragung, b) Volksbegehren, c) 
Volksentscheid (=> siehe je-
weils Def.). 

 
Volksbefragung Referendum. Der Staat stellt 

dem Volk eine präzise formu-
lierte Frage zu einem Sachver-
halt, d. h. das Volk wird nach 
seiner Meinung zu einem Thema 
befragt => Das Ergebnis der 
Volksbefragung ist für die Staats-
organe nicht bindend. Die Ent-
scheidung treffen letztlich die 
vom Volk gewählten Abgeord-
neten. Merke: Volksbefragungen 
dienen häufig der Vorbereitung 
einer staatlichen Maßnahme. 

 
Volksbegehren Volksbegehren ist der aus dem 

Volk kommende Antrag auf 
Durchführung einer Volksab-
stimmung => Vor. ist die Unter-
stützung durch eine hinreichend 
große Zahl von Wahlberechtig-
ten. 

 
Volksentscheid Volksabstimmung. Es ist die 

rechtlich verbindliche Entschei-
dung des Volkes (der stimmbe-
rechtigten Bürger) über eine 
Sachfrage => Beachte: a) Der 
Volksentscheid ist für die staat-
lichen Organe bindend; b) Be-
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schränken sich Abstimmungen 
auf den Komplex des Art. 29 GG 
oder kommen sie darüber hinaus 
auch auf Bundesebene in Be-
tracht? Problematisch ist, dass 
Art. 20 II 2 GG zwar von Abstim-
mungen spricht, im Folgenden 
jedoch keinerlei weitere Vor-
schriften nennt, wie eine solche 
Befragung des Volkes durchzu-
führen wäre. Die h. M. hält auf-
grund dieser Zurückhaltung ple-
biszitäre Akte nach geltendem 
Verfassungsrecht für unzulässig. 
Sie ist der Ansicht, dass mit dem 
Begriff „Abstimmungen“ nur der 
Fall der Neugliederung des Bun-
desgebiets (Art. 29 II GG) ge-
meint sei, nicht jedoch eine Ab-
stimmung über Sachfragen. Mög-
lich wäre aber eine entspr. Ver-
fassungsänderung; Gegenmei-
nung: Berufung auf das Demo-
kratieprinzip u. den Begriff der 
„Abstimmungen“ in Art. 20 II GG, 
Argument gegen diese Auffas-
sung: Das Abstimmungsverfah-
ren bleibt unklar, es sind also 
weitere Regelungen notwendig. 

 
Rechtsstaat Art. 1, 19 IV, 20 II 2, III, 23 I 1, 28 

I 1 GG. In einem Rechtsstaat 
sind nicht nur die Beziehungen 
der Bürger untereinander gesetz-
lich geregelt, sondern auch das 
Verhältnis zwischen Staat u. 
Bürgern sowie der rein inner-
staatliche Bereich => Elemente 
des Rechtsstaatsprinzips: a) 
Gewaltenteilung, Art. 20 II 2 GG 
(=> siehe Def.), b) Gesetzmäßig-
keit staatlichen Handelns, Art. 
20 III GG (=> siehe Def.), c) 
Grundsatz der Rechtssicherheit 
u. -klarheit, insbes. der Ver-
trauensschutz u. das Bestimmt-
heitsgebot (=> siehe Def.), d) 
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Effektiver u. fairer Rechts-
schutz, Art. 19 IV GG, e) Ge-
währleistung elementarer Frei-
heits- u. Gleichheitsgrund-
rechte (=> siehe Def.), f) Ver-
hältnismäßigkeitsgrundsatz 
(=> siehe Def.) 

 
(Horizontale) Gewaltenteilung Art. 20 II 2 GG. Die Staats-

gewalt wird durch besondere Or-
gane der Gesetzgebung (Legis-
lative), der vollziehenden Gewalt 
(Exekutive) u. der Recht-
sprechung (Judikative) ausgeübt 
=> Ziel der Verteilung der staat-
lichen Macht auf verschiedene, 
sich gegenseitig begrenzende u. 
kontrollierende Staatsorgane: a) 
Machtbegrenzung u. Vorbeu-
gung des Machtmissbrauchs, b) 
Freiheitssicherung des Bürgers, 
c) Effiziente u. sachgerechte 
Aufgabenerfüllung; Beachte: a) 
Keine strikte Gewaltenteilung in 
der BRD, sondern es besteht 
eine Gewaltenverschränkung im 
Sinne einer gegenseitigen 
Kontrolle u. Einflußnahme der 
Teilgewalten (Stichwort: „checks 
and balances“ nach John Locke). 
Das bedeutet, dass sich die Zu-
ständigkeiten der Staats-organe 
nicht immer auf die ihnen entspr. 
materielle Staatsfunktion be-
schränken, sondern zudem in 
andere hineinreichen. Diese 
Überschneidungen von Organ u. 
Funktion werden vom BVerfG 
insoweit für verfassungsgemäß 
gehalten, als eine Gewalt nicht in 
den Kernbereich der anderen 
eingreift (= Kernbereichslehre, 
siehe Def.); b) Unterscheide 
horizontale von vertikaler 
Gewaltenteilung (=> siehe Def.). 
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Legislative Gesetzgebende Gewalt => Par-
lament: Bundestag, Bundesrat; 
Grundsatz: Rechtsetzung durch 
die Legislative => Formelle Ge-
setze (=> siehe Def.); Beachte: 
Unterscheide Gesetz im mater-
iellen Sinn (=> siehe Def.), nur-
materielle Gesetze (=> siehe 
Def.), nur-formelle Gesetze (=> 
siehe Def.), formell-materielle 
Gesetze (=> siehe Def.). 

 
Formelles Gesetz Parlamentsgesetze. Regelung, 

die von einem verfassungsrecht-
lich vorgesehenen demokratisch 
legitimierten Gesetzgebungsor-
gan in einem Gesetzgebungsver-
fahren erlassen wurde. 

 
Materielles Gesetz Jede vom Staat erlassene ver-

bindliche abstrakt-generelle Re-
gelung, die gegenüber Bürgern 
Außenwirkung entfaltet => Ab-
strakt ist eine Regelung, wenn 
sie unbestimmt viele Sachver-
halte regelt. Generell ist eine Re-
gelung, wenn sie an eine unbe-
stimmte Zahl von unmittelbaren 
Adressaten gerichtet ist; Beach-
te: Formelle Gesetze sind in aller 
Regel zugleich Gesetze im ma-
teriellen Sinn (= formell-materiel-
les Gesetz, siehe Def.). 

 
Nur-materielles Gesetz Gesetz, das nicht von einem Par-

lament, sondern von der Exeku-
tive erlassen wurde => Gesetze 
im nur-materiellen Sinn bedürfen 
keines förmlichen Gesetzge-
bungsverfahrens. Bspe.: a) 
Rechtsverordnung (=> siehe 
Def.), z. B. die Straßenverkehrs-
ordnung (StVO), b) Satzung (=> 
siehe Def.), z. B. ein Bebauungs-
plan. 
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Nur-formelles Gesetz Gesetz, das sich auf den Innen-

bereich des Hoheitsträgers be-
schränkt => Nur-formellen Ge-
setzen fehlt der allgemeinver-
bindliche, abstrakt-generelle Cha-
rakter bzw. die Außenwirkung, d. 
h. ihnen kommt nur eine staats-
interne Wirkung zu. Bspe.: Fest-
stellung des Haushaltsplans (Art. 
110 II 1 GG), Zustimmung zu völ-
kerrechtlichen Verträgen (Art. 59 
II GG). 

 
Formell-materielles Gesetz Das formell-materielle Gesetz 

enthält Regelungen im Außen-
verhältnis, also gegenüber den 
Bürgern, die eine bestimmte 
Handlungs- oder Unterlassungs-
pflicht mit sich bringen. 

 
Einzelfallgesetz Gesetz, das von vornherein nur 

auf einen bestimmten Einzelfall 
Anwendung findet => Beachte: 
a) Es kann sich auch dann um 
ein Einzelfallgesetz handeln, 
wenn der Tatbestand abstrakt-
generell formuliert ist, das Gesetz 
aber nur auf einen Einzelfall An-
wendung finden kann; b) Es liegt 
kein Einzelfallgesetz vor, wenn 
1) zwar das Gesetz tatsächlich 
nur in einem Fall zur Anwendung 
kommt, es aber rechtlich für viele 
Fälle formuliert war, 2) das Ge-
setz aus Anlass eines Einzelfal-
les getroffen wird, aber abstrakt-
generell ist (= Maßnahmege-
setz, z. B. Gesetz zur Reduzie-
rung der Arbeitslosigkeit); c) Ein 
Einzelfallgesetz kann gegen Art. 
19 I 1 GG u. gegen Art. 3 I GG 
verstoßen. 

 
Maßnahmegesetz Siehe bei Def. Einzelfallgesetz. 
 
Rechtsverordnung Rechtsnormen, die von der Exe-

kutive (Regierung, Minister, Ver-
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waltungsbehörde) erlassen wur-
den => Durchbrechung des Prin-
zips der Gewaltenteilung, da der 
Erlass von Rechtsnormen die 
Aufgabe der Legislative ist. Aber 
es bestehen keine verfassungs-
rechtliche Bedenken, da die Exe-
kutive nur aufgrund einer Er-
mächtigung der Legislative tätig 
werden darf (Art. 80 GG). Be-
achte: a) Art. 80 I 2 GG, Inhalt, 
Zweck u. Ausmaß der Ermächti-
gung müssen in der Ermächti-
gungsnorm bestimmt sein = 
dreifacher Delegationsfilter; b) 
Darüber hinaus muss die We-
sentlichkeitstheorie (=> siehe 
Def.) des BVerfG beachtet wer-
den; c) Vor. für den Erlass einer 
Rechtsverordnung: 1. Gesetz-
liche Ermächtigung (Art. 80 I 1 
GG): a) Delegationsmöglichkeit 
des Gesetzgebers, beachte hier 
u. a. die Wesentlichkeitstheorie, 
b) Bestimmtheit der Verord-
nungsermächtigung (Art. 80 I 2 
GG), d. h. der parlamentarische 
Gesetzgeber muss das Ziel der 
Regelung (= Normzweck), die zu 
regelnden Bereiche und die 
äußere Grenzen des Regelungs-
bereichs festlegen, c) Adressa-
ten der Verordnungsermächti-
gung: Bundesregierung, -minis-
ter, Landesregierungen (Keine 
einzelnen Landesminister!); 2. Zi-
tiergebot (Art. 80 I GG), 3. Bei 
Weiterübertragung der Ermächti-
gung: Art. 80 I 4 GG (wiederum 
durch Rechtsverordnung), 4. 
Liegen die Art. 80 II, III GG vor, 
ist die Zustimmung des Bundes-
rates erforderlich. 

 
Satzung Rechtsnormen, die von einer 

öffentlich-rechtlichen Selbst-
verwaltungskörperschaft 
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(Bspe.: Gemeinde, Landkreis) 
aufgrund der ihr verliehenen Au-
tonomie (z. B. Art. 28 II GG) zur 
Regelung eigener Angelegenhei-
ten erlassen werden => Durch 
die Satzung werden die Aufga-
ben des Autonomieträgers, seine 
Verwaltung u. die Rechtsbe-
ziehungen zu den Mitgliedern 
normiert; Merke: a) Rechtsver-
ordnungen u. Satzungen unter-
scheiden sich i. d. R. nur nach 
ihrem Normgeber u. nach ihrer 
Funktion; b) Die Anforderungen 
des Art. 80 GG gelten nicht 
(str.)! Der Unterschied zur 
Rechtsverordnung besteht darin, 
dass Satzungen von demokra-
tisch gewählten Organen er-
lassen werden. 

 
Wesentlichkeitstheorie Für die Grundrechtsausübung 

wesentliche Fragen sind vom 
Parlament selbst zu regeln, weil 
nur dieses durch Wahlen unmit-
telbar demokratisch legitimiert ist 
=> In grundlegenden normativen 
Bereichen muss also der parla-
mentarische Gesetzgeber alle 
wesentlichen Regelungen selbst 
treffen. Er darf diese Aufgabe 
nicht Regierung u. Verwaltung 
(=> siehe Def.) überlassen, d. h. 
er darf wesentliche Regelungen 
nicht über Ermächtigungen an die 
Exekutive delegieren. Die Dele-
gation an die Exekutive ist nur 
zulässig, wenn vorhersehbar 
ist, in welchen Fällen u. mit 
welcher Tendenz von der Er-
mächtigung Gebrauch gemacht 
werden u. welchen Inhalt die zu 
erlassende Rechtsverordnung 
haben kann. Dies ist ein wichtiger 
Punkt, da das Parlament nicht je-
des Detail selbst regeln kann. 
Beachte: In der Klausur ist im-
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mer zu prüfen, ob die Rechtsver-
ordnung mit Art. 80 I 2 GG ver-
einbar ist, d. h. a) Prüfung der 
Vereinbarkeit der Ermächtigungs-
grundlage mit den Vorgaben des 
Art. 80 GG, b) Prüfung, ob sich 
die Rechtsverordnung an die 
Vorgaben der Ermächtigungs-
grundlage hält. 

 
Judikative Rechtsprechende Gewalt, Art. 

92 ff. GG => Unabhängige Ge-
richte 

 
Exekutive Ausführende/Vollziehende Ge-

walt => Bundesregierung, Ver-
waltung; a) Ausführung der Ge-
setze durch Verwaltung (=> siehe 
Def.) u. b) Staatsleitung u. -füh-
rung durch Regierung 

 
Verwaltung Tätigkeit des Staates bzw. eines 

sonstigen Trägers öffentlicher 
Gewalt außerhalb von formeller 
Rechtsetzung u. Rechtsprechung 
=> Sie dient in erster Linie dem 
Vollzug der Gesetze u. der 
Verwirklichung der staatlichen 
Aufgaben im Einzelfall, d. h. im 
Alltag. Ferner dient sie der Unter-
stützung der Minister bei der 
Wahrnehmung ihrer Regierungs-
aufgaben, z. B. bei der Gesetzes-
vorbereitung oder der Konzeption 
der Regierungsprojekte. 

 
Kernbereichslehre Jeder der drei Gewalten (Exe-

kutive, Legislative, Judikative) 
muss ein Kernbereich eigener 
Entscheidungskompetenzen u. 
Eigenverantwortung verbleiben 
=> Welches der Kernbereich ist, 
lässt sich nicht leicht beantwor-
ten. Es existiert keine glatte For-
mel. Der Kernbereich ist dahin 
umschrieben worden, dass seine 
Verletzung ein Übergewicht der 
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einen über die anderen Gewalten 
bedeuten würde. 

 
Vertikale Gewaltenteilung Diese betrifft die Gewaltenteilung 

zwischen Bund u. Ländern ein-
erseits u. zwischen Bund/Län-
dern u. Gemeinden anderer-
seits. 

 
Gesetzmäßigkeit staatlichen Handelns Art. 20 III GG => Das bedeutet: 

1) Vorrang der Verfassung (=> 
siehe Def.), 2) Vorrang des Ge-
setzes (=> siehe Def.), 3) Vorbe-
halt des Gesetzes (=> siehe 
Def.). 

 
Vorrang der Verfassung Staatliche Organe müssen die 

Verfassung beachten => Kein 
staatlicher Akt darf gegen die 
Verfassung verstoßen! Jedes Ge-
setz, das gegen die Verfassung 
(das GG) verstößt, ist nichtig, es 
sei denn, es ist einer verfas-
sungskonformen Auslegung zu-
gänglich. 

 
Vorrang des Gesetzes Unter dem Prinzip des Vorrangs 

des Gesetzes versteht man, dass 
staatliche Maßnahmen nicht ge-
gen höherrangige Rechtssätze 
verstoßen dürfen => Dieses Prin-
zip gilt ausnahmslos für alle 
staatlichen Bereiche. Bsp.: Lie-
gen die Vor. für eine Gaststätten-
erlaubnis (§ 3 GastG) vor, dann 
muss die Behörde die Erlaubnis 
erteilen. Erteilt sie diese nicht, 
dann liegt ein Verstoß gegen den 
Vorrang des Gesetzes vor; Merk-
satz für den Vorrang des Gesetz-
es: Kein Handeln gegen das 
Gesetz! 

 
Vorbehalt des Gesetzes / Gesetzes- Die Verwaltung darf nur dann 
vorbehalt tätig werden, wenn sie durch ein 

Gesetz zu einem bestimmten 
Handeln ermächtigt wird => 
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Bsp.: Der Gesetzesvorbehalt er-
gibt sich im Bereich der Grund-
rechte unmittelbar aus ihnen, da 
sie nur durch oder aufgrund eines 
Gesetzes eingeschränkt werden 
können. Beachte: Der Gesetzes-
vorbehalt gilt nicht uneinge-
schränkt! Unterscheide zwischen 
Eingriffsverwaltung u. Leis-
tungsverwaltung (=> siehe je-
weils Def.); Merksatz für den 
Vorbehalt des Gesetzes: Kein 
Handeln ohne das Gesetz! 

 
Eingriffsverwaltung Liegt vor, wenn die Verwaltung 

durch belastende Maßnahmen, 
insbes. durch Ge- u. Verbote in 
die Freiheitssphäre oder in das 
Eigentum des Bürgers eingreift 
=> Diese Eingriffe bedürfen einer 
formell-gesetzlichen Grundla-
ge! Hauptanwendungsfall im Ge-
fahrenabwehrrecht (z. B. im 
Gaststätten-, Gewerbe-, Polizei- 
u. Ordnungsrecht). Hier verlangt 
der Gesetzesvorbehalt für den 
Rechtseingriff eine gesetzliche 
Ermächtigung (= Rechtsgrund-
lage), Bsp.: § 15 VersG verleiht 
den Behörden die Befugnis, die 
öffentliche Versammlung im Frei-
en zu verbieten oder aufzulösen. 

 
Leistungsverwaltung Verwaltung greift nicht freiheits-

verkürzend in die Rechtssphäre 
des Bürgers ein, sondern ge-
währt ihm Leistungen, d. h. es 
wird nicht zum Nachteil des Bür-
gers in seine Grundrechte einge-
griffen, sondern es werden viel-
mehr Leistungen (z. B. Subven-
tionen) „verteilt“ => Umstritten 
ist, ob u. inwieweit der Vorbehalt 
des Gesetzes auch im Rahmen 
der Leistungsverwaltung eingreift, 
ob also z. B. die Vergabe von 
Subventionen einer gesetzlichen 
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Grundlage bedarf. Ein genereller 
Gesetzesvorbehalt ist aus Grün-
den der Effektivität u. Flexibilität 
des Verwaltungshandelns abzu-
lehnen. Folgende Differenzie-
rung muss beachtet werden: 
Weitgehend besteht Einigkeit 
darüber, dass nur das „Ob“ der 
Leistung im Haushaltsgesetz 
geregelt sein muss, d. h., ob z. B. 
die Subvention überhaupt ge-
währt wird. Die konkrete Verga-
be, also das „Wie“ erfogt dann 
nach Richtlinien (i. S. v. Verwal-
tungsvorschriften) der Verwal-
tung. Ausnahmen: 1) Der Ge-
setzesvorbehalt umfasst i. d. R. 
dann die Leistungsverwaltung, 
wenn mit der Zuweisung einer 
Leistung an den Begünstigten 
eine untrennbare Wechselwir-
kung mit einem Eingriff in die 
Rechte Dritter besteht. So kann 
z. B. ein nicht begünstigter Kon-
kurrent des Subventionsemp-
fängers im wirtschaftlichen Wett-
bewerb benachteiligt werden. Bei 
zielgerichtetem Eingriff des 
Staates in die Rechtssphäre des 
(Dritt-)Betroffenen bedarf es einer 
Rechtsgrundlage. Str. bei einem 
nur mittelbaren Eingriff: 
Rechtsgrundlage ist auf jeden 
Fall erforderlich, wenn es zu 
einer unzumutbaren Grund-
rechtsbeeinträchtigung kommt. 
Das wäre z. B. bei einer groben 
Verzerrung des Wettbewerbs der 
Fall; 2) Am Erfordernis einer ge-
setzlichen Grundlage ist weiter 
festzuhalten, wenn durch die be-
reit gestellten Gelder in das 
Grundrecht der Pressefreiheit 
(Art. 5 GG) oder in die Religions-
freiheit (Art. 4 GG) eingegriffen 
wird. Bsp.: Vergabe von Subven-
tionen an einen privaten Verein 
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oder an eine Zeitung, der/die vor 
Sekten warnt. Hier besteht die 
Gefahr einer unkontrollierten 
staatlichen Einflussnahme auf die 
Pressefreiheit bzw. den weltan-
schaulich-religiösen Bereich. 

 
Rechtssicherheit Bestimmtheit, Klarheit (=> sie-

he Def.) u. Verlässlichkeit der 
Rechtsordnung u. damit der 
Rechtsnormen => Der einzelne 
Bürger muss nicht nur wissen, 
welches Recht jetzt gerade maß-
gebend ist, sondern er muss sich 
gleichsam darauf verlassen 
können, dass die staatlichen 
Regelungen, an die er seine 
Erwartungen u. Dispositionen 
anknüpft, Bestand haben (= 
Vertrauensschutz). Der gefor-
derte Grad an Bestimmtheit ist u. 
a. auch von der Intensität der 
Grundrechtsbeeinträchtigung ab-
hängig. Dies macht verständlich, 
warum im StrafR, das zu be-
sonders schweren Eingriffen 
ermächtigt, nach Art. 103 II GG 
außerordentliche hohe Anforder-
ungen an die Bestimmtheit von 
Normen gestellt werden! Im 
StrafR gilt daher gem. Art. 103 II 
GG die Unzulässigkeit rück-
wirkender Strafgesetze! Eine 
Änderung des materiellen StrafR 
mit belastender Rückwirkung ist 
also mit dem Rechtsstaatsprinzip 
unvereinbar. Bei den sonstigen 
belastenden rückwirkenden Ge-
setzen ist zwischen echter u. un-
echter Rückwirkung zu unter-
scheiden (=> siehe jeweils Def.). 

 
Vertrauensschutz Siehe bei Def. von Rechtssicher-

heit. 
 
Rechtsklarheit Setzt voraus, dass die das gesell-

schaftliche Zusammenleben re-
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gelnden Normen hinreichend 
bestimmt sind => Nach der 
Rspr. des BVerfG muss daher 
eine Norm in ihren Vor. u. in 
ihrem Inhalt so formuliert sein, 
dass die von ihr Betroffenen die 
Rechtslage erkennen u. ihr Ver-
halten danach einrichten können, 
um rechtsstaatlichen Grundsätz-
en zu genügen. Beachte: Zuläs-
sig sind i. d. R. a) die Verwen-
dung von Generalklauseln 
(wenn Zielrichtung u. Rahmen 
der Regelung erkennbar bleiben), 
b) die Verwendung von unbe-
stimmten Rechtsbegriffen (z. B. 
„Zuverlässigkeit“ in § 35 GewO), 
c) die Einräumung von Ermes-
sen (z. B. im PolG) 

 
Echte Rückwirkung Liegt vor, wenn ein Gesetz nach-

träglich ändernd in abgeschlos-
sene, der Vergangenheit ange-
hörende Tatbestände eingreift => 
Bsp.: Am 07.06.2005 schreibt Y 
das Abitur in zwei Leistungsfäch-
ern. Am 01.01.2006 ergeht ein 
Gesetz, das vorsieht, dass mit 
Wirkung vom 01.01.2005 nur 
Abiturprüfungen als bestanden 
gelten, wenn die Prüfung in drei 
Leistungsfächern abgelegt wur-
de. Zulässigkeit von echter 
Rückwirkung: Die echte Rückwir-
kung von belastenden Gesetzen 
ist grundsätzlich unzulässig. 
Ausnahmen: 1) wenn kein 
schutzwürdiges Vertrauen des 
Bürgers besteht oder wenn 2) 
ausnahmsweise zwingende 
Gründe des öffentlichen Wohls 
überwiegen, 3) wenn ein Baga-
tellfall vorliegt (= entstehender 
Schaden ist unerheblich). Bspe.: 
Mit der Rechtsänderung war zu 
rechnen oder die bisherige 
Rechtslage war unklar u. verwor-
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ren, so dass der Bürger auch 
nicht auf den Bestand des gel-
tenden Rechts vertrauen kann. 
Maßgeblicher Zeitpunkt für den 
Vertrauensschutz: Der Bürger 
braucht grundsätzlich mit einer 
Rechtsänderung erst ab der Be-
schlussfassung (Gesetzesbe-
schluss) im Bundestag rechnen, 
Regierungsentwurf reicht nicht 
aus. Ausnahme: Wird eine Ge-
setzesänderung angekündigt, 
bevor der von ihr betroffene Tat-
bestand abgeschlossen ist, so ist 
es dem von der Neuregelung Be-
troffenen zuzumuten, vom Zeit-
punkt der Ankündigung an sein 
Verhalten auf die Gesetzesän-
derung einzustellen. Hier fehlt es 
also an einem schutzwürdigen 
Vertrauen, wenn der Adressat die 
Intention der Neuregelung durch 
Dispositionen während des Ge-
setzgebungsverfahrens zu unter-
laufen versucht! 

 
Unechte Rückwirkung Liegt vor, wenn der Gesetzgeber 

in Sachverhalte eingreift, die in 
der Vergangenheit begonnen 
haben, jedoch noch nicht 
abgeschlossen sind => M. a. 
W.: Das Gesetz bestimmt für 
einen in der Vergangenheit be-
gonnenen, aber noch nicht 
abgeschlossenen Tatbestand die 
Rechtsfolgen für die Zukunft neu 
u. verändert dadurch die Rechts-
position des Bürgers zu dessen 
Nachteil. Bsp.: Veranlagungs-
zeitraum für das Steuerrecht ist 
das Kalenderjahr. Mit Ablauf 
eines Veranlagungszeitraumes 
ist also der Tatbestand des Ge-
setzes abgeschlossen. Am 
28.02.07 wird ein Steuergesetz 
mit Wirkung zum 01.01.07 
geändert. Der maßgebliche Ver-



 122
anlagungszeitraum 2007 ist also 
noch nicht abgeschlossen. Maß-
geblicher Zeitpunkt für den Ver-
trauensschutz: wie bei echter 
Rückwirkung, ab der Beschluss-
fassung im Bundestag. Zuläs-
sigkeit von unechter Rückwir-
kung: Sie ist grundsätzlich zu-
lässig. Ausnahme: Wenn ein 
schutzwürdiges Vertrauen beim 
Bürger besteht u. dieses gegen-
über dem Allgemeinwohl Vor-
rang hat, also überwiegt. Bestim-
mung durch Abwägung: Abwä-
gung des Vertrauens des Einzel-
nen auf den Fortbestand der Re-
gelung gegenüber dem Wohl der 
Allgemeinheit auf Änderung der 
Regelung. 

 
Gewährleistung elementarer Freiheits- Bestimmte grundrechtliche Ge- 
u. Gleichheitsgrundrechte währleistungen werden als Aus-

prägungen des Rechtsstaatsprin-
zips verstanden: die Menschen-
würde (Art. 1 I GG), die Rechts-
gleichheit (Art. 3 GG) u. allge-
mein die Grundrechtsbindung al-
ler öffentlichen Gewalt (Art. 1 III 
GG). 

 
Verhältnismäßigkeitsgrundsatz / Dieser Grundsatz sagt, dass eine 
Übermaßverbot staatliche Maßnahme/ein Gesetz, 

die/das in die Grundrechte ein-
greift, nur dann verhältnismäßig 
ist, wenn der vom Staat verfolgte 
Zweck legitim (=> siehe Def.) ist 
u. der Einsatz des Mittels zur Er-
reichung des Ziels geeignet, er-
forderlich u. angemessen ist 
(=> siehe jeweils Def.). 

 
Legitimer Zweck des Gesetzes / der Ein Zweck ist legitim, wenn er als 
staatlichen Maßnahme solcher verfolgt werden darf => 

Das gesetzgeberische Ziel muss 
auf das Wohl der Allgemeinheit 
gerichtet sein. Beachte: Weiter 
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Beurteilungsspielraum des Ge-
setzgebers! 

 
Geeignetheit des Gesetzes / der Geeignet ist die staatliche Maß- 
staatlichen Maßnahme nahme, wenn mit ihrer Hilfe das 

angestrebte Ziel gefördert bzw. 
erreicht werden kann => Es 
kommt allein auf die Zwecktaug-
lichkeit des Mittels u. nicht auf 
die Effektivität der Maßnahme an! 
Beachte: Auch hier wird dem 
Gesetzgeber hinsichtlich der 
Tauglichkeit der Maßnahme ein 
weiter Beurteilungs- u. Prog-
nosespielraum zugebilligt! 

 
Erforderlichkeit des Gesetzes / der Die staatliche Maßnahme muss 
staatlichen Maßnahme erforderlich sein, d. h. es darf 

kein milderes (= weniger ein-
greifendes) Mittel geben, das den 
gleichen Erfolg erzielt (mit ver-
gleichbarem Aufwand!) => Mer-
ke: 3 Fragen sind hier also zu 
beantworten: 1) Gibt es ein an-
deres Mittel?, 2) Ist dieses in 
gleicher Weise geeignet, den 
Zweck zu erreichen?, 3) Ist es 
auch ein milderes, also weniger 
belastenderes Mittel? 

 
Angemessenheit des Gesetzes / der Die Intensität des Eingriffs muss 
staatlichen Maßnahme (Übermaß- noch in einem angemessenen 
verbot i. e. S.) Verhältnis zur Bedeutung u. 

Dringlichkeit des gesetzgeber-
ischen Ziels stehen u. es muss 
die Grenze der Zumutbarkeit 
gewahrt bleiben => M. a. W.: Das 
angestrebte Ziel u. die dafür in 
Kauf genommene Belastung des 
Bürgers dürfen nicht außer Ver-
hältnis zueinander stehen (Er-
mittlung durch Abwägung zwi-
schen den betroffenen Interes-
sen). Beachte: Je intensiver das 
Gesetz in das Grundrecht ein-
greift, umso höhere Anforde-
rungen sind an die Dringlichkeit 
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des gesetzgeberischen Ziels zu 
stellen. Gedankliche Überle-
gungen: 1) Welcher Nachteil 
entsteht dem Grundrechtsträger? 
Rang des beeinträchtigten 
Rechtsguts? Bedeutsam oder 
weniger bedeutsames Rechts-
gut? Intensität des Eingriffs? 
Schwerer oder weniger schwer-
wiegender Eingriff?, 2) Welchen 
Vorteil will der Gesetzgeber er-
reichen? Welche Rechtsgüter 
sollen geschützt bzw. gefördert 
werden? Rang des geschützten / 
geförderten Rechtsguts? Bedeut-
sam für die Allgemeinheit? 

 
Bundesstaat Art. 20 I GG => Das Bundes-

staatsprinzip betrifft die Gliede-
rung des Staatsaufbaus der BRD 
in einen Gesamtstaat (= Bund) 
u. Gliedstaaten (= Länder). 
Dabei besitzen sowohl der Bund 
als auch die Länder jeweils eine 
eigene Staatsqualität. Beachte: 
a) Abgrenzung zum Staaten-
bund (=> siehe Def.); b) Wich-
tiges Merkmal des Bundesstaats-
prinzips: Eigenstaatlichkeit von 
Bund u. Ländern: Trennung der 
Ebenen (= vertikale Gewalten-
teilung, siehe Def.) u. eigenver-
antwortliche Gestaltung der ei-
genen Rechtsordnung (= Verfas-
sungsautonomie). Die sich 
daraus ergebenen Konflikte 
werden begrenzt durch: 1) das 
Homogenitätsprinzip, Art. 28 I 1 
GG (=> siehe Def.), 2) Gegen-
seitige Einwirkungsrechte, z. B. 
Art. 50, 76, 77, 84 GG u. insbes. 
das Recht zum Bundeszwang, 
Art. 37 GG (=> siehe Def.), 3) die 
Bundestreue (=> siehe Def.), 4) 
durch Kompetenz- u. Kolli-
sionsregelungen, z. B. Art. 30, 
70, 83 GG u. Art. 31 GG. Gem. 
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Art. 31 GG bricht Bundesrecht 
das entgegenstehende Landes-
recht!; c) Unterscheide: Theorie 
des zweigliedrigen Bundes-
staats von der Theorie des drei-
gliedrigen Bundesstaats (=> 
siehe jeweils Def.) 

 
Staatenbund Loser völkerrechtlicher Zusam-

menschluss selbständiger Staa-
ten, die gemeinsame Organe zur 
Besorgung bestimmter Ange-
legenheiten haben => Hier haben 
nur die Gliedstaaten Staatsquali-
tät, das gesamte Bündnis aber 
nicht! Bsp.: Deutscher Bund 
(1815-1866). Gegenteil: Zentral-
staat. Hier hat nur der Gesamt-
staat Staatsqualität. 

 
Zentralstaat Siehe bei Def. von Staatenbund 
Homogenitätsprinzip Art. 28 I 1 GG. Länderverfas-

sungen müssen den Grund-
sätzen des republikanischen, 
demokratischen u. sozialen 
Rechtsstaates im Sinne des GG 
entsprechen => Beachte: Abwei-
chungen von der Bundesver-
fassung sind aber zulässig, 
soweit die wesentlichen Ele-
mente der in Art. 28 I 1 GG 
genannten Grundsätze gewahrt 
bleiben! 

 
Bundeszwang Art. 37 GG => Wenn ein Land 

seinen Verpflichtungen gegen-
über dem Bund nicht nachkommt, 
dann greift Art. 37 GG ein. 
Danach kann der Bund das Land 
im Wege des Bundeszwangs zur 
Erfüllung seiner Pflichten an-
halten. Beachte: Zustimmung 
des Bundesrates ist erforderlich! 
Bsp. für Maßnahmen des Bun-
des: Sperrung der Finanzmittel. 
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Bundestreue Pflicht zur wechselseitigen 

Rücksichtnahme im Verhältnis 
Bund – Länder, aber auch der 
Länder untereinander => Die 
Länder sind also gehalten, auf 
die Interessen des Bundes Rück-
sicht zu nehmen, während der 
Bund bei seinem Handeln stets 
auch die Interessen der Länder 
berücksichtigen muss. Beachte: 
Bundestreue ist in der Verfas-
sung zwar selbst nicht normiert, 
ergibt sich aber aus dem Bundes-
staatsprinzip. 

 
Zweigliedriger Bundesstaat In einem Bundesstaat existieren 

lediglich der Bundesstaat u. die 
Gliedstaaten (= Länder) => 
BVerfG hat sich dieser Theorie 
angeschlossen! 

 
Dreigliedriger Bundesstaat Danach werden die Gliedstaaten 

(Länder) u. der Zentralstaat 
(Bund) von einem Gesamtstaat 
(BRD) umschlossen => Beim 
zweigliedrigen Bundesstaat bildet 
also der Zentralstaat zugleich 
den Gesamtstaat. 

 
Kooperativer Föderalismus Neben den im GG selbst kooper-

ativen Einrichtungen (z. B. Art. 
91a, 91b GG) sind weitere Ko-
operationsformen im Bund-Län-
der-Verhältnis u. zwischen den 
Ländern geschaffen worden => 
1) Vertragliche Regelungen, 2) 
Gemeinsame Ländereinrich-
tungen, z. B. ZDF, ZVS, 3) Infor-
melle Kontakte, z. B. Anfragen, 
4) Konferenzen u. Ausschüsse, 
z. B. Konferenz der Kultusminis-
ter der Länder, 5) Musterentwür-
fe für Landesgesetze: Bundes- u. 
Ländervertreter erarbeiten ge-
meinsam einen Gesetzesentwurf. 
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Sozialstaat Art. 20 I, Art. 28 I GG => Das 
Sozialstaatsprinzip verpflichtet 
den Staat zur Herstellung u. Er-
haltung sozialer Sicherheit u. 
sozialer Gerechtigkeit (u. zwar 
in allen Rechtsbereichen!). Bspe.: 
Sozialhilfe, Kranken-, Renten-, 
Arbeitslosenversicherung, Abbau 
von sozialen Gegensätzen u. Un-
gleichheiten, Schutz des sozial 
Schwachen. Aus Art. 20 I GG er-
gibt sich der Auftrag an Legisla-
tive, Exekutive u. Judikative, das 
Sozialstaatsprinzip zu konkreti-
sieren u. zu verwirklichen. So 
ist das Prinzip vor allem von der 
Exekutive bei der Anwendung 
von Normen (bei Ermessensent-
scheidungen) u. von den Gerich-
ten bei der Auslegung u. Prüfung 
von Normen zu beachten! Be-
achte: a) Das Sozialstaatsprinzip 
richtet sich als Staatszielbestim-
mung in erster Linie an den Ge-
setzgeber, dem bei der Umset-
zung ein weiter Gestaltungsspiel-
raum zugebilligt wird. Folgende 
Rahmenbedingungen lassen sich 
für den Gesetzgeber herleiten: 1) 
Sozialgestaltung, d. h. der Staat 
ist verpflichtet, im sozialen u. 
wirtschaftlichen Bereich tätig zu 
werden, 2) Leistungserbring-
ung, d. h. der Staat muss soziale 
Mindeststandards absichern (z. 
B. durch Sozialhilfe), 3) Sozialer 
Ausgleich zwischen den einzel-
nen Bevölkerungsgruppen, um 
soziale Gerechtigkeit herbeizu-
führen; b) Als obj. Verfassungs-
norm begründet das Prinzip kein-
erlei subjektive Rechte des 
einzelnen Bürgers gegen den 
Staat, z. B. keinen Anspruch auf 
Schaffung von zusätzlichen Stu-
dienplätzen. Enge Ausnahme: 
Der Bürger hat einen Anspruch 
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auf Gewährung des Existenz-
minimums (Herleitung aus dem 
Sozialstaatsprinzip i. V. m. Art. 1 
I, 2 II GG). Aber: Die Sicherung 
des Existenzminimums ist seit 
dem 1.1.2005 im Sozialgesetz-
buch integriert u. damit bedarf es 
keines Rückgriffs auf das Sozial-
staatsprinzip! 

 
Umwelt-/Tierschutz Art. 20a GG => Der Gesetzgeber 

muss den Umweltschutz bei den 
gesetzgeberischen Tätigkeiten 
berücksichtigen u. muss sich da-
bei gem. Art. 20a GG im Rahmen 
der verfassungsmäßigen Ord-
nung bewegen. Beachte: Auch 
hier existiert ein weiter Gestal-
tungsspielraum des Gesetzge-
bers! 

 
Partei Legaldef. in § 2 I ParteiG => 

Merke: 1) Vereinigung von Bür-
gern, 2) Feste u. dauerhafte Or-
ganisation dieser Vereinigung, 3) 
Ziel, im Bundestag u./oder Land-
tag mitzuwirken, 4) Ernsthaftig-
keit dieser Zielsetzung. Beachte: 
a) Zentrale Norm bzgl. der Par-
teien ist Art. 21 GG; b) Politische 
Parteien zählen selbst nicht zu 
den Staatsorganen, nehmen aber 
im Hinblick auf Art. 21 GG den 
Rang einer verfassungsrechtlich-
en Institution ein; c) Aufgabe der 
politischen Partei: Als Vermitt-
lungs- u. Transformationsinstanz 
den politischen Willen der Bür-
ger formen, kollektivieren u. in 
die Staatsorganisation einbring-
en. 

 
Gründungsfreiheit der politischen Art. 21 I 2 GG. Die Gründung ei- 
Partei ner Partei darf weder von formel-

len noch von materiellen Vor. 
abhängig gemacht werden => 
Umfasst wird dabei auch das 
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Recht, die Organisation u. das 
Programm selbst festzulegen so-
wie die Freiheit, einer Partei bei-
zutreten oder aus ihr auszutre-
ten. 

 
Chancengleichheit der politischen Aus Art. 21 I 1 GG i. V. m. Art. 3 
Partei I GG folgt das Recht aller Par-

teien auf Gleichbehandlung => 
Der Staat muss, wenn er den 
Parteien Einrichtungen zur Ver-
fügung stellt oder andere öffent-
liche Leistungen gewährt, alle 
Parteien gleich behandeln. Be-
achte: Mit dem Grundsatz der 
Chancengleichheit ist es jedoch 
vereinbar, den Umfang der Leis-
tungen an die Parteien entspr. 
ihrer unterschiedlichen Größe u. 
Bedeutung abzustufen (vgl. § 5 I 
2 - 4 ParteiG). 

 
Parteienprivileg Das BVerfG hat gem. Art. 21 II 2 

GG die ausschließliche Kom-
petenz, ein Parteienverbot auszu-
sprechen => Solange eine Partei 
nicht vom BVerfG für verfas-
sungswidrig erklärt worden ist, 
darf sie von keiner staatlichen 
Stelle wegen ihrer Zielsetzung 
benachteiligt werden. Bsp.: 
Während eines Wahlkampfes 
darf nicht die Bereitstellung der 
Stadthalle mit der Begründung 
versagt werden, die Partei sei 
verfassungswidrig. 

 
Unmittelbare Parteienfinanzierung Parteien werden direkt vom 

Staat durch Geldbeträge bezu-
schusst => Maßgebend sind die 
§§ 18 ff. ParteiG. Allerdings soll 
nur eine Teilfinanzierung er-
möglicht werden. Für die Höhe 
ist 1) der Erfolg entscheidend, 
den eine Partei bei den Wählern 
bei Europa-, Bundestags- u. 
Landtagswahlen erzielt, 2) die 
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Summe ihrer Mitgliedsbeiträge u. 
3) der Umfang der von ihr einge-
worbenen Spenden (vgl. § 18 I 2 
ParteiG). Beachte: Eine voll-
ständige Parteienfinanzierung 
durch den Staat wird als unzu-
lässig angesehen, da dies die 
Gefahr einer Verstaatlichung be-
inhalten würde. Aus diesem 
Grund dürfen die Parteien nur 
das vom Staat erhalten, was für 
die Aufrechterhaltung ihrer Funk-
tionsfähigkeit unerlässlich ist u. 
von ihnen selbst nicht aufge-
bracht werden kann. 

 
Mittelbare Parteienfinanzierung Hier werden nur die steuerliche 

Absetzbarkeit von Mitgliedsbei-
trägen u. Spenden für Parteien 
erfasst. 

 
Parteiverbotsverfahren Dies richtet sich nach Art. 21 II 2 

GG, §§ 13 Nr. 2, 43 ff. BVerfGG 
=> Aufbauschema: A) Zulässig-
keit des Antrags: 1) Antragsbe-
rechtigung gem. § 43 I 
BVerfGG, 2) Antragsgegen-
stand: Feststellung der Verfas-
sungswidrigkeit der Partei, 3) An-
tragsgegner: Politische Partei 
(Prozessführungsbefugnis u. 
passive Legitimation gem. § 3 
ParteiG), wobei sich ihre Vertre-
tung nach § 44 BVerfGG richtet, 
4) Vorverfahren gem. § 45 
BVerfGG, 5) Schriftliche Ein-
reichung u. Begründung des 
Antrags gem. § 23 I BVerfGG; B) 
Begründetheit des Antrags: 
Hierzu müssen die Vor. des § 21 
II 1 GG (lesen!) vorliegen. RF: 
BVerfG stellt gem. § 46 I 
BVerfGG die Verfassungswi-
drigkeit der politischen Partei 
fest u. damit greift § 46 III 1 
BVerfGG ein. 
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Freiheitliche demokratische Grund- Art. 21 II 1 => Es ist die Um- 
ordnung schreibung derjenigen Elemente 

u. Mechanismen, die den Pro-
zess freier Demokratie im Ge-
meinwesen wirksam organisieren 
u. sichern sollen. Bspe.: Achtung 
vor den im GG konkretisierten 
Menschenrechten; Gewaltentei-
lung; Volkssouveränität; Unab-
hängigkeit der Gerichte. 

 
Bundestag Das Parlament => Beachte: a) 

Wahl des Bundestages: Nach 
Art. 38 I GG werden die Abge-
ordneten des Bundestages in all-
gemeiner, unmittelbarer, freier, 
gleicher u. geheimer Wahl ge-
wählt (=> siehe jeweils Def.); b) 
Wahlperiode: Der Bundestag 
wird auf vier Jahre gewählt (Art. 
39 I 1 GG), seine Legislaturperio-
de beginnt mit seinem ersten Zu-
sammentritt u. endet mit dem Zu-
sammentritt eines neuen Bundes-
tages (Art. 39 I 2 GG), Ausnah-
me: außerordentliches Ende 
nach Art. 63 IV 3, 68 I GG; c) 
Hauptaufgaben u. Befugnisse: 
1) Gesetzgebung (vgl. Art. 76 ff. 
GG), 2) Kontrollfunktion (vgl. z. 
B. Art. 43 I, 44, 45b u. c, 67 GG), 
3) Wahlfunktion (vgl. z. B. Art. 
54, 63, 94 I GG), 4) Budgetrecht 
(vgl. Art. 110 GG); d) Unterschei-
de echte von schlichten Parla-
mentsbeschlüssen (=> siehe 
jeweils Def.); e) Beachte den 
Grundsatz der Diskontinuität 
(=> siehe Def.); f) Art. 40 I 2 GG: 
Der Bundestag gibt sich eine Ge-
schäftsordnung (=> siehe Def.); 
g) Rechtsstellung der Abgeord-
neten: Art. 38 I 2 GG (= freies 
Mandat, siehe Def.). 
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Echter Parlamentsbeschluss Verbindlicher Beschluss des 

Bundestags => Gesetzesbe-
schluss 

 
Schlichter Parlamentsbeschluss Beschluss des Bundestags ohne 

rechtliche Verbindlichkeit 
 
Grundsatz der Diskontinuität Dieser Grundsatz bestimmt für 

den Fall der Auflösung oder 
Beendigung des Bundestages 
RFn in persönlicher u. sachlich-
er Hinsicht = Persönliche u. sach-
liche Diskontinuität (=> siehe je-
weils Def.) 

 
Persönliche Diskontinuität Mit dem Ende einer Legislatur-

periode verlieren alle Mitglieder 
des Bundestages ihr Abgeord-
netenmandat. 

 
Sachliche Diskontinuität Mit dem Ende einer Legislatur-

periode gelten grundsätzlich alle 
Beschlussvorlagen als erledigt 
=> Mit dem Ende der Legislatur-
periode entfällt nämlich die de-
mokratische Legitimation des al-
ten Bundestages u. der neue 
Bundestag soll dann nicht die po-
litische Verantwortung für die Ar-
beit des alten tragen! Beachte: 
Der Grundsatz der sachlichen 
Diskontinuität gilt nur für den 
Bundestag u. nicht für Bundesrat 
u. -regierung. Ausnahme: Hand-
lungen des Bundesrates bzw. der 
-regierung, die eine erneute Be-
schlussfassung im Bundestag er-
fordern, gelten auch als erledigt! 

 
Geschäftsordnung des Bundestags Diese ist eine autonome Sat-

zung (h. M.), die dem GG u. for-
mellen Gesetz im Rang nach-
steht => Beachte: a) Die GO BT 
stellt das Innenrecht bzw. die in-
nere Ordnung des Bundestags 
dar u. entfaltet deswegen nur dort 
ihre Wirkung!; b) Verstöße ge-
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gen die GO BT führen nicht 
grundsätzlich zur Verfassungswi-
drigkeit des Gesetzes. Argument: 
Art. 82 GG: „...dieses Grundge-
setzes...“. Die Vorschriften der 
GO BT gehören eben nicht zu 
diesem GG. Ausnahme: Wenn 
die verletzte Vorschrift der GO 
einen verfassungsrelevanten 
Inhalt besitzt, indem sie etwa ei-
ne Bestimmung des GG wieder-
holt oder einen wesentlichen 
Verfassungsinhalt konkretisiert. 

 
Untersuchungsausschuss Art. 44 I GG => Aufgabe: Auf-

klärung von Tatsachen bei öffent-
lichem Interesse (d. h. Unter-
suchung der Sachverhalte u. 
Berichterstattung gegenüber dem 
Bundestag), z. B. Skandale einer 
Partei; Beachte: Bei Einsetzung 
von Untersuchungsausschüssen 
gilt die Unterscheidung zwischen 
sog. Mehrheitsenquete u. Min-
derheitsenquete (=> siehe je-
weils Def.) 

 
Mehrheitsenquete Beruht auf einem Mehrheitsbe-

schluss des Bundestags (Art. 42 
II 1 GG) 

 
Minderheitsenquete Antrag auf Einsetzung eines Un-

tersuchungsausschusses muss 
von mindestens ¼ der Mitglieder 
des Bundestags gestellt werden 
=> Beachte: Die Mehrheit des 
Bundestags darf die Einsetzung 
nur aus rechtlichen Gründen ab-
lehnen, z. B. wegen Unzulässig-
keit des Untersuchungsgegen-
standes. Ein Recht, den Unter-
suchungsgegenstand zu erwei-
tern oder zu verkürzen, kommt ihr 
nicht zu! 

 
 



 134
Freies Mandat Gem. Art. 38 I 2 GG sind die Ab-

geordneten Vertreter des ganzen 
Volkes, an Aufträge u. Weisung-
en nicht gebunden u. nur ihrem 
Gewissen unterworfen => Unter-
schied zu imperativen Mandat 
(=> siehe Def.); Beachte: Wich-
tige Befugnisse der Abgeordnet-
en: Rede- u. Stimmrecht; An-
trags- u. Initiativrecht; Frage- u. 
Informationsrecht gegenüber der 
Regierung; Mitwirkung in Aus-
schüssen; Recht auf Teilnahme 
an den Abstimmungen u. Wah-
len; Recht auf Teilnahme an den 
Sitzungen des Bundestags; fer-
ner genießen die Abgeordneten 
das Recht auf Indemnität u. Im-
munität (=> siehe jeweils Def.); 
Sie haben einen Anspruch auf 
eine angemessene Entschädi-
gung (Art. 48 III GG, §§ 11 ff. 
AbgG). 

 
Indemnität des Abgeordneten Art. 46 I GG => Der Abgeordnete 

darf zu keiner Zeit, d. h. also 
auch dann nicht, wenn er sein 
Mandat nicht mehr ausübt, we-
gen einer Stimmabgabe oder 
Äußerung im Bundestag bzw. in 
einer Ausschuss- oder Fraktions-
sitzung zur Verantwortung gezo-
gen werden. Ausnahme: Die 
Indemnität gilt nicht für Verleum-
dungen (Art. 46 I 2 GG). 

 
Immunität des Abgeordneten Art. 46 II GG => Diese schützt 

den Abgeordneten insgesamt für 
alle Tätigkeiten vor strafrecht-
licher Verfolgung. Allerdings 
kann der Bundestag die Immuni-
tät des Abgeordneten aufheben, 
d. h. ohne diese Aufhebung be-
steht für die Strafverfolgung ein 
Verfahrenshindernis. Beachte: a) 
Die Immunität ist auf die Zeit als 
Abgeordneter beschränkt, greift 
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jedoch auch für Straftaten, die 
außerhalb des Plenums (=> sie-
he Def.) begangen werden; b) 
Die Immunität bietet keinen 
Schutz vor zivilrechtlichen An-
sprüchen! 

 
Plenum des Bundesrates Das ist die Versammlung aller 69 

Mitglieder. 
 
Imperatives Mandat Hier hat der Abgeordnete die 

Weisungen seiner Wähler zu be-
folgen u. kann jederzeit abge-
wählt werden, wenn er diesen 
nicht entspricht => Bsp.: Impera-
tives Mandat bei der Stimmabga-
be im Bundesrat (vgl. Art. 51 III 2 
GG, einheitliche Stimmabgabe 
durch Weisungen der Landesre-
gierungen an ihre Bundesrats-
mitglieder); verwandt mit dem 
imperativen Mandat ist der Frak-
tionszwang (=> siehe Def.). 

 
Fraktionszwang Bedeutet die Verpflichtung ein-

es Abgeordneten zur Abstim-
mung im Sinne eines vorher 
durch Beschluss herbeigeführten 
Ergebnisses => Beachte: a) Ein 
für die Abgeordneten verbind-
licher Fraktionszwang ist verfas-
sungswidrig u. damit unwirk-
sam. Grund: Abgeordneter ist 
nur seinem Gewissen unterwor-
fen (Art. 38 I 2 GG). Widerspricht 
eine Weisung seinem Gewissen, 
dann muss er anders abstimm-
en, als die Fraktion es von ihm 
verlangt! Die Partei hat dann nur 
noch die Möglichkeit, einen Par-
teiausschluss gegen diesen Ab-
geordneten einzuleiten. Aller-
dings müssen hierbei die Vor. 
des § 10 IV ParteiG vorliegen!; b) 
Anders verhält es sich bei der 
sog. Fraktionsdisziplin (=> sie-
he Def.). 
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Fraktionsdisziplin Bestreben der Fraktion, ein ein-

heitliches Auftreten in der Parla-
mentsarbeit zu erreichen => Die-
se rechtlich unverbindliche Ein-
wirkung ist zulässig. Denn bei 
wichtigen Entscheidungen, bei 
denen aus politischen Gründen 
eine Geschlossenheit der Frak-
tion notwendig ist, muss der 
Fraktionsmehrheit das Recht 
eingeräumt werden, eine loyale 
Entscheidung ihrer übrigen Mit-
glieder erwarten zu dürfen! 

 
Fraktion Legaldef. in § 10 I 1 GO BT => 

Weitere Regelungen finden sich 
in den §§ 45 ff. AbgG. 

 
Bundesrat Der Bundesrat ist ein Bundesor-

gan u. besteht aus Mitgliedern 
der Regierungen der Länder, die 
sie bestellen u. abberufen (Art. 
51 I 1 GG) => Die Länder haben 
je nach Einwohnerzahl drei bis 
sechs Stimmen im Bundesrat u. 
können demnach drei bis sechs 
Mitglieder in den Bundesrat ent-
senden (Art. 51 II, III 1 GG). Ins-
gesamt ergeben sich 69 Mitglie-
der/Stimmen; Beachte: Die Stim-
men eines jeden Landes im Bun-
desrat müssen einheitlich abge-
geben werden. Dies setzt eine 
vorhergehende Festlegung der 
Stimmabgabe voraus. Beachte 
hierbei, dass die Mitglieder im 
Bundesrat weisungsgebunden 
sind (= imperatives Mandat, siehe 
Def.). Konsequenzen einer un-
einheitlichen Stimmabgabe: 3 
Meinungen: 1) Es zählt die Stim-
me des Stimmführers, also die 
des Ministerpräsidenten. Die ab-
weichenden Stimmen werden 
dann im Sinne der Stimme des 
Stimmführers mitgezählt. 2) Die 
Bundesratsabstimmung ist insge-
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samt unwirksam u. muss wie-
derholt werden. 3) H. M.: Ungül-
tigkeit der uneinheitlich abgege-
benen Stimmen des Landes. Die 
Abstimmung insgesamt bleibt 
aber davon unberührt u. muss 
nicht wiederholt werden. Aus-
nahme: Wiederholung dann, 
wenn durch die Ungültigkeit die 
absolute Mehrheit nicht erreicht 
wird, d. h. es müssen mindestens 
35 Ja-Stimmen vorhanden sein, 
damit der Bundesrat einen Be-
schluss fassen kann; Argument 
für die h. M.: Für die erste u. 
zweite Auffassung finden sich 
keine Stützen bzw. Anhaltspunk-
te im GG; Bsp.: Uneinheitliche 
Stimmabgabe bei dem Zuwande-
rungsgesetz 2002, bei dem der 
Ministerpräsident des Landes 
Brandenburg mit „Ja“ u. der In-
nenminister mit „Nein“ votierte. 
Bundesratspräsident hat die 
Stimmen des Landes gleichwohl 
als gültige Ja-Stimmen gewertet, 
d. h. das Zuwanderungsgesetz ist 
formell verfassungswidrig zustan-
de gekommen; Aufgaben des 
Bundesrates: 1) Mitwirkung bei 
der Gesetzgebung des Bundes 
(vgl. Art. 76 I, II, 77 GG); 2) Mit-
wirkung im Bereich der Exekutive 
(vgl. Art. 50, 80 II, 84 II, 85 II 
GG); 3) Mitwirkung in Angelegen-
heiten der EU (vgl. Art. 23 GG); 
4) Mitwirkung im Bereich der 
Judikative (vgl. Art. 94 I GG). 

 
Bundesregierung Sie setzt sich aus dem Bundes-

kanzler (=> siehe Def.) u. den 
Bundesministern zusammen 
(Art. 62 GG) = Kabinett => 
Kompetenzen innerhalb der 
Bundesregierung (Art. 65 GG): 1) 
Kanzlerprinzip (= Richtlinien-
kompetenz), 2) Ressortprinzip, 
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3) Kollegialprinzip (=> siehe je-
weils Def.); Rangverhältnis: 
Kanzlerprinzip hat stets Vorrang! 

 
Bundeskanzler Art. 63 GG => Wahl des Bun-

deskanzlers: Er wird auf Vor-
schlag des Bundespräsidenten 
vom Bundestag ohne Aus-
sprache gewählt (Art. 63 I GG). 
Der Bundespräsident schlägt i. d. 
R. den Kandidaten der Mehr-
heitspartei bzw. -koalition vor. 
Der Bundeskanzler benötigt eine 
absolute Mehrheit der Stimmen 
der Mitglieder des Bundestages 
(Art. 63 II). Hat er diese erreicht, 
so ist der Bundespräsident zur 
Ernennung des Bundeskanzlers 
verpflichtet. Wenn der Vorge-
schlagene nicht die absolute 
Mehrheit erreicht, so kann der 
Bundestag binnen 14 Tagen 
nach dem Wahlgang mit mehr als 
der Hälfte seiner Mitglieder einen 
Bundeskanzler wählen, ohne 
dass hierzu ein Vorschlag des 
Bundespräsidenten vorliegen 
müsste (Art. 63 III). Kommt keine 
Wahl innerhalb dieser Frist zu-
stande, gilt Art. 63 IV GG; Amts-
dauer: Bis zum Zusammentritt 
eines neuen Bundestages, Art. 
69 II GG, Ausnahme: Konstruk-
tives Misstrauensvotum (Art. 67 
GG), Vertrauensfrage (Art. 68 I 
GG); Beachte: Der Bundeskanz-
ler hat das Recht, die Zahl u. die 
Aufgaben der einzelnen Bundes-
minister festzulegen (= Bestim-
mung der personellen Besetzung 
des Kabinetts): Außerdem muss 
er die Arbeit der einzelnen Minis-
ter koordinieren (=> siehe Kanz-
lerprinzip). 
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Kanzlerprinzip / Richtlinienkompetenz Art. 65 S. 1 GG => Der Bun-
deskanzler bestimmt die Richt-
linien der Politik u. trägt dafür 
Verantwortung. Was noch unter 
die Richtlinien fällt, ist im Einzel-
fall schwer zu bestimmen. Eine 
enge Auslegung ist jedoch zu 
bevorzugen, um die anderen 
Prinzipien nicht völlig leerlaufen 
zu lassen. Bei den Richtlinien 
geht es um die grundlegenden 
politischen Leitentscheidungen, 
z. B. Ausstieg aus der Kernener-
gie. Beachte: a) Die Richtlinien 
binden die Einzelminister als 
Leiter ihres Ministeriums, jedoch 
nicht andere Verfassungsorga-
ne!; b) Nach h. M. können auch 
Einzelfallentscheidungen unter 
den Begriff der Richtlinie fallen. 
Argument: Der Bundeskanzler 
ist nach dem GG die Führung der 
Regierung übertragen, d. h. er 
trägt die volle Verantwortung ge-
genüber dem Parlament. Aber: 
Der Bundeskanzler darf nicht die 
Kompetenz eines einzelnen Mi-
nisters völlig aushöhlen, d. h. die 
Einzelfallentscheidung muss eine 
Frage von besonderer Bedeu-
tung für die Staatslehre betreffen. 

 
Ressortprinzip Art. 65 S. 2 GG => Jeder Minis-

ter leitet seinen Geschäftsbereich 
innerhalb der durch die Richtlin-
ien vorgegebenen Grenzen 
selbstständig u. unter eigener 
Verantwortung; Beachte: Die 
Bundesminister sind an die Wei-
sungen des Bundeskanzlers ge-
bunden! 

 
Kollegialprinzip Art. 65 S. 3, 4 GG => Über Strei-

tigkeiten zwischen den Bundes-
ministern entscheidet die Regie-
rung als Gesamtheit. Findet nur 
in ressortübergreifenden Ange-
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legenheiten Anwendung, die 
nicht von Richtlinien des Bundes-
kanzlers erfasst werden! 

 
Bundespräsident Staatsoberhaupt der BRD => 

Aufgaben: 1) In erster Linie Re-
präsentationsfunktion nach 
innen u. außen (vgl. Art. 59 I 
GG); 2) Integrationsfunktion im 
staatlichen u. gesellschaftlichen 
Bereich (partei- u. länderüber-
greifend); 3) Reservefunktion. 
So versucht der Bundespräsident 
z. B. bei Krisen der Regierung 
wieder eine stabile Regierung 
herzustellen, vgl. Art. 68 I 1, 63 
IV 3, 68 I 1, 69 III GG; Beachte: 
Der Bundespräsident ist von ei-
genständiger politischer Staats-
leitung ausgeschlossen (Art. 58 
S. 1 GG, siehe Def. „Anordnung-
en u. Verfügungen“) u. darf kein-
en Einfluss auf die politische Wil-
lensbildung der Staatsleitung 
ausüben; Wahl: Er wird durch die 
Bundesversammlung (Art. 54 III 
GG) gewählt (Art. 54 I GG), die 
Amtszeit beträgt 5 Jahre (Art. 54 
II GG); Besonderheiten: a) Prü-
fungsbefugnis bei der Ausferti-
gung von Gesetzen (Art. 82 I 
GG)? 1) Unstreitig ist, dass er 
eine formelle Prüfungsbefugnis 
besitzt. Sie betrifft die Frage, ob 
das Gesetz unter der Beachtung 
der Zuständigkeits-, Verfahrens- 
u. Formvorschriften zustande ge-
kommen ist („Staatsnotar“). Prü-
fungsbefugnis ergibt sich aus 
dem Wortlaut des Art. 82 I GG; 
2) Materielles Prüfungsrecht? 
Dies betrifft die Frage, ob das 
Gesetz inhaltlich mit der Ver-
fassung, insbes. mit den Grund-
rechten u. den Verfassungsprin-
zipien, vereinbar ist: 1. A.: Dem 
Bundespräsident steht nur ein 
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formelles Prüfungsrecht zu. 2. 
A.: Dem Bundespräsident steht 
auch ein materielles Prüfungs-
recht zu. 3. H. M.: Prüfungsrecht 
beschränkt auf eine Evidenz-
kontrolle, d. h. materielles Prü-
fungsrecht besteht nur bei offen-
sichtlichen Verstößen gegen die 
Verfassung. b) Rechtliche Prü-
fungsbefugnis bei der Ernenn-
ung u. Entlassung von Mi-
nistern?: 1) H. M.: Allein recht-
liche Prüfungsbefugnis, die sich 
auf die Voraussetzungen für die 
Ernennung beschränkt. 2) Einge-
schränktes politisches Prüfungs-
recht. Danach soll der Bundes-
präsident das Recht haben, bei 
einer Gefährdung des Staats-
wohls die Ernennung zu ver-
weigern. Argument gegen diese 
Ansicht: Würde der Bundes-
präsident aufgrund seiner poli-
tischen Überzeugung die Er-
nennung verweigern, dann würde 
er an der Gestaltung der Politik 
teilhaben. Genau das verwehrt 
ihm aber die Verfassung! 

 
Anordnungen u. Verfügungen Darunter fallen alle rechtlich ver- 
(Art. 58 S. 1 GG) bindlichen Akte des Bundesprä-

sidenten (also nur rechtsförm-
liches Handeln) => Mit der Ab-
zeichnung durch die Bundes-
regierung übernimmt diese die 
politische Verantwortung; M.M.: 
Auch alle anderen amtlichen u. 
politisch bedeutsamen Erklä-
rungen u. Handlungen des Bun-
despräsidenten fallen darunter, z. 
B. Reden oder Stellungnahmen 
des Bundespräsidenten. 

 
Gesetzgebungskompetenz Die Grundregel für die Vertei-

lung der Gesetzgebungskompe-
tenzen zwischen Bund u. Län-
dern enthält die Vorschrift des 
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Art. 70 I GG: Hiernach haben 
grundsätzlich die Länder das 
Recht zur Gesetzgebung, soweit 
nicht das GG dem Bund Gesetz-
gebungsbefugnisse verleiht => 
Beachte: Unterscheide folgende 
geschriebene Gesetzgebungs-
kompetenzen: a) Ausschließ-
liche Gesetzgebungskompetenz 
des Bundes, b) Konkurrierende 
Gesetzgebung, c) Grundsatzge-
setzgebung; Ungeschriebene 
Gesetzgebungskompetenzen: d) 
Bundeskompetenz kraft Sachzu-
sammenhangs, e) Annexkom-
petenz des Bundes, f) Bundes-
kompetenz kraft Natur der 
Sache (=> siehe jeweils Def.) 

 
Ausschließliche Gesetzgebungs- Art. 71 GG => Bedeutet, dass die 
kompetenz davon erfassten Materien dem 

Bundesgesetzgeber vorbehal-
ten sind. Die Länder sind nur bei 
ausdrücklicher Ermächtigung 
durch ein Bundesgesetz zustän-
dig. Gegenstände der aus-
schließlichen Gesetzgebung des 
Bundes werden in Art. 73 GG 
enumerativ aufgelistet. Beachte: 
Katalog des Art. 73 GG ist nicht 
abschließend (vgl. z. B. Art. 105 I 
GG). Bund hat ebenfalls in den 
Fällen die ausschließliche Ge-
setzgebungsbefugnis, in denen 
das GG eine Regelung „durch 
Bundesgesetz“ vorsieht. Bspe.: 
Art. 4 III 2, 21 III, 38 III GG 

 
Konkurrierende Gesetzgebung Art. 72 GG => Hier sind Bund u. 

Länder grundsätzlich gleicher-
maßen zur Gesetzgebung be-
fugt. Aber: Gem. Art. 72 I GG 
haben die Länder die Befugnis 
zur Gesetzgebung grds. nur, 
solange u. soweit der Bundesge-
setzgeber von seiner Zuständig-
keit nicht Gebrauch gemacht hat 
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(Vorrang des Bundes). Die 
Bereiche, in denen eine kon-
kurrierende Gesetzgebungskom-
petenz besteht, sind in Art. 74 
GG katalogartig aufgeführt. Be-
achte: Nach Art. 72 II GG darf 
der Bund in den Fällen des Art. 
74 I Nr. 4, 7, 11, 13, 15, 19a, 20, 
22, 25 und 26 GG nur tätig 
werden, wenn u. soweit dies zur 
Herstellung gleichwertiger Le-
bensverhältnisse im Bundes-
gebiet oder zur Wahrung der 
Rechts- oder Wirtschaftseinheit 
im gesamtstaatlichen Interesse 
erforderlich ist (=> restriktive 
Auslegung!, siehe jeweils Def.). 

 
Herstellung gleichwertiger Lebensver- Eine Regelung ist zur Herstellung 
hältnisse (Art. 72 II GG) gleichwertiger Lebensverhältnis-

se erst dann erforderlich, wenn 
sich die Lebensverhältnisse in 
den Ländern in erheblicher, das 
bundesstaatliche Sozialgefüge 
beeinträchtigender Weise ausein-
ander entwickelt haben. 

 
Wahrung der Rechtseinheit Eine Regelung ist zur Wahrung  
(Art. 72 II GG) der Rechtseinheit erforderlich, 

wenn eine Rechtszersplitterung 
droht, die im Interesse sowohl 
des Bundes als auch der Länder 
nicht hingenommen werden 
kann. 

 
Wahrung der Wirtschaftseinheit Eine Regelung ist zur Wahrung  
(Art. 72 II GG) der Wirtschaftseinheit erforder-

lich, wenn Landesregelungen od-
er das Untätigbleiben der Länder 
erhebliche Nachteile für die Ge-
samtwirtschaft mit sich bringen 
kann. 

 
Rahmengesetzgebung Achtung! Die Rahmengesetz-

gebung ist aufgrund der Födera-
lismusreform ersatzlos gestrichen 
worden! 
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 Zur bisherigen Rechtslage: 

Art. 75 I GG aF => Bund hatte 
das Recht zur Gesetzgebung, 
wenn eine Sachmaterie des Art. 
75 I GG aF u. das Bedürfnis nach 
bundesgesetzlicher Regelung i. 
S. v. Art. 72 II GG aF vorlagen. 
Beachte: Der Bund konnte nur 
Rahmenvorschriften (=> siehe 
Def.) erlassen.  

 
Rahmenvorschriften Normen, die allgemeine Grund-

sätze u. Regelungen enthalten, 
aber noch der Ausführung u. 
Konkretisierung durch die Län-
der bedürfen (=> Abschaffung 
der Rahmengesetzgebung). 

 
Grundsatzgesetzgebung Hat der Bund die Befugnis, auf 

einem bestimmten Gebiet Grund-
sätze zu erlassen, darf er keine 
abschließende Regelung treffen, 
sondern lediglich ausfüllungs-
fähige u. -bedürftige Richtlinien 
aufstellen => Die Grundsatzge-
setzgebung deckt sich im We-
sentlichen mit der Rahmenge-
setzgebung. Aber wichtiger Un-
terschied: Anders als Rahmen-
vorschriften binden Grundsätze 
regelmäßig nicht nur den Lan-
des-, sondern auch den Bundes-
gesetzgeber. Bsp. für eine 
Grundsatzgesetzgebungskompe-
tenz des Bundes: Art. 109 III GG. 

 
Bundeskompetenz kraft Sachzusam- Liegt vor, wenn der Bund ein ihm 
menhangs ausdrücklich zugewiesenes 

Sachgebiet vernünftigerweise 
nicht sinnvoll regeln kann, ohne 
gleichzeitig eine ihm nicht zuge-
wiesene Materie mitzuregeln (= 
„Ausdehnung in die Breite“) => 
Beachte: Diese Kompetenz 
kommt sowohl für den Bereich 
der ausschließlichen als auch der 
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konkurrierenden Gesetzgebung 
in Betracht! 

 
Annexkompetenz des Bundes Hier bleibt der Bund zwar in sein-

em Zuständigkeitsbereich, er re-
gelt dabei aber bestimmte Fra-
genkomplexe, die generell in 
den Bereich der Landeskompe-
tenzen fallen => Es geht hier um 
eine Ausdehnung einer ausdrück-
lich zugeteilten Kompetenz in das 
Stadium der Vorbereitung u. 
Durchführung von Vorschriften 
(= „Ausdehnung in die Tiefe“). 
Bsp.: Bund kann im Bereich des 
Gewerberechts einzelne Vor-
schriften mit gefahrenabwehren-
dem Charakter erlassen, obwohl 
dies eigentlich in die Kompetenz 
der Länder fällt. Beachte: Diese 
Kompetenz kommt sowohl für 
den Bereich der ausschließlichen 
als auch der konkurrierenden Ge-
setzgebung in Betracht! 

 
Bundeskompetenz kraft Natur Liegt vor, wenn eine Angelegen- 
der Sache heit schon aus sachlogischen 

Gründen nur vom Bund geregelt 
werden kann => Regelung kann 
also nur bundeseinheitlich erfol-
gen, z. B. die Festlegung der 
Bundeshauptstadt. Beachte: Die-
se Kompetenz kommt nur für den 
Bereich der ausschließlichen Ge-
setzgebung in Betracht. 

 
Aus der Mitte des BT (Art. 76 I GG) Was hierunter zu verstehen ist, 

sagt das GG nicht. Aber: § 76 
GO BT konkretisiert dies u. for-
dert, dass der Gesetzentwurf von 
einer Fraktion oder mindestens 5 
% der Mitglieder des BT unter-
zeichnet ist. Dies stellt eine Kon-
kretisierung des Art. 76 I GG dar 
(h. M.). Demnach kann ein ein-
zelner Abgeordneter nicht die 
Gesetzesinitiative ergreifen. Be-
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achte: Befasst sich der BT aber 
mit dem Gesetz, das ein einzel-
ner Abgeordneter in den BT ein-
gebracht hat, u. der BT be-
schließt es dann auch, ist das 
Gesetz nicht nichtig! Durch die 
Beschlussfassung des BT hat 
sich dieser die Gesetzesvorlage 
des Abgeordneten mehrheitlich 
zu Eigen gemacht; damit wird der 
anfängliche Formmangel ge-
heilt! 

 
Gesetzesberatungen §§ 78 ff. GO BT => Art. 77 I GG 

beschränkt sich nur auf die Fest-
stellung, dass die Bundesgesetze 
durch den BT beschlossen wer-
den. Das nähere Verfahren ist in 
der GO BT geregelt. Es finden 
drei Lesungen statt (siehe §§ 78 
ff. GO BT). Beachte: Ein Verstoß 
gegen die §§ 78 ff. GO BT führt 
nicht zur Verfassungswidrigkeit 
des Gesetzes, da sie nicht einen 
wesentlichen Verfassungsinhalt 
konkretisieren. 

 
Einspruchsgesetz Gesetz, das auch ohne eine 

Handlung des BR zustande 
kommt => Beachte: a) Alle Ge-
setze, die nicht Zustimmungsge-
setze sind, sind Einspruchsge-
setze!; b) BR besitzt lediglich ein 
relatives Vetorecht. Der BR kann 
gegen das vom BT beschlossene 
Gesetz einen Einspruch einle-
gen, den der BT aber zurückzu-
weisen berechtigt ist. Dazu ist ein 
Beschluss der Mehrheit der Mit-
glieder des BT erforderlich (Art. 
77 IV 1 GG). Hat der BR den Ein-
spruch mit einer Mehrheit von 
mindestens 2/3 seiner Stimmen 
beschlossen, dann bedarf die 
Zurückweisung durch den BT 
sogar eines Beschlusses einer 
Mehrheit von 2/3 bzw. mindes-
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tens der Mehrheit der Mitglieder 
des BT (Art. 77 IV 2 GG). 

 
Zustimmungsgesetz Gesetz, das nur durch die Zu-

stimmung des BR zustande 
kommt (Art. 78 Alt. 1 GG) => Be-
achte: a) BR hat also ein abso-
lutes Vetorecht; b) Zustim-
mungsbedürftige Gesetze sind im 
GG ausdrücklich gekennzeich-
net. Bspe.: Art. 84 I, 85 I, 105 III 
GG. Diese Gesetze betreffen die 
Bereiche Verfassung, Verwaltung 
u. Finanzen; c) Begründet nur ei-
ne einzige Vorschrift des Gesetz-
es die Zustimmungsbedürftigkeit, 
dann ist das ganze Gesetz zu-
stimmungsbedürftig (h. M., str.). 
Der BR wäre also auch in der La-
ge, seine Zustimmung zu verwei-
gern, wenn er eine Regelung 
missbilligt, die eigentlich nicht zu-
stimmungsbedürftig wäre. A. A.: 
Zustimmungspflicht bezieht sich 
allein auf die zustimmungsbe-
gründende Norm; d) Problem: 
Zustimmungsbedürftigkeit von 
Änderungsgesetzen? Macht also 
jede Änderung eines Zustim-
mungsgesetzes eine Zustimmung 
notwendig? Wird ein ursprünglich 
zustimmungsbedürftiges Gesetz 
geändert, bedarf das Änderungs-
gesetz der Zustimmung des BR, 
wenn es 1) selbst zustimmungs-
bedürftige Vorschriften enthält, 
2) Vorschriften des ursprünglich-
en Gesetzes betrifft, die die Zu-
stimmungsbedürftigkeit ausge-
löst haben, oder 3) das Ände-
rungsgesetz den ursprünglich zu-
stimmungsbedürftigen Vorschrif-
ten eine wesentlich andere 
Tragweite u. Bedeutung verleiht, 
auch wenn sie nicht ausdrücklich 
geändert wurden. 
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Bundesverfassungsgericht Es ist ein Gericht i. S. v. Art. 92 

GG u. ein oberstes Verfassungs-
organ => Man bezeichnet das 
BVerfG auch als „Hüter der Ver-
fassung“. Es ist nämlich befugt, 
auf Antrag die verfassungsrecht-
lichen Grenzen der politischen 
Staatsleitung aufzuzeigen u. da-
mit die Legislative u. Exekutive in 
ihre Schranken zu weisen. Die 
Zuständigkeit des BVerfG be-
stimmt sich nach dem sog. Enu-
merationsprinzip. Regelungen 
hierzu finden sich insbes. in Art. 
93 GG, aber auch in Art. 18, 21 II 
2 , 41 II, 61, 98 II, V, 100, 126 
GG. Wichtige Verfahrensarten 
vor dem BVerfG: 1) Organstreit-
verfahren, 2) Bund-Länder-
Streit, 3) abstrakte Normenkon-
trolle, 4) konkrete Normenkon-
trolle, 5) Verfassungsbe-
schwerde (=> siehe jeweils Def.) 

 
Enumerationsprinzip Siehe bei Def. Bundesverfas-

sungsgericht. 
 
Organstreitverfahren Art. 93 I Nr. 1 GG, §§ 13 Nr. 5, 

63 ff. BVerfGG => Es muss sich 
um verfassungsrechtliche Strei-
tigkeiten zwischen Bundesorgan-
en oder anderen Beteiligten han-
deln, die durch das GG oder in 
der GO eines obersten Bundes-
organs mit eigenen Rechten aus-
gestattet sind. Prüfungsschema: 
Der Antrag auf Durchführung ein-
es Organstreitverfahrens hat Er-
folg, wenn er zulässig u. begrün-
det ist. A) Zulässigkeit: a) Zu-
ständigkeit des BVerfG gem. 
Art. 93 I Nr. 1 GG, § 13 Nr. 5 
BVerfGG; b) Parteifähigkeit 
(auch Beteiligtenfähigkeit oder 
Antragsberechtigung genannt):   
§ 63 BVerfGG, d. h. Bundespräs-
ident, Bundestag, Bundesrat, 
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Bundesregierung, sowie Organ-
teile i. S. v. § 63 BVerfGG, soweit 
sie mit eigenen Rechten ausge-
stattet sind (z. B. Bundesminister, 
Fraktionen, Ausschüsse, Bundes-
kanzler), „andere Beteiligte“ i. S. 
v. Art. 93 I Nr. 1 GG: z. B. poli-
tische Parteien (Ausstattung mit 
eigenen Rechten durch Art. 21 
GG, jedoch muss es um die Ver-
letzung ihres verfassungsrecht-
lichen Status gehen!), der einzel-
ne Abgeordnete oder die Bun-
desversammlung; c) Streitge-
genstand: § 64 I BVerfGG: Jede 
verfassungsrechlich erhebliche 
Maßnahme bzw. jedes Unterlas-
sen des Antragsgegners; d) An-
tragsbefugnis: § 64 I BVerfGG: 
Möglichkeit einer Verletzung 
oder unmittelbaren Gefährdung 
eigener Rechte, die sich aus dem 
GG ergeben (= Möglichkeits-
theorie). Beachte: Die Prozess-
standschaft ist gem. § 64 I 
BVerfGG für Organteile zulässig. 
Somit können Organteile die ver-
fassungsrechtlichen Rechte des 
Organs selbst im eigenen Na-
men geltend machen u. zwar 
auch dann, wenn dieses Organ in 
der Mehrheit seine Rechte als 
nicht verletzt ansieht. Bsp.: Bun-
destagsfraktion macht eine Ver-
letzung der Rechte des Bundes-
tags (in seiner Gesamtheit) gelt-
end; e) Frist: § 64 III BVerfGG; f) 
Form: § 64 II BVerfGG; B) Be-
gründetheit: Der Antrag ist be-
gründet, wenn die beanstandete 
Maßnahme bzw. Unterlassung 
gegen das GG verstößt u. da-
durch Rechte bzw. Pflichten des 
Antragsstellers verletzt. 
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Bund-Länder-Streit Art. 93 I Nr. 3 GG, §§ 13 Nr. 7, 

68 ff. BVerfGG => Es muss sich 
um Streitigkeiten zwischen dem 
Bund u. einem Land oder von 
Ländern untereinander handeln. 
Prüfungsschema: Der Antrag 
auf Durchführung eines Bund-
Länder-Streits hat Erfolg, wenn er 
zulässig u. begründet ist. A) Zu-
lässigkeit: a) Zuständigkeit des 
BVerfG: Art. 93 I Nr. 3 GG, §§ 13 
Nr. 7 BVerfGG; b) Parteifähig-
keit: § 68 BVerfGG: Bundesre-
gierung, Landesregierung, nicht 
Parlamente; c) Streitgegen-
stand: Art. 93 I Nr. 3 GG; d) An-
tragsbefugnis: §§ 69 i. V. m. 64 
I BVerfGG; e) Frist: §§ 69 , 64 III 
BVerfGG; f) Form: § 23 I 
BVerfGG; B) Begründetheit: 
Der Antrag ist begründet, wenn 
die beanstandete Maßnahme 
bzw. Unterlassung gegen das 
GG verstößt u. dadurch Rechte 
bzw. Pflichten des Antragsstellers 
verletzt. 

 
Abstrakte Normenkontrolle Art. 93 I Nr. 2 GG, §§ 13 Nr. 6, 

76 ff. BVerfGG => Überprüft wird 
in diesem Verfahren die Verein-
barkeit von Bundesrecht mit dem 
GG oder die Vereinbarkeit von 
Landesrecht mit dem GG oder 
mit sonstigem Bundesrecht. Prü-
fungsschema: Der Antrag auf 
Durchführung einer abstrakten 
Normenkontrolle hat Erfolg, wenn 
er zulässig u. begründet ist. A) 
Zulässigkeit: a) Zuständigkeit 
des BVerfG: Art. 93 I Nr. 2 GG,    
§ 13 Nr. 6 BVerfGG; b) Antrags-
berechtigung: Art. 93 I Nr. 2 
GG, § 76 BVerfGG: Bundesre-
gierung, Landesregierung oder 
1/4 der Mitglieder des Bundes-
tags; c) Antragsgegenstand: 1. 
Vereinbarkeit von Bundesrecht 
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mit dem GG, 2. Vereinbarkeit von 
Landesrecht mit GG u. sonstigem 
Bundesrecht. Es kann jede 
Rechtsnorm mit Außenwirkung 
überprüft werden, z. B. Rechts-
verordnung, Satzung. Beachte: 
Eine vorbeugende Normenkon-
trolle ist unzulässig; d) Antrags-
befugnis: aa) Der Antragsteller 
hält das Recht für nichtig bzw. 
gültig, wobei nach dem vor-
rangigen Art. 93 I Nr. 2 GG 
Zweifel oder Meinungsverschie-
denheiten an der Vereinbarkeit 
ausreichen, bb) Obj. Klar-
stellungsinteresse: obj. Interesse 
an der Klarstellung der Gültigkeit 
bzw. Ungültigkeit der Norm; e) 
Form: § 23 I BVerfGG, eine Frist 
ist nicht vorgesehen; B) Begrün-
detheit: Der Antrag ist begrün-
det, wenn Bundesrecht mit dem 
GG oder Landesrecht mit dem 
GG oder dem sonstigen Bun-
desrecht unvereinbar ist (es folgt 
also die formelle u. materielle 
Rechtmäßigkeitsprüfung der 
Norm). 

 
Konkrete Normenkontrolle Art. 100 I GG, §§ 13 Nr. 11, 80 

ff. BVerfGG => Prüfungssche-
ma: Der Antrag auf Durchführung 
einer konkreten Normenkontrolle 
hat Erfolg, wenn er zulässig u. 
begründet ist. A) Zulässigkeit: a) 
Zuständigkeit des BVerfG: Art. 
100 I GG, § 13 Nr. 11 BVerfGG; 
b) Vorlageberechtigung: Art. 
100 I GG: ein Gericht. Beachte: 
Alle Gerichte!; c) Kontrollge-
genstand: Art. 100 I GG: formel-
le Bundes- bzw. Landesgesetze. 
Beachte: Beschränkung auf 
nachkonstitutionelle Gesetze, 
d. h. auf Gesetze, die nach dem 
Inkrafttreten des GG verkündet 
worden sind; d) Gericht muss von 
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der Verfassungswidrigkeit des 
Gesetzes überzeugt sein, d. h. 
bloße Zweifel genügen nicht; e) 
Entscheidungserheblichkeit 
des Gesetzes: Art. 100 I GG. Die-
se liegt vor, wenn das vorlegende 
Gericht bei Ungültigkeit des Ge-
setzes anders entscheiden würde 
als bei dessen Gültigkeit; f) 
Form: § 80 I, II 1 BVerfGG; B) 
Begründetheit: Die Vorlage ist 
begründet, wenn der Prüfungsge-
genstand nicht mit dem GG ver-
einbar ist (es folgt also die for-
melle u. materielle Rechtmäßig-
keitsprüfung des Gesetzes bzw. 
der Norm). 

 
Verfassungsbeschwerde Art. 93 I Nr. 4a GG, §§ 13 Nr. 8a, 

90 ff. BVerfGG => Prüfungs-
schema: A) Zulässigkeit: a) Zu-
ständigkeit des BVerfG: Art. 93 I 
Nr. 4a GG, § 13 Nr. 8a BVerfGG; 
b) Parteifähigkeit: Art. 93 I Nr. 
4a GG, § 90 I BVerfGG: „Jeder-
mann“, der grundrechtsfähig ist. 
Beachte: 1) Unterscheide Jeder-
mann- u. Deutschengrundrechte 
(z. B. Art. 8 I, Art. 9 I GG). Aus-
länder können sich nicht auf die 
Deutschengrundrechte berufen! 
Ihnen wird nur über das Auffang-
grundrecht des Art. 2 I (Allgemei-
ne Handlungsfreiheit) Grund-
rechtsschutz gewährt; 2) Juris-
tische Personen: Art. 19 III GG, 
d. h. Parteifähigkeit liegt vor, 
wenn das Grundrecht seinem 
Wesen nach auf juristische Per-
sonen anwendbar ist. Problem: 
Grundrechtsfähigkeit bei Vereini-
gungen ohne Rechtsfähigkeit (z. 
B. KG, Skatgruppe)? Rechts-
fähigkeit ist nicht Vor. für die 
Grundrechtsfähigkeit (h. M., str.), 
allerdings müssen den Personen-
mehrheiten dann von der Rechts-
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ordnung Rechte zugewiesen wer-
den (Bei der KG ist dies der Fall, 
bei der Skatgruppe ist dies nicht 
der Fall, d. h. im Bsp. ist die Skat-
gruppe nicht grundrechtsfähig; 3) 
Juristische Personen des öf-
fentlichen Rechts (z. B. Ge-
meinden): Grundsatz: Sie sind 
nicht grundrechtsfähig (h. M., 
str.). Ausnahmen: aa) Im Be-
reich der Verfahrensgrundrechte 
(z. B. Art. 19 IV, 101 I 2, 103 I 
GG). Diese gelten auch für juris-
tische Personen des öffentlichen 
Rechts; bb) Grundrechtsfähigkeit 
gegeben bei: Rundfunkanstalten 
(Art. 5 I 2 GG), Universitäten u. 
Fakultäten (Art. 5 III 1 GG), Reli-
gionsgemeinschaften u. Kirchen 
(Art. 4 I, 140 GG). c) Prozess-
fähigkeit: Fähigkeit, Verfahrens-
handlungen wirksam vorzuneh-
men. Nur bei Minderjährigen re-
levant. Diese sollen dann pro-
zessfähig sein, wenn sie grund-
rechtsmündig sind, d. h. wenn 
sie über eine hinreichende Ein-
sichtsfähigkeit zur Ausübung des 
Grundrechts verfügen (=> ggf. 
durch Auslegung ermitteln). Liegt 
dies nicht vor, dann muss die 
Klage des Minderjährigen durch 
den gesetzlichen Vertreter einge-
legt werden! Beachte: Juristische 
Personen sind nicht prozess-
fähig, d. h. sie müssen ihre 
Grundrechte durch ihre Vertreter 
geltend machen; d) Beschwer-
degegenstand: Art. 93 I Nr. 4a 
GG, § 90 I BVerfGG: Akte der 
öffentlichen Gewalt (= Handlung-
en, Duldungen, Unterlassungen), 
d. h. Akte der Exekutive (z. B. 
VAe), der Judikative (z. B. 
Urteile, Beschlüsse) u. der Legis-
lative (z. B. formelle Gesetze). 
Beachte: aa) Es werden bei 
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mehreren Akten zur gleichen 
Sache gleichzeitig alle Akte an-
gegriffen, d. h. es liegt nur eine 
VB vor, bb) Auch die mittelbare 
Staatsgewalt, d. h. juristische 
Personen des Privatrechts, so-
fern sie i. R. d. Verwaltungspri-
vatrechts (=> siehe Def.) tätig 
werden u. Beliehene (=> siehe 
Def.), gehört zur Exekutive; e) 
Beschwerdebefugnis: Art. 93 I 
Nr. 4a GG, § 90 I BVerfGG: aa) 
Beschwerdeführer muss behaup-
ten, durch den angegriffenen Akt 
der öffentlichen Gewalt in einem 
seiner Grundrechte bzw. grund-
rechtsgleichen Rechte verletzt zu 
sein. Es genügt die Möglichkeit 
der Grundrechtsverletzung. Diese 
liegt vor, wenn sie nach keiner 
Betrachtungsweise ausgeschlos-
sen werden kann, bb) Betroffen-
heit des Beschwerdeführers: Be-
schwerdeführer muss selbst, ge-
genwärtig u. unmittelbar betrof-
fen sein. 1) Selbstbetroffenheit: 
Beschwerdeführer muss in ei-
genen Grundrechten verletzt 
sein. Beschwerdeführer ist also 
selbst Adressat der staatlichen 
Maßnahme! Ist er Drittbetroffen-
er u. wird ebenfalls in seinen 
Grundrechten berührt, dann gilt: 
Hier liegt dann Selbstbetroffen-
heit vor, wenn er in seinen recht-
lichen Handlungsmöglichkeiten 
beschränkt wird. Bsp.: Das La-
denschlussgesetz richtet sich nur 
gegen die Ladeninhaber, aber 
beschränkt auch andererseits die 
Kunden; 2) Gegenwärtige Be-
troffenheit: Liegt vor, wenn der 
Beschwerdeführer schon oder 
noch betroffen ist. Beachte: Eine 
VB gegen ein Gesetz, das ir-
gendwann einmal in Zukunft in 
Kraft tritt, ist demnach unzuläs-
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sig. Die gegenwärtige Betroffen-
heit liegt aber vor, wenn ein Ge-
setz die Normadressaten bereits 
gegenwärtig zu später nicht mehr 
korrigierbaren Entscheidungen 
zwingt oder schon jetzt zu Dis-
positionen veranlasst, die sich 
nach dem späteren Gesetzesvoll-
zug nicht mehr nachholen lassen. 
Bsp.: Der 25jährige Jurastudent 
X ist von dem Gesetz, das eine 
Altersgrenze von 27 Jahren für 
die Zulassung als Rechtsanwalt 
festsetzt, schon gegenwärtig be-
troffen, obwohl er die Altersgren-
ze noch nicht erreicht hat; 3) Un-
mittelbare Betroffenheit: Liegt 
vor, wenn die angegriffene Vor-
schrift ohne einen weiteren Voll-
zugsakt in den Rechtskreis des 
Beschwerdeführers eingreift. 
Dies ist häufig nicht der Fall bei 
Gesetzen, auf deren Grundlage 
erst ein VA ergehen muss. Er-
mächtigt also erst das Gesetz die 
Verwaltung zum Eingriff, so fehlt 
es an einer hinreichenden Betrof-
fenheit, solange das Verbot nicht 
ergangen ist. Ausnahmen, bei 
denen die Zulässigkeit vorliegt, 
obwohl die gegenwärtige oder 
unmittelbare Betroffenheit fehlt: 
aa) Bei Strafgesetzen: Hier kann 
nicht erwartet werden, dass der 
Beschwerdeführer ein letztin-
stanzliches Urteil gegen sich er-
gehen lässt, bevor er die Norm 
angreifen kann, bb) Gesetz 
zwingt den Normadressaten zu 
nicht mehr korrigierbaren Ent-
scheidungen, cc) Gesetz ver-
anlasst den Normadressaten zu 
Dispositionen, die er nach dem 
späteren Gesetzesvollzug nicht 
mehr nachholen kann; f) Er-
schöpfung des Rechtswegs:    
§ 90 II 1 BVerfGG: Die VB kann 
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erst nach Erschöpfung des 
Rechtswegs erhoben werden, 
wenn gegen die Verletzung ein 
Rechtsweg zulässig ist. Grund-
satz der Subsidiarität: Die VB 
ist subsidiär, d. h. der Beschwer-
deführer muss erst alle mög-
lichen Gerichtsinstanzen durch-
laufen haben. Ausnahmen: aa) 
Nicht erforderlich bei Be-
schwerden gegen ein Gesetz, da 
es hier keinen Rechtsweg gibt; 
bb) Fälle des § 90 II 2 BVerfGG: 
Sache ist von allgemeiner Be-
deutung oder dem Beschwerde-
führer droht ein schwerer u. un-
abwendbarer Nachteil; cc) Aner-
kannte ungeschriebene Ausnah-
men: Fälle, in denen dem Be-
schwerdeführer die Erschöpfung 
des Rechtswegs unzumutbar ist. 
Bsp.: Bei gefestigter Recht-
sprechung. Hier ist klar, dass der 
Beschwerdeführer vor den Fach-
gerichten keinen Erfolg haben 
wird. Weiteres Bsp.: Erfolglosig-
keit in zwei Instanzen u. eine ein-
deutige gesetzliche Regelung, 
bei der im weiteren Instanzenzug 
kein anderes Ergebnis zu erwar-
ten ist; g) Rechtsschutzbedürf-
nis: Beschwerdeführer muss ein 
schutzwürdiges Interesse an 
der gerichtlichen Feststellung 
haben. Liegt nicht in den Fällen 
vor, in denen sich der Hoheitsakt 
zum Zeitpunkt der Entscheidung 
erledigt hat. Ausnahmen: 
Rechtsschutzbedürfnis liegt vor, 
wenn aa) Wiederholungsgefahr 
besteht, bb) ein bedeutendes 
Grundrecht betroffen oder cc) die 
Frage von grundsätzlicher Be-
deutung ist, d. h. es besteht Inter-
esse an Klärung der verfassungs-
rechtlichen Frage; h) Form u. 
Frist: §§ 23 I, 92, 93 I BVerfGG: 
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Antrag muss schriftlich u. mit Be-
gründung eingereicht werden. VB 
gegen Entscheidungen, § 93 I 1 
BVerfGG: 1 Monat. Fristbeginn: 
§ 93 I 2, 3 BVerfGG. VB gegen 
Gesetze, § 93 III BVerfGG: 1 
Jahr. Fristbeginn: Inkraften des 
Gesetzes (Art. 82 II GG). Beach-
te: Für die Fristberechnung gel-
ten die §§ 187, 188 BGB; B) Be-
gründetheit: VB ist begründet, 
wenn der Beschwerdeführer 
durch den angegriffenen Akt der 
öffentlichen Gewalt in einem 
seiner Grundrechte oder grund-
rechtsgleichen Rechte verletzt ist. 
Es folgt eine Grundrechtsprüfung 
(I. Schutzbereich, II. Eingriff, III. 
Verfassungsrechtliche Rechtferti-
gung => siehe bei den jeweiligen 
Grundrechten, Kapitel 2). Beach-
te: Bei VB gegen Gesetze gilt: 
Überprüfung des angegriffenen 
Gesetzes anhand der gesamten 
Verfassung. Bei VB gegen Urtei-
le: Hier darf das BVerfG nur prü-
fen, ob spezifisches Verfas-
sungsrecht verletzt ist, d. h. ob 
die Gerichte bei der Anwendung 
u. Auslegung des einfachen 
Rechts Verfassungsrecht verletzt, 
insbes. das Willkürverbot (Art. 3 I 
GG) missachtet haben (= 
Heck`sche Formel). BVerfG prüft 
demnach, ob die Gerichte ein 
Grundrecht ganz übersehen oder 
grundsätzlich falsch angewendet 
oder eine unhaltbare u. willkür-
liche Entscheidung getroffen 
haben. 
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Diese Definitionen zum Staatsrecht wurden 
dem Skript Definitionen für die Klausur 
im Öffentlichen Recht entnommen, das 
weitere Definitionen mit Beispielen zu folgen-
den Rechtsgebieten enthält: 

• Grundrechte 
• Allgemeines Verwaltungsrecht  
        (VwVfG) 
• Baurecht 
• Kommunalrecht 
• Polizeirecht 
• Verwaltungsprozessrecht 

               (VwGO) 
• Europarecht 
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